* Bundesnetzagentur

Beschlusskammer 8

Beschluss

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG iV.m. § 32 Abs. 1Nr. 1,2,5
und 10 ARegV

wegen Festlegung der kalenderjdhrlichen Erlosobergrenzen
fiir die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018)

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur fir Elektrizitat, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,

durch den Vorsitzenden Helmut Ful,
den Beisitzer Bernd Petermann
und den Beisitzer Wolfgang Wetzl,

gegenlber der

- Netzbetreiber -
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enthalt Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse

am _ beschlossen:

1. Die kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen des Netzbetreibers werden fur den
Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2018 gemal Anlage 8 dieses Be-
schlusses festgelegt.

2 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres
— erstmalig zum 01.01.2014 — die Erlésobergrenze fir das jeweilige Kalender-
jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8
ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 S. 1
Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV oder volatile Kostenanteile
nach § 11 Abs. 5 ARegV andern.

3. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Ubergang von Netzen, Netzzusammen-
schliisse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzglich schriftlich bei der

Beschlusskammer anzuzeigen.

4. Ein Widerruf bleibt vorbehalten.
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enthalt Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse

GRUNDE

I Sachverhalt

Die Beschlusskammer hat gemafR § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be-
stimmung der Erlosobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die
Landesregulierungsbehérde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat,
wurde gemaR § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG (iber die Einleitung des Verfahrens informiert.

h Ermittlung des Ausgangsniveaus gemaR § 6 Abs. 1 ARegV

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen des Netzbe-
treibers hat die Beschlusskammer gemal § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenpriifung zur
Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgefithrt. Die erforderlichen Kostendaten des
Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. Fir die Ermittlung des
Anteils der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile gematt § 11 Abs. 2 ARegV
an den Gesamtkosten gemall § 6 Abs. 1 ARegV waren weitere Informationen not-
wendig. Der Netzbetreiber hatte die Mdglichkeit, Kostenanteile in der Uberleitungs-

rechnung umzubuchen.

Die von der Beschlusskammer danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netz-
betreiber mit Schreiben vom 23.07.2013 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu ge-
mafk § 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. Nach eingehender Wiirdigung der Stel-
lungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber mit Schreiben vom
04.09.2013 die aus ihrer Sicht berlicksichtigungsfahigen Gesamtkosten mitgeteilt
(Anlage Zwischendokumentation und den dazu gehérigen Anlagen 1 bis 3).

2, Ermittlung von Vergleichsparametern gemén § 13 Abs. 3
ARegV

Um die Ermittlung von Vergleichsparametern gemal § 13 Abs. 3 ARegV durchfuhren
zu kénnen, war eine Strukturdatenabfrage bei allen Netzbetreibern vorzunehmen, die
keine Genehmigung zur Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemaf § 24 Abs. 4
S. 3 ARegV erhalten hatten. Die erforderlichen Strukturdaten der Netzbetreiber wur-
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enthalt Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse

den von der Bundesnetzagentur erhoben. Die Bundesnetzagentur hat die vom Netz-
betreiber Ubermittelten Daten einer Konsistenz- und Plausibilitatskontrolle unterzo-
gen. Der Netzbetreiber wurde im Falle beobachteter Inkonsistenzen oder unplausib-
ler Datentbermittiungen aufgefordert, diese zu erlautern und, sofern eine Adjustie-
rung der Daten erforderlich war, die korrigierten Daten erneut unter Verwendung des
Web-Formulars im Energiedaten-Portal der Bundesnetzagentur zu (ibermitteln.

3. Effizienzvergleichsmodell und Ausgestaltung der Metho-
den gemdB Anlage 3 ARegV

Das Beraterkonsortium SwissEconomics / SUMICSID hat auf Grundlage der erhobe-
nen Daten ein Effizienzvergleichsmodell entwickelt. Am 12.07.2013 fand in den
Raumlichkeiten des Bundesumweltministeriums eine Anhérung mit den Wirtschafts-
und Verbrauchervertretern gemall § 12 Abs. 1 S. 2 ARegV zur Ausgestaltung der in
Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgefiihrten Methoden zur Effizienzwertermittiung statt.
Den Wirtschafts- und Verbrauchervertretern wurde die Mdglichkeit zur schriftlichen
Stellungnahme eingerdaumt. Bei der Bundesnetzagentur sind insgesamt vier Stel-
lungnahmen eingegangen. Die Verbande VKU, GEODE und BDEW haben am
05.08.2013 eine gemeinsame Stellungnahme eingereicht. Darliber hinaus sind Stel-
lungnahmen der ENSO NETZ GmbH (ENSO NETZ), der NRM Netzdienste Rhein-
Main GmbH (NRM) sowie der SWM Infrastruktur GmbH (SWM) eingegangen.

In den Stellungnahmen wurde insbesondere vorgetragen, dass noch kein konkretes
Modell fir die Berechnung der Effizienzwerte vorgestellt worden ist. Die Informatio-
nen seien nicht ausreichend, um der obligatorischen Anhérung der Verbande zu ge-
niigen (§§ 12 Abs. 1 Satz 2 und 13 Abs. 3, Satz 10 ARegV). Ziel dieser Regelung sei
es, Transparenz zu schaffen und die inhaltliche Richtigkeit sicherzustellen. Die Ver-
bande schildern daher, dass aus ihrer Sicht in der ARegV vorgesehene Verfahrens-
rechte verletzt wirden, solite die Bundesnetzagentur nicht weitere Informationen
(insb. konkrete GitemaRe und Verteilungsgroen zu den einzelnen Modellen) Uber-

mitteln.

Des Weiteren kritisieren die Verbande, dass fehlende Kostendaten von 32 Unter-
nehmen durch die Bundesnetzagentur geschatzt wurden. Dies sei unabhangig von
der Approximationsmethode u.a. deswegen kritisch zu sehen, weil unterstellt wirde,
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dass Unternehmen mit fehlenden Daten die gleiche Struktur aufweisen wie diejeni-
gen mit vollstandigen Daten. Dies sei jedoch angesichts der Tatsache, dass vor al-
lem kleinere Netzbetreiber keine vollstédndigen Daten aufweisen nicht der Fall.

Das mehrstufige Verfahren zur Datenvalidierung wird von den Verbanden ausdriick-
lich gelobt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Validierung angesichts der

noch nicht endgliltigen Datenbasis in jedem Fall zu wiederholen sei.

Aulerdem weisen die Verbande darauf hin, dass fiir die Auswahl moglicher Ver-
gleichsparameter sicherzustellen sei, dass die Kostenseite der Daten mit der Struk-
turparameterseite inhaltlich konsistent ist. Darlber hinaus wird darauf hingewiesen,
dass der unterschiedliche Umgang mit Entgelten fiir singular genutzte Betriebsmittel

(§ 19 Abs. 3 StromNEYV) den Effizienzvergleich verzerren konnte.

Weiterhin weisen die Verbédnde darauf hin, dass die Verteilernetzbetreiber Strom in
Deutschland besonders heterogen seien. Die Bundesnetzagentur sei in ihrer Konsul-
tation in der Parametrierung nicht auf diese vorliegenden Heterogenitaten eingegan-
gen.

Insbesondere in Bezug auf die Beachtung von Erneuerbaren Energien sehen die
Verbande Probleme. Kosten, die auf gesetzliche Vorgaben zurlickgehen, dirften da-
her nicht als ineffiziente Kosten gewertet werden. Die vom Gesetzgeber geforderte
und geférderte Heterogenitat sollte in der Parametrierung beriicksichtigt werden (z.B.
durch Beachtung der Einspeisepunkte).

Zudem fordern die Verbande, dass ein Parameter beriicksichtigt werde, der die Netz-
lange Hochspannung disaggregiert abbildet. Diesen Punkt hebt die ENSO NETZ
GmbH ausdriicklich hervor.

Als weiterer kritischer Punkt wird die héhere Versorgungsdichte stadtischer NB an-
gesehen. Um diesbezlglich Nachteile auszuschliefien, miisse eine Second-Stage

Analyse durchgefuhrt werden. Auerdem sei die Integration von Parametern, die ei-
ne héhere Versorgungsdichte anzeigen (z.B. Zéhlpunkte), eine Méglichkeit den City-

Effekt zu verhindern.

Der Netzbetreiber DB Energie GmbH solle nicht in den Effizienzvergleich einbezogen
werden, weil dieser sich in der technisch-wirtschaftlichen Bewertung zu stark von den

anderen Netzbetreibern unterscheide.
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Im Zuge der Modellfindung sei darliber hinaus sicherzustellen, dass nicht gewisse
Gruppen von Netzbetreiben systematisch benachteiligt wilrden. Dabei sei vor allem
das ,Vorsichtsprinzip" (§ 23 EnWG) bei der Definition des Modells anzuwenden.

Zum Vorgehen bei der Analyse kritisieren die Verbande, dass es nicht klar ersichtlich
sei, ob alle Modelle im Rahmen der Kostentreiberanalyse um Ausreiler bereinigt
wurden. Aulerdem sei es kritisch, dass die Auswahl einzelner Parameter aufgrund
statistischer Kriterien erfolgte. Es sei wichtig, in der SFA und der Kostentreiberanaly-

se die gleiche funktionelle Form zu verwenden.

Bei der Parameterauswahl wird vor allem die Darstellung der Ergebnisse kritisiert. Es
sei nicht ersichtlich warum einige Parameter signifikant seien, andere wiederum
nicht.

Aulerdem wird explizit die Aufnahme der Zahlpunkte als Parameter in das Modell

gefordert. Der Grund hierfur liege darin, dass nur so die anfallenden Mess- und Ab-
rechnungskosten hinreichend im Modell berlicksichtigt werden kénnten.

Kritisiert wird weiterhin, dass die Effizienzwerte im Rahmen der Konsultation nicht
detailliert genug dargestellt wurden, so dass eine fundierte Beurteilung nicht méglich
sei.

Zuletzt kritisieren die Verbande die Verwendung der gestutzten Normalverteilung.

Die Verwendung einer Exponentialverteilung sei die bessere Alternative.

Am 23.09.2013 wurde den Verbanden ein Foliensatz mit dem aktuellen Stand der

Kostentreiberanalyse tibersandt, mit der Bitte hierzu Stellung zu nehmen.

In ihrer Stellungnahme fiihren die Verbénde zunéchst aus, dass die Bundesnetza-
gentur noch immer kein endgliltiges Modell vorgelegt habe, so dass die Verbande
weiterhin nicht endgiiltig Stellung nehmen kénnten. Die Verbande erneuern daher
ihre Forderung nach einem physischen Anhérungstermin, nachdem ein endgultiges

Modell bestimmt wurde.

Die Verbande nennen in Bezug auf die konkrete Bildung des Effizienzvergleichsmo-

dells nachfolgende Punkte:

~ Dezentrale Erzeugungsarten (alle Spannungsebenen) sollen vollstandig bei

der Parametrierung berlcksichtigt werden.
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- Neben den Anschlusspunkten sollen auch die Einspeisepunkte in das Modell
integriert werden.

-~ Um den sog. City-Effekt zu vermeiden sei es wichtig Zahlpunkte in das Modell
Zu integrieren.

- Insbesondere die Leitungsléngen von HS und MS sollen disaggregiert in das

Modell eingehen.

- Um ein vollstandiges Bild zu haben sollten verschiedene Parameter der Um-
spannebenen im Modell gepriift werden.

- Die Annahme der Exponentialverteilung solle verwendet werden.

4. Anhorung

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 11.11.2013 Gele-
genheit gemafl § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung
der Beschlusskammer zu dulern. Der Netzbetreiber hat unter anderem mit Schrei-

ben vom 13.12.2013 Stellung genommen.

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen.
. Rechtliche Wiirdigung

: Zustandigkeit

Die Bundesnetzagentur ist gemal § 54 Abs. 1 EnWG die zustandige Regulierungs-
behérde. Die Zustandigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1

EnWG.

8 Ermittlung der kalenderjdhrlichen Erlésobergrenzen
nach § 4 ARegV

Die Festlegung der Erlésobergrenzen des Netzbetreibers fir die zweite Regulie-
rungsperiode Strom erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1
Nr. 1 und § 4 Abs. 1 und 2 ARegV,
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Die Regulierungsbehdrde bestimmt die Obergrenzen der zulassigen Gesamterldse
eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlésobergrenze) gemal § 4 Abs. 1
ARegV nach MaBgabe der §§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen-
derjahrlichen Erlosobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs.

1Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG.

GemaR § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte fiir den Zugang zu Energieversor-
gungsnetzen ab dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei-
te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fiinf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV).
Die Beschlusskammer bestimmt die Erlésobergrenze fir jedes Kalenderjahr der ge-
samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjahrlichen Erlos-
obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (2014 bis
2018) ergeben sich aus Anlage 8.

Die Bestimmung der kalenderjahrlichen Erldsobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt
in der zweiten Regulierungsperiode gemal § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage
1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel.

YPU ¥ EF 1+ Q1+ (VK 1 - VK o) + S
VPlo

EQ 1 = KA g 1 + (KA woo +{1—U|}~Kﬁh.u}'[
Zur Bestimmung der Erlésobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni-
veau gemal § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht
beeinflussbaren Kostenanteile (Kgnw:). die vorlibergehend nicht beeinflussbaren
(KA yibo) und die beeinflussbaren Kosten (KA, ,o) zu ermitteln. Zur Gewahrleistung
des gleichméaBRigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs-
faktor (V1) gemalt § 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren
Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert fiir die um den sektoralen Pro-
duktivitatsfortschritt (PF,) bereinigte allgemeine Geldwertentwicklung (VPI/VPly)
nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF ) nach § 10 ARegV, das Quali-
tatselement (Q,) nach §§ 18 ff. ARegV sowie der Saldo des Regulierungskontos (S )

nach § 5 Abs. 4 ARegV.

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der fur die
zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjahrlichen Erloésobergrenzen des

Netzbetreibers findet sich in Anlage 8.
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24 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Emnittlung der ka-
lenderjahrlichen Erlésobergrenzen nach § 6 ARegV

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlésobergrenze erfolgt
auf Grundlage des § 6 ARegV. Fir die zweite Regulierungsperiode ist gemai § 6
Abs. 1 ARegV eine Kostenpriifung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1
StromNEV durchzufiihren.

Die Kostenpriifung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor
Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge-
schlossenen Geschaftsjahres. Dabei gilt gemalk § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen-
derjahr, in dem das der Kostenpriifung zugrunde liegende Geschéftsjahr endet, als

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenpriifung auf der
Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011.

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011
ergibt sich aus der Anlage Zwischendokumentation und den dazugehérigen Anla-
gen 1 bis 3.

2.2. Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan-
teile nach § 11 Abs. 2 ARegV

Von dem gemé&l § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Hohe der
nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr
der jeweiligen Regulierungsperiode (KA ¢n0) ZU bestimmen.

Auf Grundlage der Uberleitungsrechnung wurde der in den gemalt § 14 Abs. 1 Nr. 2
ARegV ermittelten Gesamtkosten enthaltene Anteil der dauerhaft nicht beeinflussba-
ren Kostenanteile gemaR § 11 Abs. 2 ARegV ermittelt. Der so ermittelte Anteil der
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile ist der Anlage Zwischendokumenta-

tion und der dazugehtrigen Anlage 5 zu entnehmen.
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2.3. Ermittlung der voriibergehend nicht beeinflussbaren Kos-
tenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV

Als vorUbergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA . 0) gelten gemal
§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi-
enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be-
einflussbaren Kostenanteile (KA 4., 0). Somit gilt:

KA vob0 = (GK ~ KA 4np, o) * EW

In diesen sind gemaR § 11 Abs. 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel-
len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhende Kostenanteile enthalten. Die
Hohe der voriibergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen.

2.3.1. Effizienzwertermittiung nach §§ 12 bis 15 ARegV

Ein wesentliches Element der Anreizregulierung ist die Bestimmung der Effizienzwer-
te der Verteilernetzbetreiber nach Mafigabe der §§ 12 bis 15 ARegV.

Die Ermittlung des individuellen Effizienzwertes erfolgt fur alle Verteilernetzbetreiber,
die nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen, auf Grundlage
des sich aus dem Effizienzvergleich nach §§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu
§ 12 ARegV ergebenden Wertes.

Die Bundesnetzagentur hat vor Beginn der Regulierungsperiode einen bundesweiten
Effizienzvergleich mit dem Ziel durchgefuhrt, die unternehmensindividuellen Effizi-
enzwerte aller Verteilernetzbetreiber zu bestimmen (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Der
Effizienzvergleich fiur Verteilernetzbetreiber wurde durch die Bundesnetzagentur un-
ter Berlicksichtigung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV genannten Vorgaben sowie
nach Mallgabe des § 12 Abs. 2 bis 4a und der §§ 13 und 14 ARegV durchgefiihr.
Unter Verwendung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgefuhrten Methoden soll durch
eine den MaRgaben des § 13 ARegV entsprechende Kombination von Vergleichspa-
rametern die Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers moglichst gut abgebildet wer-

den.

Ergeben sich kinftig auf Grund rechtskraftiger gerichtlicher Entscheidungen nach-
tragliche Anderungen des nach § 6 ARegV ermittelten Ausgangsniveaus, so bleibt
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der Effizienzvergleich von diesen nachtriglichen Anderungen unberihrt
(§ 12 Abs. 1 S. 3 ARegV).

Das Ergebnis des Effizienzvergleichs erméglicht es dem Netzbetreiber, seine relative
Effizienz im Vergleich zu allen anderen am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbe-
treibern zu erfahren. Aus dem Ergebnis des Effizienzvergleichs kann jedoch nicht
abgeleitet werden, welche konkreten Faktoren zu einer Verdnderung der jeweiligen
Effizienz fuhren. Gemaf der Anreizregulierungsverordnung ist es insbesondere nicht
Aufgabe der Regulierungsbehérde, den Netzbetreibern diesbeziiglich Informationen
oder konkrete Handlungsempfehlungen zur Steigerung ihrer individuellen Effizienz

aufzuzeigen.

2:3:1.1. Methodik des Effizienzvergleichs

Der bundesweite Effizienzvergleich wurde von der Bundesnetzagentur nach den me-
thodischen Vorgaben der §§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu § 12 ARegV durch-

gefuhrt.

Die Bundesnetzagentur hat nach Durchfiihrung einer Kostentreiberanalyse ein soge-

nanntes ,doppeltes duales Benchmarking" (vgl. § 12 Abs. 4a ARegV) vorgenommen,
in dem einerseits die Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten
(Kosten nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV) und andererseits die Auf-
wandsparameter ohne Standardisierung der Kapitalkosten (Kosten nach § 14 Abs. 1
Nr. 1 und 2 ARegV), jeweils zwei methodisch unterschiedlichen mathematischen Ef-
fizienzanalysen (Data Envelopment Analysis - DEA und Stochastic Frontier Analysis
- SFA) unterzogen wurden. Die nach § 13 Abs. 3 und 4 ARegV ermittelten Ver-

gleichsparameter blieben dabei jeweils unveréandert.

Die Robustheit des Effizienzvergleichs wurde unter anderem durch die komplemen-
tare Nutzung der oben genannten Vergleichsmethoden gewahrleistet. Es wurden
somit insgesamt vier Einzeleffizienzanalysen durchgeflhrt. Zugunsten des Netzbe-
treibers wurde zudem davon ausgegangen, dass das beste Ergebnis der insgesamt
vier Einzeleffizienzanalysen die Effizienz des Untermehmens abbildet (vgl. § 12

Abs. 3 und Abs. 4a S. 3 ARegV).
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Flr Netzbetreiber, die im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen werden, gilt
gemal Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV ein Effizienzwert von 100 Prozent, fir alle an-
deren Netzbetreiber ein entsprechend niedrigerer Wert.

Es wurde eine Ausreieranalyse durchgefiihrt. Ausreier mit einer besonders hohen
Effizienz erhielten den Hochsteffizienzwert von 100 Prozent (§ 12 Abs. 1 ARegV
1.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreiler mit einer niedrigen Effizienz von
unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent (§ 12 Abs. 4 S.
1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV).

Die Effizienzvergleiche werden getrennt fir Strom- und Gasverteilernetze durchge-
fahrt (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Die Ermittlung der Effizienzwerte erfolgte unter Ein-
beziehung aller Druckstufen oder Netzebenen. Es erfolgte keine Ermittlung von Tei-
leffizienzen fur die einzelnen Druckstufen (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 3
zu § 12 ARegV).

Methodische Grundlagen

Die Bundesnetzagentur hat mit der Dateneinhiillungsanalyse (Data Envelopment
Analysis - DEA) und der stochastischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier
Analysis - SFA) zwei wissenschaftlich anerkannte Methoden zur Durchfiihrung eines
Effizienzvergleiches verwendet (§ 12 Abs. 1 ARegV iV.m. Anlage 3 Nr. 1 zu § 12
ARegV). In beiden Analysemethoden orientieren sich alle Unternehmen an den —
nach MaBgabe der Ausreiferanalyse — effizientesten Unternehmen (sogenannte

Frontierunternehmen).

Die Regelung der Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV, nach der die Effizienzgrenze von
den Netzbetreibern mit dem besten Verhéltnis zwischen netzwirtschaftlicher Leis-
tungserbringung und Aufwand gebildet wird, verstolit nicht gegen § 21 Abs. 5 S. 4
EnWG. Durch die Anwendung des ,best-of-four" gemaR § 12 Abs. 3 und 4a ARegV
wird in besonderer Weise die Erreichbarkeit und Ubertreffbarkeit der Effizienzvorga-
be sichergestellt. Dariiber hinaus wird neben der 6konometrischen Ausreifleranalyse,
die der Eliminierung von auRergewdhnlichen Datensatzen dient, eine aulerst groft-
zligige Ausreilerbestimmung und Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nr. 5 zu § 12
ARegV vorgenommen, so dass insoweit im Effizienzvergleich insgesamt bereits fak-
tisch keine Orientierung am sog. Frontierunternehmen mehr erfolgt.
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Die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Ubertreffbarkeit der individuellen Effizienzvor-
gaben (§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG) wird dadurch gewéhrleistet, dass den Netzbetrei-
bern ein angemessener mehrjahriger Zeitraum zur Erreichung der Effizienzgrenze
eingeraumt wird. Zudem ist nach § 12 Abs. 4 ARegV ein Mindesteffizienzwert i.H.v.
60 Prozent anzusetzen. Nach § 15 Abs. 1 ARegV sind strukturelle Besonderheiten
der Netzbetreiber gegebenenfalls gesondert zu beriicksichtigen, Soweit notwendig,
kann darlber hinaus in Ausnahmefillen eine individuelle Anpassung der Effizienz-
vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers durch Einrdumung eines langeren Zeitraums
zum Abbau der ermittelten Ineffizienzen erfolgen (§ 16 Abs. 2 ARegV). Diese aus
dem VerhaltnismaBigkeitsprinzip resultierenden Erleichterungen andern nichts an
dem gesetzlich vorgegebenen Effizienzmalistab, der sich nach den im Effizienzver-
gleich ermittelten effizienten Unternehmen bestimmt (BR-Drs. 417/07 S.54).

Dateneinhiillungsanalyse (Data Envelopment Analysis — DEA)

Die DEA ist eine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optimalen
Kombinationen von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer Line-
arkombination der Vergleichsparameter individuell bestimmt werden, ohne einen
funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufgabe zu unter-
stellen. Die Bestimmung der Effizienzgrenze erfolgt aus den Daten aller Verteiler-
netzbetreiber. Die individuelle Effizienz des Netzbetreibers wird aus der relativen Po-
sition des einzelnen Unternehmens gegeniber der gefundenen Effizienzgrenze (Kos-
ten der effizienten Unternehmen) ermittelt. Dabei liegt das Unternehmen naher am
effizienten Rand, welches die hdchste Relation aus gewichteten Vergleichsparame-
tern und Kosten erzielt. Bei Durchfiihrung der DEA sind nicht-fallende Skalenertrage
(non decreasing returns to scale - ndrs) zu unterstellen (§ 12 Abs. 1 Anlage 3 Nr. 4

zu § 12 ARegV).

Stochastische Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis — SFA)

Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zu-
sammenhang zwischen Aufwand und Leistung in Form einer Kostenfunktion unter-
stellt. Dabei werden die Abweichungen zwischen den fatsachlichen und den regres-
sionsanalytisch geschéatzten Kosten in einen symmetrisch verteilten Stérterm und
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eine positiv verteilte Restkomponente zerlegt. Die Restkomponente ist Ausdruck von
Ineffizienz. Es wird somit von einer schiefen Verteilung der Restkomponente ausge-
gangen. Die Effizienzgrenze wird von den Netzbetreibern mit dem besten Verhaltnis
zwischen netzwirtschaftlicher Leistungserbringung und Aufwand gebildet. Bei Durch-
fuhrung der SFA wurden konstante Skalenertrage (constant returns to scale - crs)

unterstellt.

2.3.1.2. Datengrundlage des Effizienzvergleichs

Im Effizienzvergleich hat die Regulierungsbehérde gemalt § 13 Abs. 1 ARegV Auf-
wandsparameter und Vergleichsparameter zu beriicksichtigen. Insgesamt wurden
Daten von 182 Stromverteilernetzen in den Effizienzvergleich einbezogen.

2.3.1.2.1. Aufwandsparameter nach § 14 ARegV

Als Aufwandsparameter im Sinne des § 13 Abs. 2 ARegV werden die nach § 14
ARegV ermittelten Kosten angesetzt. Dabei wird zwischen den Aufwandsparametern
mit und ohne Standardisierung der Kapitalkosten unterschieden.

Bei der Ermittlung der Aufwandsparameter ist gemal § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV zu-
nachst von den Gesamtkosten des Netzbetreibers nach MafRgabe der zur Bestim-
mung des Ausgangsniveaus anzuwendenden Kostenpriifung nach § 6 Abs. 1 und 3
ARegV auszugehen. Von den so ermittelten Gesamtkosten sind gemal § 14 Abs. 1
Nr. 2 ARegV die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs.

2 ARegV abzuziehen.

Zur Ermittlung der Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten wurde
gemal § 14 Abs, 1 Nr. 3 und Abs, 2 ARegV neben der Ermittiung der dauerhaft nicht
beeinflussbaren Kostenanteile eine Vergleichbarkeitsrechnung durchgefiihrt. Die
Vergleichbarkeitsrechnung dient dazu, die Kapitalkosten so zu bestimmen, dass ihre
Vergleichbarkeit moglichst gewahrleistet ist und Verzerrungen berlcksichtigt werden,
wie sie insbesondere durch unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen und Ab-
schreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen konnen. Die nicht standardisierten
Kosten werden in der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehtrigen An-

lage 5 ausgewiesen.
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2.3.1.21.1. Uberleitungsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV

Die Ermittlung der Gesamtkosten im Rahmen des Effizienzvergleichs der Anreizregu-
lierung gemal § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV erfordert die Uberleitung der Kostenwerte
nach § 6 Abs. 1 ARegV zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach
§ 11 Abs. 2 ARegV. In der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehori-
gen Anlage 5 ist die Ermittlung der Aufwandsparameter inklusive der vorgenomme-
nen Umbuchungen und etwaiger Korrekturen der Regulierungsbehorde dargestelit.

2312142 Vergleichbarkeitsrechnung nach
§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV

Die Kapitalkosten sollen gemaB § 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV zur Durchfiihrung des Effi-
zienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit méglichst gewéhr-
leistet ist und Verzerrungen bericksichtigt werden, wie sie insbesondere durch un-
terschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprakti-
ken entstehen konnen. Zur Gewabhrleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist
gemafl § 14 Abs. 1 Nr. 3i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur
Ermittiung von Kapitalkostenannuitaten durchzufuhren.

Die Kapitalkosten umfassen gemaR § 14 Abs. 1 Nr. 3, 3. HS. ARegV die Fremdkapi-
talzinsen gemal § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorischen Abschreibungen geman
§ 6 StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemaf § 7 StromNEV.
Die Bestimmung der Kapitalkosten fur den Netzbetreiber nach Durchfuhrung der
Vergleichbarkeitsrechnung ist in der Anlage Zwischendokumentation und der da-
zugehdorigen Anlage 6 dargestellt.

2.3.7.2.2. Vergleichsparameter nach § 13 ARegV

Die Ermittlung der Vergleichsparameter erfolgt nach Mallgabe des § 13 Abs. 3
ARegV. Vergleichsparameter im Sinne des § 13 Abs. 1 ARegV sind gema § 13
Abs. 3 S. 1 ARegV Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der
Gebietseigenschaften, insbesondere die geografischen, geologischen oder topogra-
fischen Merkmale und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf
Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes.
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Die Parameter miissen gemal § 13 Abs. 3 S. 2 ARegV geeignet sein, die Belastbar-
keit des Effizienzvergleichs zu stiitzen. Heranzuziehen sind somit Vergleichsparame-
ter, die einen signifikanten Einfluss auf die Kostenentwicklung haben. Dies ist gemal
§ 13 Abs. 3 S. 3 ARegV insbesondere dann anzunehmen, wenn sie messbar oder
mengenmallig erfassbar, nicht durch Entscheidungen des Netzbetreibers bestimm-
bar, nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend sind und insbesondere
nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden.

Vergleichsparameter kénnen in Stromversorgungsnetzen gemal § 13 Abs. 3 S. 4
ARegV insbesondere sein:

1. die Anzahl der Anschlusspunkte,
die Flache des versorgten Gebietes,
die Leitungslange,

2
3
4, die Jahresarbeit,
5 die zeitgleiche Jahreshétchstlast oder
6

die dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere die Anzahl und Leistung
von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wind- und solarer Strahlungs-

energie.

In der ersten und zweiten Regulierungsperiode hat die Regulierungsbehérde geman
§ 13 Abs. 4 S. 1 ARegV in Stromversorgungsnetzen die Vergleichsparameter

1. Anzahl der Anschlusspunkte,

2 Flache des versorgten Gebietes,
3. Leitungslange (Systemlange) und
4. zeitgleiche Jahreshochstlast

zu beriicksichtigen. Dartiber hinaus kénnen gemaf § 13 Abs. 4 S. 2 ARegV weitere
Parameter nach MaRgabe des § 13 Abs. 3 ARegV verwendet werden.

Bei der Bestimmung von Parametern zur Beschreibung geografischer, geologischer
oder topografischer Merkmale und struktureller Besonderheiten der Versorgungsauf-
gabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes k6nnen gemai
§ 13 Abs. 3 S. 5 ARegV flachenbezogene Durchschnittswerte gebildet werden.
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Die Vergleichsparameter kdnnen gemall § 13 Abs. 3 S. 6 ARegV bezogen auf die
verschiedenen Netzebenen von Stromversorgungsnetzen verwendet werden; ein
Vergleich einzelner Netzebenen findet dabei nicht statt. Die von den Netzbetreibern
Ubermittelten Strukturparameter wurden hierzu von der Bundesnetzagentur teilweise
aggregiert. Die Variablen wurden Uber Netzebenen, Druckstufen und Materialien
kaskadiert. Dies dient dazu, aus der Fiille von disaggregierten Variablen eine aussa-
gefahige Grofe zu generieren, Eine Beschreibung der durchgefihrten Aggregatio-
nen und der Strukturparameter wurde den Netzbetreibern im Rahmen der Ubersen-
dung der Datenquittung fiir den Effizienzvergleich mit iibersandt.

Die Auswahl der Vergleichsparameter hat gemaR § 13 Abs. 3 5.7 ARegV mit qualita-
tiven, analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand der Wis-
senschaft entsprechen. Auf Basis der vorliegenden Daten wurden mittels wissen-
schaftlich anerkannter analytischer und statistischer Methoden, die geeignet sind die
Bedeutung der Parameter empirisch zu belegen, die Vergleichsparameter aus den
analysierten maoglichen Vergleichsparametern ausgewahlt. Durch die Auswahl der
Vergleichsparameter soll gemal § 13 Abs. 3 S. 8 ARegV die strukturelle Vergleich-
barkeit moglichst weitgehend gewabhrleistet sein. Dabei sind gemal § 13 Abs. 3S. 9
ARegV die Unterschiede zwischen Strom- und Gasversorgungsnetzen zu beriick-
sichtigen, insbesondere der unterschiedliche ErschlieBungs- und Anschlussgrad von

Stromversorgungsnetzen.

Um die Vergleichsparameter nach § 13 Abs. 4 ARegV zu erheben und die Ermittiung
weiterer Vergleichsparameter gemall § 13 Abs. 3 ARegV durchfilhren zu kénnen,
wurde eine Strukturdatenabfrage bei den Netzbetreibern durchgefiihrt,

Die erhobenen Strukturdaten wurden, wie unter |.3. beschrieben, von der Bundes-
netzagentur zunachst einer umfassenden Plausibilitatskontrolle unterzogen. Unplau-
sible Daten wurden den Netzbetreibern mitgeteilt und von diesen korrigiert. Alsdann
wurden in einem zweiten Schritt aus diesen plausiblen Strukturdaten weilere poten-
zielle Vergleichsparameter ermittelt. Im Rahmen des Verfahrens wurden den Netzbe-
treibern, wie unter 1.3. beschrieben, zeitlich gestaffeit zwei Datenquittungen Uber-

sandt, die von den Netzbetreibern zu bestatigen waren.

Vor der Auswahl der Vergleichsparameter wurden gemag § 13 Abs. 3 S. 10 ARegV
Vertreter der betroffenen Wirtschaftskreise und der Verbraucher rechtzeitig gehort.
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Die Bundesnetzagentur hat gemaRl § 13 Abs. 4 ARegV und auf Grundlage der be-
schriebenen Kostentreiberanalyse folgende Vergleichsparameter in den Effizienzver-

gleich einbezogen:

. Stromkreislange HS - Kabel

. Stromkreislange MS - Kabel

. Stromkreisldnge HS - Freileitungen
e«  Stromkreislange MS - Freileitungen
¢«  Anschlusspunkte

o Zeitgleiche Jahreshéchstlast HS/IMS
«  Zeitgleiche Jahreshtchstlast MS/INS
. Zahlpunkte

- Installierte dezentrale Erzeugerleistung
- Versorgle Flache NS

. Stromkreisldnge NS

Im Folgenden werden die verwendeten Vergleichsparameter erlautert;

Stromkreisldnge in der Netzebene HS - Kabel:

Der verwendete Parameter ,Stromkreislange in der Netzebene HS - Kabel® ist die
Systemlange (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Kabel in der Netzebene
HS. Bei unterschiedlichen Phasenlangen wurde die durchschnittliche Lange in km

ermittelt.

Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig
dem Netzbetreiber (iberlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben
werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singular genutzte sowie stiligeleg-
te Kabel sind nicht zu beriicksichtigen.

Alle Leitungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschlossenen Geschaftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in
der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe

verwendet.

Stromkreisldnge in der Netzebene MS — Kabel:
Der verwendete Parameter ,Stromkreislange in der Netzebene MS — Kabel" ist die

Systemlange (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Kabel in der Netzebene
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MS. Bei unterschiedlichen Phasenlangen wurde die durchschnittliche Lange in km

ermittelt.

Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig
dem Netzbetreiber tberlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben
werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singular genutzte sowie stillgeleg-
te Kabel sind nicht zu beriicksichtigen.

Alle Leitungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in
der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe

verwendet.

Stromkreisldnge in der Netzebene HS — Freileitung:

Der verwendete Parameter ,Stromkreisldange in der Netzebene HS — Freileitung” ist
die Systemldnge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Freileitungen in der
Netzebene HS. Bei unterschiedlichen Phasenléangen war die durchschnittliche Lange

in km zu ermitteln.

Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig
dem Netzbetreiber (iberlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be-
trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singular genutzte sowie

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu beriicksichtigen.

Alle Leitungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in
der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Héhe

verwendet,

Stromkreisldnge in der Netzebene MS - Freileitungen:

Der verwendete Parameter ,Stromkreislange in der Netzebene MS — Freileitungen”
ist die Systemlange (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Freileitungen in der
Netzebene MS. Bei unterschiedlichen Phasenldngen wurde die durchschnittliche

Lange in km ermittelt.

Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig

dem Netzbetreiber (lberlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be-
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trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singular genutzte sowie
stillgelegte Freileitungen sind nicht zu beriicksichtigen.

Alle Leitungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in
der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe

verwendet.

Anschlusspunkte:
Die ,Anschlusspunkte” umfassen folgende Netzanschlusspunkte:

(1) Netzanschlusspunkte, an denen eine Ubergabe an Letztverbraucher, Objekt-
und Arealnetze stattfindet. Dies umfasst auch kundeneigene Stationen und Um-
spannstationen. Anschlusspunkte in der Niederspannung sind die Hausan-

schlisse;

(2) Netzanschlusspunkte, an denen eine [lbergabe an fremde nachgelagerte Netz-
ebenen stattfindet. Dies umfasst auch Stationen und Umspannstationen der

Weiterverteiler;

(3) Netzanschlusspunkte, an denen eine Ubergabe an eigene nachgelagerte Netz-

ebenen stattfindet;

(4) Netzanschlusspunkte, an denen eine Ubergabe an benachbarte Netz- oder

Umspannebenen stattfindet;
(5) Netzanschlusspunkte der Strallenbeleuchtung;

(6) Einspeisepunkte, in denen dezentrale Einspeisungen in das eigene Netz erfol-
gen;
(7) Einspeisepunkte der Netzebene NS, in denen dezentrale Einspeisungen in das

eigene Netz erfolgen und die darliber hinaus auch Netzanschlusspunkte sind,
an denen eine Ubergabe an Letztverbraucher, Objekt- und Arealnetze stattfin-

det.

Zur Berechnung wurden zunéchst alle Netzanschluss- und Einspeisepunkte der
Nummer (1) bis (6) der Netzebenen H6S, HS, MS und NS addiert. Danach wird die
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Position (7) subtrahiert. Dabei handelt es sich um diejenigen Einspeisepunkte in die
Netzebene NS, die darliber hinaus auch Netzanschlusspunkte in der Netzebene NS
sind. Da diese als Anschlusspunkte von Letztverbrauchern sowohl in Position (1) als
auch in Position (6) enthalten sind, muss — um eine Doppelzéhlung zu vermeiden —
diese Grole einmal subtrahiert werden.

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der
Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet und beziehen sich auf den letzten
Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschaéftsjahres.

Zeitgleiche Jahreshdchstlast HS/MS:
Die ,korrigierte zeitgleiche Jahreshéchstlast der Umspannebene HS/MS" beinhaltet

die zeitgleiche Jahreshéchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene HS/MS ge-
messen in kW. Dabei handelt es sich um die htchste zeitgleiche Summe der viertel-
stiindlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene HS/MS.

Zur Ermittlung der GroRe wurde weiterhin der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in
der Netzebene MS berilcksichtigt.

Der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS umfasst den prozen-
tualen Anteil der Zahlpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12
Monaten (bezogen auf den 31.12. des letzten abgeschlossenen Geschéftsjahres)
leer steht und die ggfs. durch Einbau eines Zahlers und Einsetzen der Sicherung

wieder in Betrieb genommen werden kann.

Die zeitgleiche Jahreshéchstlast der Umspannebene HS/MS wird um den vom Netz-
betreiber gemeldeten Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS kor-
rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshéchstlast sich ergabe,

wenn alle Zahlpunkte ausgelastet waren.

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der
Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet und beziehen sich auf den letzten

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres.

Zeitgleiche Jahreshochstlast MS/NS:
Die ,korrigierte zeitgleiche Jahreshochstlast der Umspannebene MS/NS" beinhaltet

die zeitgleiche Jahreshdchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene MS/NS ge-
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messen in kW. Dabei handelt es sich um die hichste zeitgleiche Summe der viertel-
stiindlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene MS/NS.

Zur Ermittlung der GroRe wurde weiterhin der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in
der Netzebene NS berlcksichtigt.

Der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS umfasst den prozentu-
alen Anteil der Zahlpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 Mo-
naten (bezogen auf den 31.12. des letzten abgeschiossenen Geschaftsjahres) leer
steht und die ggfs. durch Einbau eines Zahlers und Einsetzen der Sicherung wieder
in Betrieb genommen werden kann.

Die zeitgleiche Jahreshochstlast der Umspannebene MS/NS wird um den vom Netz-
betreiber gemeldeten Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS kor-
rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshéchstlast sich ergabe,

wenn alle Zahlpunkte ausgelastet waren.

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der
Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet und beziehen sich auf den letzten
Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschaftsjahres.

Zahlpunkte:
Zahlpunkte" sind Netzpunkte, an denen der Energiefluss messtechnisch erfasst

wird. Zur Berechnung werden alle vom Netzbetreiber gemeldeten Zahlpunkte der
Netz- und Umspannebenen Héchst- bis Niederspannung addiert.

Alle verwendeten GroRen beziehen sich auf den letzten Tag des in 2011 abge-
schlossenen Geschéftsjahres.

Installierte dezentrale Erzeugerleistung:
Die ,Installierte dezentrale Erzeugerleistung” ist die Summe der installierten Erzeu-

gungsleistungen aller dezentralen Erzeugungsanlagen nach EEG (§ 3 Zif.1 EEG),
die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Hochst- bis Niederspannung) ange-
schlossen sind, einschlieflich Solarenergie und Windenergie.

Zusatzlich wurde noch die Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller de-
zentralen Kraft-Warme-Kopplungs-Anlagen nach KWKG, die an die jeweilige Netz-
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oder Umspannebene (Hochst- bis Niederspannung) angeschlossen sind sowie die
Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller sonstigen Kraftwerke und Er-
zeugungsanlagen, die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Hochst- bis Nie-
derspannung) angeschlossen sind beriicksichtigt.

Alle verwendeten Angaben wurden in kW abgefragt, in der von dem Netzbetreiber im
Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet und beziehen sich
auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschafisjahres.

Versorgte Flache NS:

Der Parameter ,Versorgte Flache NS" bezeichnet diejenige Flache innerhalb des er-
schlossenen Gebiets, die (ber das Stromversorgungsnetz des Netzbelreibers ver-
sorgt wird. Diese Angabe des Netzbetreibers beruht auf der amtlichen Statistik zur
Bodenflache nach Art der tatsachlichen Nutzung der Statistischen Landesamter.

Als versorgte Flache wird insoweit die bebaute Flache (,Gebdude und Freiflachen
(nur bebaute Flache)", Flachenschlissel 100/200) sowie Stralen, Wege und Platze
(Flachenschlissel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren
Netzbetreibern versorgt, werden lediglich die entsprechenden Flachenanteile be-
rucksichtigt. Die versorgte Flache entspricht somit dem Konzessionsgebiet abziglich

der nicht versorgten Flachen wie beispielsweise Walder, Seen, Flisse und nicht er-

schlossenen Gebiete.

Die versorgte Flache bezieht sich auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen
Geschaftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber im
Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet.

Stromkreisldnge NS:

Der verwendete Parameter ,Stromkreislange in der Netzebene NS" ist die System-
lange (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Leitungen (Freileitungen und Ka-
bel) in der Netzebene NS. Bei unterschiedlichen Phasenlangen ist die durchschnittli-

che Lange in km zu ermitteln.

Die Stromkreisldange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig
dem Netzbetreiber (iberlassene Leitungen, soweit diese vom Netzbelreiber betrieben
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werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singular genutzte sowie stiligeleg-

te Leitungen sind nicht zu beriicksichtigen.

In der Netzebene NS beinhaltet die Stromkreisldnge auch die Hausanschlussleitun-

gen.

Zur Berechnung wurden die Stromkreislange der Kabel in der Netzebene NS und die
Stromkreisldange der Freileitungen in der Netzebene NS addiert.

Alle Leitungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in
der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe

verwendet.

Eine Ubersicht der den Vergleichsparametern zu Grunde liegenden Werte des Netz-
betreibers findet sich in Anlage 7. Die daraus berechneten und dem bundesweiten
Effizienzvergleich zu Grunde gelegten Werte finden sich in Anlage 9. Die Beschrei-
bung bzw. Definition der einzelnen Parameter und der Ermittiung des Effizienzver-
gleichs findet sich in dem in Anlage A.BM beigefligten Gutachten des Beraterkon-
sortiums SwissEconomics / SUMICSID.

2.3.4.23. AusreiBeranalyse

Die Bundesnetzagentur hat flr die parametrische (SFA) und fur die nicht-
parametrische (DEA) Methode Analysen zur ldentifikation von extremen Effizienz-
werten (Ausreifern) durchgefuhrt, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen (§

12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV).

Fir Ausreifter mit besonders hoher Effizienz wurde ein Effizienzwert von 100 Prozent
festgesetzt (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreiler mit
einer Effizienz unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent

(§ 12 Abs. 4 S. 1 ARegV).
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DEA

Bei der nicht-parametrischen Methode (DEA) gilt ein Wert als Ausreiler, wenn er fir
einen Uberwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmafistab gelten wiirde (§ 12
Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Dies bedeutet, dass diejenigen
Unternehmen aus dem Datensatz entfernt werden, die — bei Gliltigkeit des ermittel-
ten Effizienzvergleichsmodells — fir mindestens die Halfte der Unternehmen im Da-
tensatz den Effizienzmafistab bilden. Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt,
dass ein einzelner Netzbetreiber keinen unnatrlich groen Einfluss auf die Effizienz
eines anderen Netzbetreibers hat (Dominanzanalyse). Die Netzbetreiber, die einen
kritischen Wert Uberschreiten, werden aus dem Datensatz entfernt.

Erganzend wurde eine Analyse der Supereffizienzwerte durchgefihrt. Dabei waren
diejenigen Ausreiller aus dem Datensatz zu entfernen, deren Effizienzwerte den obe-
ren Quartilswert um mehr als den 1,5fachen Quartilsabstand tibersteigen. Der Quar-
lilsabstand ist dabei definiert als die Spannweite der zentralen 50 Prozent eines Da-
tensatzes (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV).

Bei der Effizienzwertanalyse unter Berlicksichtigung standardisierter Aufwandspara-
meter wurden 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreiller bewertet. Bei der Effi-
zienzwertanalyse unter Berlicksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter
wurden ebenfalls 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreifer bewertet.

SFA

Bei der parametrischen Methode (SFA) gilt ein Wert dann als Ausreier, wenn er die
Lage der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Mal beeinflusst (§ 12

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV).

Zur Ermittlung des erheblichen Einflusses wurden statistische Tests durchgefiihrt, mit
denen ein numerischer Wert fur den Einfluss ermittelt wurde. Liegt der ermittelte
Wert iiber einem methodisch angemessenen kritischen Wert, so ist der Ausreiller
aus dem Datensatz zu entfernen. Als Testverfahren kamen Cooks distance, DFBE-
TAS, DFFITS, covariance ratio und Robuste Regression zur Anwendung (§ 12
Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Es wurden 6 Unternehmen un-
ter Berlicksichtigung standardisierter Aufwandsparameter und 12 Unternehmen unter
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Beriicksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter als Ausreifter identifi-

ziert.

2.3.1.2.4. Gutachten

Zu der konkreten Ausgestaltung des Effizienzvergleichs einschliellich einer einge-
henden Stellungnahme zu den Einwénden der Netzbetreiber wird auf das im Internet
als Anlage A.BM verdffentlichte Gutachten des Beraterkonsortiums SwissEcono-
mics / SUMICSID verwiesen (http://www.bundesnetzagentur.de, unter den Meni-
punkten: Beschlusskammern B Beschlusskammer 8 » Aktuelles).

2.3.2. Effizienzwert des Netzbetreibers

Die Ermittlung des unternehmensindividuellen Effizienzwertes erfolgt auf Grundlage
der §§ 12 bis 15 ARegV (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV) Ein Aufschlag auf den sich aus
der Effizienzanalyse ergebenden Effizienzwert ist nach MaRgabe des § 15 Abs.
1 ARegV grundsatzlich méglich.

Der sich aus den Effizienzvergleichen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers ist
als Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos-
tenanteile in Prozent auszuweisen (§ 12 Abs. 2 ARegV). Die flir den Netzbetreiber in
den durchgefiihrten Effizienzvergleichen ermittelten individuellen Effizienzwerte er-

geben sich aus Anlage 9.

2.4, Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile
nach § 11 Abs. 4 ARegV

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjahrlichen Erlosobergrenzen
in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V) gleich-
maRig abzubauende individuelle monetar bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers,
deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss
(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetar bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei-
bers (| ;) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA gabo) und
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den mit dem Effizienzwert gemaRl § 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge-
samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile
(§ 15 Abs. 3 S. 2 ARegV). Somit gilt:

lo = (GK — KA dnp,o) = (GK = KA gnb) * EW

2.4.1. Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemaft § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei-
le, die nicht dauerhaft oder voriibergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind.
Die Héhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen.

242, Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV

Die Festlegung der Erlésobergrenze durch die Regulierungsbehérde hat gemal
§ 16 Abs. 1 5. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den §§ 12 bis 15 ARegV er-
mittelten, monetar bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA )
unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V) rechnerisch innerhalb einer Regulie-
rungsperiode gleichmafig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe).

Fir die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemai
§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Inef-
fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie-
rungsperiode dauert gemal § 3 Abs. 2 ARegV funf Jahre. Somit hat der Abbau der
ermittelten monetar bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in-
nerhalb von funf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V)

von02*t

Jahr t Vi

2014 1 0,2

2015 2 | 04 |
#0109 3 06

2017 — 0.8

2018 5 1,0
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2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV

Gemal § 8 ARegV ergibt sich der Wert fiir die allgemeine Geldwertentwicklung aus
dem durch das Statistische Bundesamt vertffentlichten Verbraucherpreisgesamtin-
dex (VPI). Flr die Bestimmung der Erlésobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird
der VP des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, fir das die Erlésobergrenze gilt,
verwendet (VPI,). Dieser wird ins Verhaltnis gesetzt zum VP fur das Basisjahr
(VPI ).

Basisjahr ist gemé&fl § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011. GemaR Statistischem Bun-
desamt betragt der VPI fur das Jahr 2011 102,10 und fur das Jahr 2012 104,10 (ab-
rufbar im Internet unter: https://www.genesis.destatis.de/genesis/online > Suche
nach: 61111-0001). Entsprechend dem Term VPI/VPIl, der in Anlage 1 zu § 7
ARegV aufgefuhrten Regulierungsformel ergibt das Verhaltnis des VPI fur das Jahr
2012 zum VPI fur das Jahr 2011 fir das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode
(2014) einen Inflationsfaktor in H&he von 1,0196.

Fiir die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be-
schlusskammer die relative prozentuale Verdnderung des VPI| des Jahres 2012
(104,10) gegeniiber 2011 (102,10) eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI| der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor-
liegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmalig, da der Netz-
betreiber einerseits gemaR § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Anderung des Verbrau-
cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlésobergrenze ver-
pflichtet ist und so andererseits eine mdglichst sachgerechte Abschatzung der zu-
kiinftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann.

Es wurden somit folgende VPI-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer-
de diese nachfolgend, mit Ausnahme flr die Jahre 2011 und 2012, auf eine Nach-
kommastelle gerundet angezeigt; die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach-

kommastellen):

Jahr VPI
2011 1021 |
2012 104,1
2013 106,1
2014 108,2
2015 110,3
2016 112,5 -
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Fir das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemaR ein
Inflationsfaktor in Hohe von 1,0396, fiir das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperi-
ode (2016) ein Inflationsfaktor in Hohe von 1,0599, fur das vierte Jahr der zweiten
Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Hohe von 1,0807 und fiir das finf-
te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein Inflationsfaktor in Hohe von
1,1019 (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zu Grunde gelegt.
Die Inflationsfaktoren fiir die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die
relative prozentuale Anderung des VPI des jeweiligen Jahres gegeniiber dem VPI
des Basisjahres 2011 - ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro-

zentwert dargestelit:

Jahr VPI, I VPl

2014 4 1.96%
2015 | 3,96% 1
2016 il 5,99%

2017 8,07%

2018 10,19%

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der
kalendenjahrlichen Erlésobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 berlicksichtigt.

2.6. Genereller sektoraler Produktivitatsfaktor nach § 9 ARegV

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlésobergrenzen zu
beriicksichtigen, wie sich die Produktivitat der gesamten Branche abweichend von
der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro-

duktivitatsfaktor (PF y).

Gemall § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitatsfaktor aus der
Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitatsforischritts vom gesamtwirtschaft-
lichen Produktivitatsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent-
wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt.

In der zweiten Regulierungsperiode betragt der generelle sektorale Produktivitatsfak-
tor fiir Netzbetreiber jahrlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesgerichtshof
hat die RechtmaRigkeit der Regelung Uber den generellen sektoralen Produktivitats-
faktor nach § 9 ARegV bestatigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16ff.).
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In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF; als der generelle sektorale Produkti-
vitatsfaktor nach MaRRgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veranderungen des ge-
nerellen sektoralen Produktivitatsfaktors fiir das Jahr t der jeweiligen Regulierungs-
periode im Verhaltnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver-
anderungen des generellen sektoralen Produktivitatsfaktors fir das Jahr t der jeweili-
gen Regulierungsperiode im Verhaltnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode
(PF) ergeben sich demgem3R mittels des folgenden Algorithmus:
PF=(1+0,015)*t-1.

2.7. Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV

Sofern der Netzbetreiber gem. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender-
jahrlichen Erlésobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV
beantragt hat, wird Gber diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden.

2.8. Qualitdtselement nach § 19 ARegV

Auf die Erlésobergrenzen sind gemal § 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschlage vor-
zunehmen, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlassigkeit oder der Netz-
leistungsfahigkeit von Kennzahlenvorgaben abweichen (Q ;). Hinsichtlich des Quali-

tatselementes ergeht ein gesonderter Beschluss.

2.9, Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs. 4 ARegV

Die Differenz zwischen den zuléssigen Erldsen und den vom Netzbetreiber unter Be-
rucksichtigung der tatsachlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlésen wird gemaf
§ 5 Abs. 1S. 1 ARegV jéhrlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt
gemal § 5 Abs. 1S. 2 ARegV fiir die Differenz zwischen den fir das Kalenderjahr
tatsachlich entstandenen Kosten fir die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen
und den in der Erlésobergrenze diesbeziglich enthaltenen Ansatzen.

Die Differenzen sind gemaR § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Hohe des im jeweiligen Kalen-
derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge-
bundene Betrag ergibt sich gemal § 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von
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Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemaR § 5 Abs.
2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo-
genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veroffentlichten Umlaufs-
rendite festverzinslicher Wertpapiere inlandischer Emittenten.

Ubersteigen die tatséchlich erzielten Erlése die nach § 4 ARegV zulassigen Erlose
des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5%, so sind ge-
malk § 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Malgabe des
§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlésobergrenze innerhalb der Regu-
lierungsperiode auf Grund der Anderungen der jdhrlich verbuchten Differenzen
nach § 5 Abs. 1 ARegV findet gemaR § 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt.

Der Saldo des Regulierungskontos gem. § 5 Abs. 4 ARegV wird gem. Anlage SR
nebst den dazugehérigen Anlagen A1 bis A5 ermittelt. Die sich daraus ergebenden

Anpassungsbetrage werden in Anlage 8 ausgewiesen.

2.10. Anpassung der Netzentgelte aufgrund eines offentlich-
rechtlichen Vergleichsvertrages

Im Hinblick auf den o&ffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrag vom
sind die Netzentgelte der Kalenderjahre um die nachfol-

gend genannten Betrage zu

2. Regulierungsperiode Strom
 Kalenderjahr |  Anpassungsbetrag

2.11. Freiwillige Selbstverpflichtung Verlustenergie
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. Meldepflichten

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG
i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV.

Gemal § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Anderung des Ver-
braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlésobergrenze jeweils
zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Anderung von
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b
his 11 und 12a bhis 14, S. 4 ARegV und volatilen Kostenanteilen gemaft § 11 Abs. 5
ARegV. Einer erneuten Festlegung der Erlésobergrenze bedarf es ausweislich § 4
Abs. 3 8. 2 ARegV in diesen Fallen nicht.

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlésober-
grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegriindung in die Festlegung aufzunehmen
(BR-DrS.417/ 07, S.44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlosobergrenzen
wird daher gemal § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals
ausdriicklich angeordnet. Hiermit soll die Méglichkeit eréffnet werden, die Verpflich-
tung nach § 94 EnWG durchzusetzen.

V. Netziibergdnge

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m.
§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV.

GemaR § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Ubergang von Net-
zen, Netzzusammenschliisse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen,
Nach Maflgabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die
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Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den
§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den
zulassigen Datentragern und Ubertragungswegen treffen. In Ausiibung dieser Be-
fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zégern den Uber-
gang von Netzen, Netzzusammenschliisse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV
anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah
von dem Sachverhalt erfahrt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26
ARegV eingehalten werden. Damit soll die Méglichkeit eréffnet werden, die Verpflich-
tung nach § 94 EnWG durchzusetzen.

VI. Gebiihren

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG.
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VIl Anlagenverweis

Die Anlage Zwischendokumentation und die dazu gehérigen Anlagen 1 bis 7, die
Anlagen 8 und 9 die Anlage SR und die dazu gehérigen Anlagen A1 bis A5 sowie
die Anlage A.BM sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung
Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza-
gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es geniigt, wenn die
Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Disseldorf (Hausan-
schrift: Cecilienallee 3, 40474 Disseldorf) eingeht.

Die Beschwerde ist zu begriinden. Die Frist fir die Beschwerdebegriindung betragt
einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlangert werden. Die Be-
schwerdebegriindung muss die Erklarung, inwieweit der Beschluss angefochten und
seine Abanderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen
und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stiitzt, enthalten. Die Beschwerde-

schrift und Beschwerdebegriindung missen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet

sein.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG).

Bonn, der{

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer
aﬂﬂi@i&m

F > Petermann Wetzl
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- Beschlusskammer 8 - Aktenzeichen:

Zwischendokumentation

Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlésobergrenze,
Feststellung der Aufwands- und Vergleichsparameter

0. Vorbemerkung

Die zweite Regulierungsperiode beginnt am 01.01.2014. Die Kostenprifung erfolgt
nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulie-
rungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschafts-
jahres. Dabei gilt gemal § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der
Kostenpriifung zugrunde liegende Geschaftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der
Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenpriifung auf der Grundlage der Kostendaten
des Basisjahres 2011.

Zentraler Mafstab ist damit die Kostenorientierung. Hierin spiegelt sich die wettbe-
werbspolitische Motivation des Gesetzgebers, mit der er auf das strukturelle Wettbe-
werbsdefizit der Netzmarkte reagiert: Als natirliche Monopolisten besteht fiir die
Netzbetreiber kein Anreiz, ihre Netzentgelte effizient zu gestalten. In dieser Situation
strukturell wettbewerbsdefizitarer Markte zielt die Regulierung auf die Simulierung
von Wettbewerb. Die Entgelte sollen so gebildet werden, wie sie sich bei funktionie-
rendem Wettbewerb herausbilden wirden. Funktionierte der Wettbewerb, héatte jeder
Netzbetreiber einen Anreiz, seine Kosten durch effizienten Netzbetrieb soweit wie
maoglich zu reduzieren. Monopolgewinne kdnnte er nicht erzielen.

Fir die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen
fur die zweite Regulierungsperiode Strom sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 Satz 1
ARegV i. V. m. Teil 2 Abschnitt 1 (§§ 4 — 10) StromNEV zu ermitteln. Gemag § 4
Abs. 2 StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten
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nach § 5 StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach § 6 StromNEV, der
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatori-
schen Steuern nach § 8 StromNEV unter Abzug der kostenmindernden Erlése und
Ertrage nach § 9 StromNEV zusammen. Netzverluste sind gemaf § 10 StromNEV zu
bericksichtigen.

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen
Bezug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell ver-
gleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 StromNEV, § 21 Abs. 2 S.
1 EnNWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang
nach einstellen wiirden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG):

.Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsflhrung, die denen
eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen miissen,
unter Beriicksichtigung von Anreizen fir eine effiziente Leistungserbringung und ei-
ner angemessenen, wettbewerbsfahigen und risikoangepassten Verzinsung des ein-
gesetzten Kapitals gebildet. [ ] Soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet werden,
diirfen Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb
nicht einstellen wirden, nicht beriicksichtigt werden.”



1. Aufwandsgleiche Kosten

1.0. Allgemeines

GemaR § 5 Abs. 1 Satz 1 StromNEV sind aufwandsgleiche Kostenpositionen nach
MaBgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV bei der Bestimmung der Netzkosten zu beriick-
sichtigen. Sie sind den nach § 10 Abs. 3 EnWG oder nach § 4 Abs. 3 StromNEV er-
stellten Gewinn- und Verlustrechnungen fiir die Elektrizitatstibertragung und Elektrizi-

tatsverteilung zu entnehmen.

Gemal § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die Unanwendbarkeit von § 3 Abs. 1 S. 4, 2. Hs.
StromNEV statuiert, ist dabei die Beriicksichtigung von Plankosten und -erlésen aus-
geschlossen. Kosten und Erlése bzw. Ertrage, die dem Grunde oder der Hohe nach
auf einer Besonderheit des Geschaftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenpriifung
bezieht, sind gem. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu beriicksichtigen.

a) Aufwandsgleiche Kosten
Aufwandsgleiche Kosten sind zu beriicksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netz-

betrieb aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV), den Kosten eines effizienten und
strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1
StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden
Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen wirden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG).

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug
zum Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursachlich aus dem Betrieb des Netzes
entstehen oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht
zu beriicksichtigen. Demgemal sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem
Verwendungszweck nach dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitaten zu-
zuordnen sind, grundsatzlich nicht auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht be-

riicksichtigungsfahig.

Der Netzbetreiber tragt die Darlegungs- und Beweislast fir die Tatsache, dass die
geltend gemachten Aufwendungen tatséchlich entstanden sind. Dies ergibt sich be-
reits aus der Natur der zu prifenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswe-
sen des Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgange sind der Beschluss-
kammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrele-
vanten Kosten darlegt und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht der

-



Amtsermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Behorde, den Sachverhalt in
eigener Verantwortung aufzukléren (§ 68 EnWG und 24 VwWVfG) stehen insoweit Ob-
liegenheiten des Netzbetreibers gegeniiber; die Mitwirkungspflicht begrenzt die
Amtsermittiungspflicht der Verwaltungsbehorde. Diese braucht entscheidungserheb-
liche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl.
BGH, EnVR 79/07, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Nicht nachgewie-
sene Kosten sind nicht anerkennungsfahig (so auch: OLG Disseldorf, VI-3 Kart.
472/06 (V) und BGH, EnVR 6/08).

b) Schliisselung von Kostenpositionen

Einzelkosten des Netzes sind gem. § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt zuzuord-
nen. Kosten des Netzes, die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand als
Einzelkosten direkt zurechnen lassen, sind als Gemeinkosten (iber eine verursa-
chungsgerechte Schlisselung dem Elektrizitatstibertragungs- oder Elektrizitatsvertei-
lernetz zuzuordnen. Die zu Grunde gelegten Schilissel miissen sachgerecht sein und
den Grundsatz der Stetigkeit beachten. Die Schllssel sind fir sachkundige Dritte
nachvollziehbar und vollstandig zu dokumentieren. Anderungen eines Schliissels
sind nur zulassig, sofern diese sachlich geboten sind. Die hierfir maRgeblichen
Grinde sind nachvoliziehbar und vollstandig zu dokumentieren.

Die Darlegung einer sachgerechten Schllsselung kann durch Schilissel gestitzt
werden, die eine moglichst groRe Nahe zur tatsachlichen Kostenverteilung aufwei-
sen. Stundenaufschreibungen einer Lohnbuchhaltung z.B. lassen eine anteilige Ver-
teilung der Kostenstelle auf den Netzbetrieb somit plausibler erscheinen, als Umsatz-
oder Gewinnschlissel. Die Beschlusskammer behalt sich somit vor auch sachge-
rechtere Schliisselungen zur Anwendung zu bringen.

c) Besonderheiten des Geschiéftsjahres
Soweit Kosten dem Grunde oder der Hohe nach auf einer Besonderheit des Ge-

schéftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenpriifung bezieht, bleiben sie bei der
Ermittlung des Ausgangsniveaus unberlcksichtigt. Eine Besonderheit des Ge-
schéftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch
wiederkehren, sondern ausschliellich, dem Grunde oder der H6he nach, einmalig im
Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV

liegt die Uberlegung zu Grunde, dass dic Heranziehung der Kosten eines bestimm-
o



ten Geschaftsjahres als Grundlage fur die Festlegung der Erlésobergrenzen dann
gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschafts-
jahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. BGH, EnVR 48/10 — ,EnBW Re-
gional AG"). Mit diesem Konzept ware nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kos-
tenpriifung 2011 auch insoweit Grundlage fiir die Festsetzung der Erldsobergrenzen
bildete, als dort Besonderheiten beriicksichtigt sind, die ausschlielich in diesem Ge-
schéftsjahr aufgetreten sind. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass Kosten
dem Grunde oder der H6he nach eine Besonderheit des Geschéftsjahres darstellen,
wenn diese in den Vorjahren dem Grunde oder der Hohe nach nicht angefallen sind
und somit das Kostenniveau signifikant gegeniiber den Kosten der Vorjahre erhéhen.

d) Effiziente aufwandsgleiche Kosten
Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nur insoweit anzuset-

zen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetrei-
bers entsprechen. Nach § 4 Abs. 1 StromNEV sind folglich nicht jedwede angesetzte
Hohe einer Kostenposition in die Kalkulation einstellbar. Sonst wlrden dem Effizi-
enzvergleich woméglich auch nur ineffiziente Kosten zugefiihrt, deren Ineffizienz im
Vergleich untereinander nicht identifizierbar ware. Insofern erfilit § 4 Abs. 1 Strom-
NEV die Sicherungsfunktion, dass vorgezogene Aufwendungen (Zusammenballung
mehrerer Jahre) oder besonders teure Mallnahmen in maximal der auf 5 Jahre ver-
rateten Hohe anerkannt werden und nicht ggf. flinfmalige Berlicksichtigung in der

Kalkulation finden.

Die Beriicksichtigung von Plankosten und -erlésen ist gem. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV
ausgeschlossen. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS Strom-
NEV bei der Durchfiihrung der Kostenprifung zur Bestimmung des Ausgangsni-
veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet. Erlése bzw. Ertrage, die auf
einer Besonderheit des Geschaftsjahres beruhen, sind gem. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV
ebenfalls nicht zu berlicksichtigen. Soweit nach § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV Kosten dem
Grunde oder der Hohe nach auf einer Besonderheit des Geschaftsjahres beruhen,
auf das sich die Kostenpriifung bezieht, bleiben sie bei der Ermittlung des Aus-

gangsniveaus unberiicksichtigt.



e)  Ggf. nicht zahlungswirksame Risikovorsorge (Riickstellungen)

Ruckstellungen werden fiir eine Verpflichtung, tiber deren Héhe und Eintreten Unsi-
cherheit herrscht gebildet. Die Bildung solcher Riickstellungen erfolgt im Wege einer
aufwandswirksamen Zufiihrung. Voraussetzung ist hier, dass das Eintrittsereignis mit
hinreichend groRer Wahrscheinlichkeit belegt werden kann.

Gem4l den Regelungen der StromNEV kénnen aufwandsgleiche Kosten gemaf
§ 4 und § 5 StromNEV als Kosten geltend gemacht werden. Diese werden aus der
GuV uberfithrt. Dementsprechend kénnen Zufuhrungen von Rickstellungen sofern
diese betriebsnotwendig sind und keine Besonderheit des Geschéftsjahres darstellen
als Kosten angesetzt werden. Nicht erfolgswirksame Verbrauche von Rickstellungen

kénnen nicht angesetzt werden.



1.1. Materialkosten

1.1.1. Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
1141, Aufwendungen fiir die Beschaffung von Verlustenergie

Bei der Ubertragung von Elektrizitat in elektrischen Systemen entstehen zwangslau-
fig Energieverluste in Form von Stromwarmeverlusten, Eisenverlusten der Transfor-
matoren und Spulen oder als Ableit- und Koronaverluste. In einem elektrischen
Energieversorgungsnetz sind diese Netzverluste im Rahmen einer zeitgleichen Be-
trachtung der Zahlung der Einspeisungen in das Netz sowie der Zahlung der Aus-
speisungen aus dem Netz sowie der Bestimmung weiterer separater Verbrauchsur-
sachen (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl) messbar. Hierzu ist ein eigener Ver-
lustenergiebilanzkreis zu flUhren. Die im Rahmen dieser Kostenprifung relevanten
Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten der im Kalenderjahr
2011 zum Einsatz gebrachten Verlustenergie (§ 10 Abs. 1 StromNEV). Verluste, die
nicht physikalisch bedingt sind (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl), sind nicht

Bestandteil dieser Position.

Preisseitig setzt die Beschlusskammer den von dem Netzbetreiber fur das Kalender-
jahr 2011 angegebenen spezifischen Beschaffungspreis an. Dieser fliet bei der Be-
stimmung der Aufwandsparameter des Effizienzvergleichs gemal §§ 12 - 14 ARegV

mit ein.

Zur Ermittlung der Verlustenergiebeschaffungskosten ist weiterhin festzustellen, ob
die relative Hohe der Verlustenergiemengen effizient ist. Die Beschlusskammer hat
eine nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene
durchgefiihrt, Die Stichprobe, liber die plausible Daten vorlagen, umfasste ca. 150
Netzbetreiber in Zustandigkeit der Bundesnetzagentur. Als Vergleichsbasis wurde
das Verhaltnis der Verlustenergiemenge zur spannungsebenenbezogenen ausge-
speisten Jahresarbeit (Bezug aus vorgelagerter Netzebene + Einspeisung aus Er-
zeugungsanlagen) herangezogen. Die sich hieraus ergebenden Durchschnitte sind
gaf. durch Konfidenzintervalle erhoht als Aufgriffsgrenze anzusetzen. Wird die Auf-
griffsgrenze (berschritten, so sind die entsprechenden Mengen nicht berlcksichti-
gungsfahig, es sei denn, der Netzbetreiber legt nachvollziehbar dar, dass die Ver-



lustmengen tatsdchlich angefallen sind und die Uberschreitung des Zielkorridors

nicht auf Ineffizienzen beruht.

Die Berechnung der Verlustenergiekosten wird in der folgenden Tabelle verdeutlicht:

Verustenergle
: Mangsnenmittiung
£ | k] | :'H:’.l Im" b Abwaichung relstv| o]
- i b
HEG S
S
HEMS
M5
MEMNS
L]
Koatensrmittiung
s echrumgawed Preis VHE Kos
i [ et AW {EUR)
- :
]
]
HEMS
MG
MENS
)
b artranghe Wosser bl [EUR]
penahmagan Kedsen Pated [ELR)
Wik eung [EUR]
Die angegebene Kostenposition in Héhe von ist )
mit anzusetzen.
1.1.1.2, Aufwendungen flir Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler

Erzeugungsanlagen

Unter den Aufwendungen fiir Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeu-
gungsanlagen sind Aufwendungen fir den EEG- und den KWKG-
Walzungsmechanismus sowie die Entgelte fir dezentrale Einspeisung gemal § 18
StromNEV dargestelit.

1.1.1.2.1.  Nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Manahmen)

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung
aus dem nach dem aufgenommenen und verglteten Strom aus Anlagen, die dem
EEG unterfallen, bundesweit gleichmaRig verteilt wird. Dies wird durch den EEG-
Walzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der
EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergltet ihn nach den im Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Satzen. In der zweiten Stufe leitet der

A



Verteilernetzbelreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen
Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) und erhalt von diesem einen finanziellen Aus-

gleich.

Bei Aufwendungen fir Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan-
lagen nach EEG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussba-

re Kosten gemall § 11 Abs. 2 S.1 Nr.1 ARegV (vgl. Kapitel 7).

1.1.1.2.2. Nach KWK-G

Das KWK-G fordert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge-
setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwérme. Zur bundesweiten Vergleich-
mafigung der KWK-G-Forderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes
Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet,
KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschlieBen und den in diesen Anlagen erzeugten
KWK-Strom abzunehmen. Die Vergltung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich
aus dem Preis fur den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei-
gentlichen KWK-Forderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor-
gelagerte Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK-
Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Ertrage des Verteilernetzbetreibers aus
dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird
vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der
KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft
wurde. Geringfiigige Uber- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf

aus.

Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an einen
Dritten (z. B. Stromhandler) verkaufen. In diesem Fall erhalt er vom Netzbetreiber
lediglich den KWK-Zuschlag vergiitet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vorge-
lagerte Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK-

Zuschlags verpflichtet.




Bei Aufwendungen fir Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan-
lagen nach KWKG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfluss-
bare Kostenanteile gemaR § 11 Abs. 2 S.1 Nr.1 ARegV (vgl. Kapitel 7).

1.1.1.23. Nach § 18 StromNEV

Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom
Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegeniiber den vorgelagerten Netz- oder Um-
spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht.
Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge-
schlossenen Geschéaftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten

zu berlicksichtigen.

Der Ansatz der vermiedenen Netzentgelte ist aus der Anlage 1 ersichtlich. Bei Auf-
wendungen fiir Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen
nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beein-
flussbare Kosten gemal § 11 Abs. 2 S.1 Nr.8 ARegV (vgl. Kapitel 7).

1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-MaBnahmen

Die Aufwendungen fir Einspeisemanagement — Malnahmen umfassen die Entsché-
digungszahlungen nach § 11 EEG. GemaB §§ 11 und 12 EEG konnen Netzbetreiber
bei einer Netziiberlastung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder 2 Buch-
stabe a EEG in die Einspeiseleistung von Stromerzeugungsanlagen, die nach dem
EEG oder dem KWKG geférdert werden, eingreifen, um die storende Netzilberlas-
tung zu beseitigen. Die von der Regelung nach § 11 EEG betroffenen Betreiber von
Stromerzeugungsanlagen erhalten hierfir eine Entschadigung.

1.11.8 Betriebsverbrauch

Die Position umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur eigenbetrieblichen Nut-
zung verwendet. Dieser auf tatsachlich gemessenen Werten beruhende Letztver-
brauch (Strom, Gas, Wasser etc.) muss durch Rechnungsstellung nachweisbar sein.
Der Stromverbrauch muss dabei den Effizienzanforderungen insoweit genligen, als
dass keine Uberhthten Strombeschaffungspreise in die Kalkulation Eingang finden.

Als Vergleichsmalistab ist das Beschaffungspreisniveau der Verlustenergie gemal

FSV Verlustenergie fir das Jahr 2011 heranzuziehen. Der Netzbetreiber kannte die
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Sachgerechtigkeit der angesetzten Kosten nachweisen, so dass der geltend ge-
machte Betrag in voller Héhe anerkannt wird.

1.1.1.4. Aufwendungen fiir Differenz-Bilanzkreis bzw. Aufwendungen fir
den Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen

Betreiber von Elektrizitdtsverteilernetzen stehen bei Kunden, deren Leistungswerte
aus Grlinden der Kosteneffizienz nicht gemessen sondern prognostiziert werden, vor
der Aufgabe, ein geeignetes Verfahren zum Ausgleich ggf. entstehender Abweichun-
gen von den standardisierten Lastprofilen (Standardlastprofile) festzulegen. Die Be-
treiber von Elektrizitatsverteilernetzen wahlen zwischen dem synthetischen oder dem

analytischen Verfahren.

Beim analytischen Lastprofil prognostizieren der oder die Stromhéandler die erwarte-
ten Lastprofile ihrer Kleinkunden und speisen danach Strom ins Netz ein. Die Be-
rechnungen des Verteilernetzbetreibers erfolgen jedoch erst nach der Lieferung. Das
analytische Lastprofil hat flir den Netzbetreiber den Vorteil, dass die gesamte Klein-
kundenlast auf die Stromhéandler aufgeteilt wird. Beim analytischen Verfahren entste-
hen keine Kosten fiir den Netznutzer.

Das synthetische Lastprofil ordnet statistisch ermittelte Lastprofile bestimmten Klein-
kundengruppen nach spezifischen Verbrauchsmustern zu, Die Stromhéandler speisen
Elektrizitat auf der Grundlage der Summen dieser synthetischen Lastprofile ein. Beim
synthetischen Verfahren entstehen ggf. Kosten in Héhe der Leistungsabweichung.
Die Mehr- oder Mindermengen sind hingegen zwischen Netzbetreiber und Héandler
abzurechnen und somit flir die Netzkosten neutral.

Vor dem Hintergrund, dass der Netzbetreiber beim analytischen Verfahren alle Kos-
ten auf die Handler Gberwalzen kann und somit die Netzentgelte nicht belastet wer-
den, erscheint es unter Effizienzgesichtspunkten zumindest fragwiirdig, ob liberhaupt
Kosten flr diese Position in den Netzentgelten berlcksichtigt werden kénnen.

Dariiber hinaus ist zu beachten, dass aus Differenzbilanzkreisabweichungen sowohi
Kosten als auch Erlése generiert werden konnen. Je nachdem, ob der Differenzbi-
lanzkreis liber- oder unterspeist ist, muss die Uberschiissige Energie verkauft oder
die bendttigte Energie gekauft werden. Erlose kénnen beispielsweise dann entstehen,
wenn die Ausgleichsenergiemenge zum Abbau des Uberschusses groBer ist als die
Ausgleichsenergiemenge zum SchlieRen der Licke. Erlése entstehen auch dann,
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wenn der Verkaufspreis hher ist als der Kaufpreis. Die Beschlusskammer geht da-
von aus, dass sich Kosten und Erlése im Zeitverlauf in etwa ausgleichen. Aus die-
sem Grund halt es die Beschlusskammer fir sachgerecht, zu Gunsten wie zu Un-
gunsten des Netzbetreibers keine Erlose oder Kosten bei der Bestimmung des Aus-

gangsniveaus zu beriicksichtigen.

1.1.2. Aufwendungen fiir bezogene Leistungen

Unter den Aufwendungen fiir bezogene Leistungen sind insbesondere Aufwendun-
gen an vorgelagerte Netzbetreiber, Aufwendungen fir Blindstrom, flr (Oberlassene
Netzinfrastruktur, fir singuldr genutzte Betriebsmittel, fir durch Dritte erbrachte Be-
triebsfiihrung und fiir durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instandhaltungsleistun-

gen dargestellt.

1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber

Der Ansatz der Aufwendungen an den vorgelagerten Netzbetreiber ist aus der Anla-
ge 1 ersichtlich. Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich
dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemal® § 11 Abs. 2 S.1

Nr.4 ARegV (vgl. Kapitel 7).

Zu den vorgelagerten Netzkosten zahlen neben den Kosten fir Leistung, Arbeit,
Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen:

» Aufwendungen fur Netzreservekapazitat (vgl. 1.1.2.1.a.)

« Aufwendungen gemal § 14 Abs. 2 StromNEV (1.1.2.1.b.)

« Aufwendungen fir unterspannungsseitige Messung (1.1.2.1.c.)
» Aufwendungen fur Blindstrom (1.1.2.2))

« Aufwendungen fir singular genutzte Betriebsmittel (1.1.2.4.)
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1.1.21.a. davon Aufwendungen fiir Netzreservekapazitit

Netzbetreiber haben die Moglichkeit, Netzreserve beim vorgelagerten Netzbetreiber
zu bestellen und in Anspruch zu nehmen, um héhere vorgelagerte Netzkosten auf-
grund von Leistungsspitzen wegen des Ausfalls von dezentralen Erzeugungsanlagen
oder von Betriebsmitteln zu vermeiden. Es besteht also ein unmittelbarer Zusam-
menhang zwischen der Jahreshdchstlast und den Aufwendungen flir Netzreserveka-
pazitat. Die in der Erlosobergrenze enthaltenen Ansétze sollen wertméafig dem Be-
trag entsprechen, der dem Netzbetreiber vom vorgelagerten Netzbetreiber fur die
Vorhaltung und Inanspruchnahme von Netzreservekapazitdt in Rechnung gestellt

wird.

Bei Aufwendungen fur Netzreservekapazitdt handelt es sich dem Grunde nach um
dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten geméanR § 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 ARegV (vgl. Kapi-
tel 7).

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemdR § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking)

Die Position ergibt sich aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen Netzbetreibern,
die direkt miteinander verbundene Netze der gleichen Netz- oder Umspannebene
gemal § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV betreiben. Der Leitfaden der Beschlusskammer 8
zur Findung sachgerechter Sonderregelungen in den Fallen der Kostenwalzung nach
§ 14 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ist zu beachten. Der Nachweis, dass die Vorausset-
zungen fir die Anwendung des § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV vorliegen, ist durch den

Netzbetreiber zu erbringen.

Bei Aufwendungen gemal § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) handelt es sich dem
Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemal § 11 Abs. 2 S.1 Nr.4

ARegV (vgl. Kapitel 7).

1.1.21.c. davon Aufwendungen fiir unterspannungsseitige Messung

Bei unterspannungsseitiger Messung wird durch den vorgelagerten Netzbetreiber ein
Aufschlag auf die Arbeitsmenge oder den Arbeitspreis vorgenommen, um die mit der
Transformation verbundenen Stromverluste zu decken. Die korrespondierenden Er-
lose des vorgelagerten Netzbetreibers werden bei diesem bei der Bestimmung des

Regulierungskontosaldos abgeglichen.
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Bei Aufwendungen fir unterspannungsseitige Messung handelt es sich dem Grunde
nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemaR § 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 ARegV
(vgl. Kapitel 7).

1.1.2.2, Aufwendungen fiir Blindstrom

Durch lange Transportwege oder durch den Einsatz von Kondensatoren oder Spulen
kann es zu einer Phasenverschiebung kommen. Bei Einsatz von Spulen tritt nach
Anlegen einer Wechselspannung der Strom verspatet auf (induktive Blindleistung).
Bei Kondensatoren tritt sofort der gesamte Strom auf, die Spannung muss sich aber
erst aufbauen, Legt man Wechselspannung an, eilt die Spannung dem Strom nach
(kapazitive Blindleistung). Werden bei der Phasenverschiebung Grenzwerte tber-
schritten (i.d.R. Phasenverschiebung 25°, d.h. Wirkleistung = 90 %), muss der Neiz-
betreiber ein Entgelt an den vorgelagerten Netzbetreiber bezahlen. Bei Aufwendun-
gen fur Blindstrom handelt es sich dem Grunde nach um vorgelagerte Netzkosten im
Sinnedes § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV.

11423 Aufwendungen fiir liberlassene Netzinfrastruktur

Unter der Position ,Aufwendungen flir (iberlassene Netzinfrastruktur” sind regelma-
Rig die sog. Pachtentgelte fiir die Uberlassung betriebsnotwendiger Anlagegiiter zu
erfassen. Solche Aufwendungen entstehen dann, wenn der Netzbetreiber ganz oder
teilweise nicht Eigentimer des entsprechenden Anlagevermdgens ist, sondern ihm
dieses aufgrund einer schuldrechtlichen Vereinbarung (,Pachtvertrag”) vom Eigen-
timer zur Nutzung, d. h. fir die Zwecke des Netzbetriebs, (berlassen wird. Die aus
der Uberlassung des Anlagevermégens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden
Kosten (,Pachtzins") sind nur bis zu der Héhe anerkennungsfahig, wie sie anfielen,
wenn der Netzbetreiber Eigentimer der Anlagen wére. Mallgeblich sind somit die
Kapitalkosten des durch den Verpachter eingesetzien Kapitals (Abschreibungen,
Zinsen und Gewerbesteuer). Fir die Kalkulation ist damit die Kapitalstruktur und der
Gewerbesteuerhebesatz des Verpachters malRgeblich, Fremdkapitalzinsen und Bau-
kostenzuschisse sind zu beriicksichtigen. Grundlage der Prifung und damit einer
Anerkennung von Kosten ist der eingereichte Verpachterbogen.

In der Position 1.1.2.3. sind

| anthalten.
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1.1.2.4, Aufwendungen fir singuldr genutzte Betriebsmittel

Die Anpachtung von Netzanlagen kann dazu filhren, dass sich der Netzanschluss an
eine hohere und somit glinstigere Spannungs- oder Umspannungsebene verlagert.
Nach § 19 Abs. 3 StromNEV wird fiir bestimmte Anschlusssituationen (singular ge-
nutztes Betriebsmittel) ein gesondertes Entgelt definiert. Es handelt sich um ein sin-
gular genutztes Betriebsmittel, wenn .ein Netznutzer samtliche in einer Netz- oder
Umspannebene von ihm genutzten Betriebsmittel ausschlieBlich selbst nutzt”. Das
kann z.B. ein Transformator sein, der nur von einem Kunden genutzt wird und der ihn
mit dem 380-kV-Hoéchstspannungsnetz verbindet. In diesem Fall, wird ein nach den
gesetzlichen Vorgaben zur Bestimmung eines ,angemessenen Entgelts” ermittelter
Wert, festgelegt. Bei Aufwendungen fiir singular genutzte Betriebsmittel handelt es
sich dem Grunde nach um vorgelagerte Netzkosten im Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1

Nr. 4 ARegV.

1.1.2.5. Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Betriebsfiihrung

Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Betriebsflihrung betreffen regelmaBig Ver-
tragsgestaltungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dritte erbrachten Dienst-
leistungen sind nach § 4 Abs. 5a StromNEV maximal in der Hohe anzusetzen, wie
sie anfielen, wenn der Netzbetreiber die Leistungen selbst erbringen wiirde.

Grundlage der Prifung der durch verbundene Unternehmen erbrachten Betriebsfuh-
rung ist der jeweils eingereichte Dienstleistungsbogen fiir die sieben wertmafig grofi-
ten Dienstleistungsvertrage mit verbundenen Unternehmen i.S.d. § 6 b Abs. 2
EnWG. MaRgeblich fur die Anerkennung der durch die Dienstleistung verursachten
Kosten sind somit die KalkulationsmaRstabe nach der StromNEV.

Dariiber hinaus mussen die Dienstleistungsvertrage einem Fremdvergleichsmalistab
standhalten. Die Marktgerechtigkeit der in Ansatz gebrachten Vergutungssatze ist
vom Netzbetreiber darzulegen und zu beweisen. |.d. R. hat der Netzbetreiber in
nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren, dass er Preisvergleiche angestelit hat
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bzw. die Vergabe von Dienstleistungsauftrdgen im Wege der Ausschreibung erfolgt
ist. Zudem darf die durch Dritte erbrachte Betriebsflihrung kostenseitig natlrlich nicht
den Wert (bersteigen, der zuvor bei eigener Bewirtschaftung durchgriff.

Der Netzbetreiber hat einen gesonderten Erhebungsbogen|
Gbermittelt.

1.1.2.6. Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instand-
haltungsleistungen

Fir die Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instandhaltungsleis-
tungen sind die gleichen Maflstabe heranzuziehen wie fur Aufwendungen fiir durch
Dritte erbrachte Betriebsfihrung. Es gelten daher die Ausfiihrungen zu 1.1.2.5 ent-

sprechend.

Der Netzbetreiber hat hierfiir Kosten in einer Hohe ucrj |geltend gemacht.
In den Vorjahren sind Kosten fur Wartung und Instandhaltung in folgender Héhe an-

gefallen:

Soweit nach § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV Kosten dem Grunde oder der Hohe nach auf
einer Besonderheit des Geschaftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenpriifung
bezieht, bleiben sie bei der Ermittiung des Ausgangsniveaus unberlicksichtigt.

Eine Besonderheit des Geschaftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netz-
betriebs nicht periodisch, im Laufe der zweiten Regulierungsperiode, wiederkehren,
sondern ausschlieBlich einmalig im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der
Regelung des § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV liegt die Uberlegung zu Grunde, dass die Her-
anziehung der Kosten eines bestimmten Geschaftsjahres als Grundlage fur die Fest-
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legung der Erlésobergrenzen dann gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den
aufeinanderfolgenden Geschaftsjahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl.
BGH, EnVR 48/10 - ,EnBW Regional AG"). Mit diesem Konzept ware nicht verein-
bar, wenn das Ergebnis der Kostenpriifung 2011 auch insoweit Grundlage fir die
Festsetzung der Erldsobergrenzen bildete, als dort Besonderheiten beriicksichtigt
sind, die ausschliellich in diesem Geschéftsjahr aufgetreten sind. Dies kann der Fall
sein, wenn in dem maBgeblichen Geschaftsjahr einmalige Effekte zu verzeichnen
sind, die das Kostenniveau signifikant gegeniiber den Kosten der Vorjahre erhdhen.
Eine Besonderheit liegt hingegen nicht vor, wenn der Netzbetreiber plausibel darlegt,
dass erstmals im Basisjahr Kosten zu verzeichnen sind, die im Laufe der Regulie-
rungsperiode (Wirkungszeitraum) fortlaufend wiederkehren.
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1.2. Personalkosten

Personalkosten setzen sich aus den Kosten flir Gehalter und Lohne (Lohnkosten),
aus den Kosten fir soziale Aufwendungen gem. § 275 Il Nr. 6b HGB (Arbeitgeberan-
teile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angesteliten-, Arbeiterren-
ten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und aus den frei-
willigen Personalnebenkosten gem. § 275 Il Nr. 8 und Il Nr. 7 HGB (Aufwendungen
fir Altersversorgung und fur Unterstitzung, z.B. Zuschiisse an Pensionskassen,
Gratifikationen, Werkkichen, Werkswohnungen, Unterstitzungseinrichtungen, Aus-
gaben flir kulturelle und sportliche Férderung der Belegschaftsmitglieder) zusammen.
Anerkennungsfdhige Personalkosten miissen sich immer auf einen Arbeitnehmer
des Stromnetzbetreibers und das Jahr 2011 beziehen.

1.2.1. Léhne und Gehadlter

Unter der Position Léhne und Gehalter werden die Bruttobetrage der Arbeitsentgelte
zusammengefasst. Zu Léhnen und Gehaltern gehoren alle Vergiitungen, die die Be-
legschaftsmitglieder (Arbeiter und Angestelite) und Geschaftsfuhrer sowie Milglieder
des Vorstands erhalten, gleichgiiltig in welcher Form sie gewahrt werden, also auch
Sachbeziige, Aufwandsentschadigungen etc.. Die Buchung von Léhnen und Gehal-
tern erfolgt auf bes. Aufwandskonten als Teil der Personalkosten. Belege flir berech-
nete und gezahlte Lohne und Gehélter knnen Lohnlisten und Gehaltslisten sein.

Der Betrag ist in der Regel der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen, entwe-

der

« beim Gesamtkostenverfahren unter Personalaufwand, getrennt in
(1) Léhne und Gehalter sowie
(2) soziale Abgaben und Aufwendungen fir Altersversorgung und fir Unter
stitzung

oder
e beim Umsatzkostenverfahren separiert aus den Positionen Herstellungskos-

ten, Vertriebs- und Verwaltungskosten.

Kosten aus der im gesetzlichen Rahmen ausgelbten Betriebs- und Personalratsta-

tigkeit, Kosten aus der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und
Kosten von Betriebskindertagesstitten fiir Kinder der im Netzbereich beschaftigten
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Betriebsangehorigen betreffen teilweise Lohnbestandteile. Diese Positionen sind un-
ter 1.2.1. aufgefilhrt. Keinen Lohn stellen hingegen betriebliche und tarifvertragliche
Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen dar, soweit diese in der Zeit vor dem 31,
Dez. 2008 abgeschlossen worden sind. Diese Position ist daher regelmaRig neu zu-
zuordnen. Bei allen Positionen ist zu beachten, dass die Kosten das {bliche Mal

nicht tberschreiten diirfen.

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Altersversorgung und fiir Un-
terstiitzung

Kosten fir soziale Abgaben bzw. Aufwendungen gem. § 275 Abs. 2 Nr. 6b HGB (Ar-
beitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angesteliten-,
Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und
aus den freiwilligen Personalnebenkosten gem. § 275 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 Nr. 7
HGB (Aufwendungen fiir Altersversorgung und fiir Unterstiitzung, z.B. Zuschilsse an
Pensionskassen, Gratifikationen, Werkkiichen, Werkswohnungen, Unterstitzungs-
einrichtungen, Ausgaben flr kulturelle und sportliche Forderung der Belegschafts-
mitglieder) zusammen.

1.2.21 Altersversorgung

Gem. § 275 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 Nr. 7 HGB kénnen Aufwendungen fiir die Alters-
versorgung der Netzmitarbeiter entstehen; die ggf. fir die Kalkulation von Bedeutung
sind. Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Ubernahme jeglicher Aufwendun-
gen in die Betrachtung. Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben und Aufwendungen
fur Altersversorgung und fur Unterstiitzung) sind der Hohe nach anerkennungsfahig,
wenn sie zu den Personalkosten in einem angemessenen Verhaltnis stehen. Ein effi-
zienter und strukturell vergleichbarer Netzbetreiber (§ 21 Abs. 2 EnWG) ist unter
Wettbewerbsgesichtspunkten gezwungen, sich an den im Wettbewerb ber den Er-
I6s durchsetzbaren Personalzusatzkosten zu orientieren. Insbesondere die betriebli-
chen Altersversorgungsmafnahmen und Aufwendungen fir Vorruhestandsregelun-
gen werden dadurch auf ein wettbewerbliches Malk begrenzt. Die Anspriiche der Ar-
beitnehmer selbst werden durch diese Priifung nicht betroffen.

1.2.2.2 Soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen

Kosten fiir soziale Abgaben bzw. sonstige Aufwendungen gem. § 275 Abs. 2 Nr. 6b
HGB (Arbeitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Ange-
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stellten-, Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversiche-
rung)) sind ggf. berlicksichtigungsfahig, insofern die entsprechenden Aufwendungen
dem Effizienzgedanken Rechnung tragen. Der Effizienzgedanke verhindert jedoch
die Ubernahme jeglicher Aufwendungen in die Betrachtung.

1.3. Zinsen und dhnliche Aufwendungen

Fremdkapitalzinsen sind gemaB § 5 Abs. 2 StromNEV in ihrer tatsachlichen Auf-
wandshéhe zu berlicksichtigen, héchstens jedoch in der Hohe kapitalmarktiblicher
Zinsen fir vergleichbare Kreditaufnahmen. Mit dem zweiten Halbsatz dieser Rege-
lung hat der Verordnungsgeber § 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert, nach dem bilan-
zielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen sind, als
sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent-
sprechen.

Dabei ist auf die Kreditbedingungen im Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Kredi-
tes abzustellen. Zwar kann es vorkommen, dass eine Kreditaufnahme sich im Zeit-
verlauf als nicht vorteilhaft erweist, weil das Marktzinsniveau nach der Kreditaufnah-
me gesunken ist. Ex ante ist aber eine solche Entwicklung in der Regel nicht sicher
erkennbar, Im Zweifel hat der Netzbetreiber darzulegen, dass seine individuellen
Kreditkonditionen im Zeitpunkt der Kreditaufnahme den damals giiltigen Kreditkondi-
tionen entsprachen. Zur Priifung der Angemessenheit sind hierflir Plausibilisierungs-
zinssatzreihen von der Beschlusskammer herangezogen worden, die erhéht um ei-
nen Relevanzabstand die Zinsreihe (vgl. Ausfilhrungen zur Eigenkapitalverzinsung)
widerspiegeln, die sich an § 7 Abs. 7 StromNEV orientiert. Somit ergeben sich die
Plausibilisierungszinssatzreihen aus dem Mittelwert der von der Deutschen Bundes-
bank veroffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inlandischer Emit-
tenten — Anleihen der éffentlichen Hand, der Umlaufsrendite festverzinslicher Wert-
papiere inlandischer Emittenten — Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls) und der
Umlaufsrendite inlandischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe
und der Addition eines Relevanzabstandes in H6he von 0,1%. Kreditkosten, die aus
einer Kreditaufnahme mit Festzinsvereinbarung resultieren, sind grundsatzlich anzu-
erkennen, auch wenn zwischenzeitlich das Marktzinsniveau niedriger liegt, es sei
denn, dass eine Umfinanzierung unter Berlicksichtigung etwaiger Vorfalligkeitsent-
schédigungen zu geringeren Kreditkosten fihren wirde.
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Die im Tabellenblatt ,A5. Darlehensspiegel 11" von dem Netzbetreiber eingetragenen
Betrage fur ,Zinsen und ahnliche Aufwendungen" werden mit Hilfe der genannten
Jahresindividuellen Zinssatzreihen plausibilisiert. Die Beschlusskammer geht davon
aus, dass die zu den genannten Betragen korrespondierenden Zinssétze Uberhoht
sind, wenn diese Uber den Plausibilisierungszinssatzreihen liegen. In diesem Fall
wird der jeweilige von der Beschlusskammer ermittelte Referenzzinssatz zu Bestim-
mung der anzuerkennenden Fremdkapitalzinsen verwendet. Um die durchschnittli-
che Zinsbelastung des Kalenderjahres 2011 festzustellen, wird anhand der Angaben
im Tabellenblatt ,AS. Darlehensspiegel 11" zudem das durchschnittlich gebundene
Kapital des Kalenderjahres 2011 fur das jeweilige Darlehen herangezogen.

1.3.1. gegeniiber verbundenen Unternehmen

Kreditaufnahmen des Netzbetreibers bei assoziierten Unternehmen bedirfen stets
einer kritischen Uberpriiffung. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Kreditkosten als auch
der gewahiten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen Volumina. Es gelten auch
insoweit die zuvor beschriebenen Grundsatze Bei der Kreditaufnahme des Netzbe-
treibers bei einem assoziierten Unternehmen trifft jedoch den Netzbetreiber eine ver-
starkte Nachweislast hinsichtlich der Marktiiblichkeit der Kreditbedingungen.

1.3.2. gegeniiber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhéltnis besteht

Es gelten die Ausfiihrungen zu Ziffer 1.3. und 1.3.1. entsprechend.

1.3.3. gegeniiber Kreditinstituten

Zinsen fur Kreditaufnahmen von nicht mit Netzbetreibern verbundenen Kreditgebern
sind grundsatzlich zu beriicksichtigen, es sei denn dass dem Netzbetreiber glinstige-
re Kreditaufnahmemaoglichkeiten im Zeitpunkt der Kreditaufnahme zur Verfligung
standen. Sollten sich bei der Priifung entsprechende Anhaltspunkte ergeben, muss
der Netzbetreiber darlegen, dass keine ginstigere Finanzierungsmoglichkeit be-

stand.

1.4. Sonstige Steuern

Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV sind alle Steuern, die in
der Steuerbilanz abzugsfahige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, §.51). Dem-
entsprechend unterfallen etwa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuern
dem Grunde der Regelung des § 11 Abs 2 S 1 Nr.3 ARegV. Die kalkulatorische Ge-
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werbesteuer geméal § 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11 Abs.2 S.1
Nr.3 ARegV dar.

1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten aufwandsgleiche Kosten fur
Konzessionsabgaben, Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebilh-
ren und Beitrage, Versicherungen, Biirobedarf, Drucksachen und Zeitschriften, Post
und Fracht, Rechts- und Beratungsleistungen, Sponsoring, Werbung, Spenden, Rei-
sen und Auslésungen, Bewirtung und Geschenke, Wartung und Instandsetzung, Ein-
zelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen, Zahlungen an Stadte
oder Gemeinden nach MaRgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV sowie fiir Sonstiges. Die
Beurteilung der Sachgerechtigkeit und Effizienz der jeweiligen Kostenansatze sind
einer Einzelfallprifung vorbehalten. Soweit abweichende Aspekte oder verallgemei-
nerungsfahige Grundséatze bei der Priffung bericksichtigt wurden, sind diese im Fol-
genden erganzend erlautert.

1.5.1. Konzessionsabgabhen

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen fiir die Ein-
raumung des Rechts zur Benutzung déffentlicher Verkehrswege fur die Verlegung und
den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern
im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position
ist ertrags- (s.u.) und aufwandsseitig zu neutralisieren (Ansatz in jewells gleicher Ho-
he). Bei Konzessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht
beeinflussbare Kosten gemalt § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV (vgl. Kapitel 7).

1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebiihren und Bei-
trage

In dieser Position sind die fiir den Betrieb eines Elektrizitatsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen Kosten fir Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten,
Gebiihren und Beitrage zu verbuchen. Die Vereinbarung marktiblicher Ansatze ist

vom Netzbetreiber darzulegen.
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1.5.3. Versicherungen

In dieser Position sind die fiir den Betrieb eines Elektrizitdtsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen Kosten flir Versicherungen (Sach- und Haftpflichtversicherungen)

zu verbuchen.

1.5.4. Biirobedarf, Drucksachen und Zeitschriften

In dieser Position sind die flr den Betrieb eines Elektrizitatsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen Kosten flir Burobedarf, Drucksachen und Zeitschriften zu verbu-

chen.

1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und dhnliche Kosten

In dieser Position sind die fir den Betrieb eines Elektrizitatsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen (Porto-)Kosten fiir Post, Fracht und ahnliche Leistungen zu verbu-

chen.

1.5.6. Rechts- und Beratungskosten

Rechts- und Beratungskosten missen einem Fremdvergleichsmalistab standhaiten.
Die Netzbetreiber sind verpflichtet, gerade im Bereich der fortlaufenden Mandatie-
rung von Beratungsleistungen ginstige Konditionen zu vereinbaren bzw. Preisver-
gleiche anzustellen. Flir andere Beratungskosten ist insbesondere darzulegen, dass
die Beratungsleistungen sinnvolle Beratungsinhalte umfassen und die vereinbarten

Vergltungen dem Marktniveau entsprechen. Alle Beratungsleistungen mussen sich
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auf den Netzbetrieb beziehen, daher ist auf die Abgrenzung zu anderen Aktivitaten

zu achten.

1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden

Werbung und Spenden sind, soweit sie
als Kundenbindungsinstrumente eingesetzt werden, in der Netzentgeltkalkulation
nicht berticksichtigungsfahig. Aus der natirlichen Monopolstellung des Netzbetrei-
bers ergibt sich, dass solche Aufwendungen ihren im wettbewerblichen Umfeld be-
stehenden Zweck in der Monopolsituation von vorneherein nicht erreichen kénnen,
da die Netznutzer regelmaflig keine Wahlimoglichkeit zwischen konkurrierenden
Netzbetreibern haben. Der mit Werbeaktivitdten verbundene Imagegewinn ist — be-
dingt durch das Monopol eines Netzbetreibers — flr den Elektrizitatsnetzbetrieb nicht
erforderlich. Die Vorteile, sofern sie nicht ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher
beim assoziierten Vertrieb. Hiervon werden Aufwendungen fir sog. aufgabenorien-
tierte Kommunikation (Personalwerbung, gesetzliche Vertffentlichungspflichten etc.)
nicht erfasst.
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1.5.8. Reisekosten und Auslésungen

In dieser Position sind die fir den Betrieb eines Elektrizitdtsversorgungsnetzes be-

triebsnotwendigen Kosten fir Reisen und Auslésungen zu verbuchen.

1.5.9. Bewirtung und Geschenke

In dieser Position sind die flir den Betrieb eines Elektrizitdtsversorgungsnetzes
nachweislich betriebsnotwendigen Kosten fir Bewirtung und Geschenke zu verbu-

chen.

1.5.10. Wartung und Instandsetzung

In dieser Position sind die flir den Betrieb eines Elektrizitatsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen Kosten fir Wartung und Instandsetzung zu verbuchen. Bei der
Wartung und Instandsetzung ist von kontinuierlichen Prozessen langlebiger Wirt-

schaftsgiiter auszugehen.

1.5.11. Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen

Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen sind nur dann be-
rlcksichtigungsfahig, wenn sie eindeutig dem Netzbetrieb zugeordnet werden kon-
nen. In der Regel sind dies Abschreibungen auf nicht geleistete Hausanschlusskos-
ten und Baukostenzuschiisse sowie Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen
aufgrund der Zahlungsunfahigkeit eines Handlers. In keinem Fall kénnen Forde-
rungsausfille des Vertriebs gegen Endkunden anteilig ins Netz auch i.R.v. Pau-

schalwertberichtigungen geschliisselt werden. Das Risiko des Forderungsausfalls
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der Endkunden tragt der ,assoziierte" Vertrieb. Bestinde die Moglichkeit Forde-
rungsausfalle anteilig auf den Netzbetrieb zu (bertragen, wirde dies zu einer
Quersubventionierung und Benachteiligung von Dritthandlern fiihren, da der Netzbe-
trieb keine Forderungsausfélle von Dritthadndlern (bernehmen wirde.

Kosten, die unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf
Forderungen geltend gemacht werden, sind im Ubrigen nur dann berlicksichtigungs-
fahig, wenn es sich um Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen handeit
Uneinbringliche Forderungen liegen vor, wenn es sich um einen endgliltigen Forde-
rungsausfall handelt, d. h. die Beitreibung des Forderungsbetrages erfolglos abge-
schlossen wurde (bspw. fruchtlose Zwangsvollstreckung oder Insolvenzverfahren
mangels Masse eingestellt). Darliber hinaus steht die Existenz einer Versicherung
gegen Forderungsausfalle einer Kostenanerkennung von Abschreibungen auf unein-
bringliche Forderungen entgegen. Das Vorliegen uneinbringlicher Forderungen ist
vom Netzbetreiber ausfiihrlich, unter Nennung der Firma des Debitors, der Hohe des
Forderungsausfalls, der durchgefiihrten MaBnahmen im Rahmen der versuchten Bei-

treibung etc. darzulegen.

1.5.12, Zahlungen an Stadte oder Gemeinden nach MaBgabe von § 5 Abs.
4 StromNEV

In dieser Position sind die Zahlungen an Stadte oder Gemeinden nach MaRgabe von
§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handelt es sich um dauerhaft
nicht beeinflussbare Kosten gemal § 11 Abs. 2 S.1 Nr.8b ARegV (vgl. Kapitel 7).

1.5.13. Sonstiges

Der Netzbetreiber hat unter der Position 1.5.13. insgesamt Kosten
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1.5.14. Im gesetzlichen Rahmen ausgelibte Betriebs- und Personalratsta-
tigkeit

Siehe unten Ziffer 7.

1.5.16. Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen

Siehe unten Ziffer 7.

1.5.16. Betriebskindertagesstitten fiir Kinder der im Netzbereich beschaf-
tigten Betriebsangehdérigen

Siehe unten Ziffer 7.
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2. Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermogens sowie Ermittlung
der kalkulatorischen Abschreibungen

PlanmaBige oder auBerplanméaBige Wertminderungen von Vermégensgegenstanden
werden in der Abschreibung erfasst. Die fir die Netzentgeltkalkulation mafgebliche
Abschreibung ist jedoch anders als bei aufwandsgleichen Kosten im Sinne der §§ 4
und 5 StromNEV nicht wertmaBig aus der GuV (bertragbar. Diese wird stattdessen
auf Grundlage des § 6 StromNEV rein kalkulatorisch ermittelt und ersetzt somit den
handelsbilanziellen Wert. Damit wird die Gewahrleistung eines langfristig angelegten,
leistungsfahigen und zuverldssigen Netzbetriebs gesichert: Die Wertminderung der
betriebsnotwendigen Anlagegiiter ist als Kostenposition bei der Ermittiung der Netz-
kosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 StromNEV).

Fur die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Ei-
genkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des Sach-
anlagevermogens erforderlich. Bei der Ermittiung der kalkulatorischen Abschreibun-
gen ist gemal § 6 Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach Anlagegitern, die
vor dem 01.01.2006 aktiviert wurden (Altanlage), und Anlagegitern, die ab dem
01.01.2006 aktiviert wurden (Neuanlage).

Bei Altanlagen werden fir den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermégens (ma-
ximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis fiur die weiteren Berechnungen herangezogen
(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung
der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Fiir den fremdfi-
nanzierten Anteil des Anlagevermdgens bilden die jeweiligen historischen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt fir die weitere Wertermittiung

(§ 6 Abs. 2 S, 2 Nr. 2 StromNEV).

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gem. § 6 Abs. 4 Strom-
NEV ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten nach der linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4

StromNEV) zu ermitteln.

Dementsprechend sind zunachst die origindren historischen Anschaffungs- und Her-
stellungskosten zu identifizieren. Netzkaufe und vergleichbare Fallgestaltungen dir-
fen nicht dazu fiihren, dass diese Berechnungsgrundlagen verfalscht werden. Daher
ist sicherzustellen, dass derartige Wertansétze nicht an die Stelle der origindren An-
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schaffungs- und Herstellungskosten treten und die Meldungen der Anschaffungs-
und Herstellungskosten von eventuellen Kaufpreisen etc. ggf. bereinigt werden. An-
schlieflend sind aus den origindren historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten mithilfe von Preisindizes Tagesneuwerte zu bestimmen, um die eigenfinanzierten
Abschreibungsanteile der Altanlagen berechnen zu kdnnen. Aus der gewichteten
Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen zu Tagesneuwerten und zu
Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Restwerten der Neuanlagen wird
schlieBlich die kalkulatorische Jahresabschreibung bestimmt.

2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2
StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten
Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Entscheidend bei der fiir die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermogens
relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie
den histerischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 Abs. 3
und 4 StromNEV). Malgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Begrindung
der erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese Vorgabe ver-
bietet es grundsatzlich, Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch eine Riick-
rechnung anhand zeitnaher Ublicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter
Einbeziehung qualitativer Veranderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln.

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs-
und Herstellungskosten den Ausgangspunkt flr die Wertbestimmung des Sachanla-
gevermdgens, insofern die in Rede stehenden Vermégensteile betriebsnotwendig
sind. Zum betriebsnotwendigen Vermogen gehotren alle Vermégenswerte, die dem
Ablauf des Geschéftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige
Vermégensteile sind nicht anzusetzen. Das Mengengerist darf somit nur in Betrieb
befindliche Vermdgensgegenstande umfassen.

Nicht aktivierten sondern z.B. liber Instandhaltungsaufwand finanzierten Vermo-
gensgegenstanden fehlt die Ansatzfahigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstelit
werden muss, dass diese Betrage in der Vergangenheit schon wieder verdient wur-
den, ist der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten zu belasten. Dementsprechend sind Ansatze der Anschaffungs- und
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Herstellungskosten seit 2006 dahingehend zu beleuchten, ob das Prinzip der Bilanz-
stetigkeit bzw. der Bewertungsstetigkeit Berlicksichtigung fand. Die aufgrund des
Entfallens einer jahrlichen Prifung eroffnete Moglichkeit, Aktivierungswahirechte
starker als bisher zu nutzen und Instandhaltungsaufwand zu aktivieren darf nicht zu
gestalteten Mehrkosten filhren. Der ersparte Aufwand wirde sonst zweimal zurlick
vergltet, zunachst in der nicht durch Effizienzsteigerungen unterschrittenen Erlds-
obergrenze und dann in Form erhohter Kapitalkosten (sog. OPEX-CAPEX-Switch).

Betreiber von Netzen in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thiringen kénnen die Anschaffungs- und Herstellungskosten
fur Anlagegiter, deren Errichtung zeitlich vor ihrer erstmaligen Bewertung in Deut-
scher Mark liegt alternativ anhand zeitnaher Ublicher Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten und einer Riickrechnung mittels der anwendbaren Preisindizes ermitteln
(§ 6 Abs. 3 S. 3 StromNEV).
Entscheidend bei der Ermittlung der historischen Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten des Sachanlagevermogens ist, dass die hierzu herangezogenen (zeitnahen
Ublichen) Anschaffungs- und Herstellungskosten keine qualitativen Veranderungen
aufweisen, da durch die Rickindizierung mithilfe der anwendbaren Preisindizes le-
diglich die reine Preisanderung herausgerechnet wird. Die Beriicksichtigung von An-
schaffungs- und Herstellungskosten, die mit einer qualitativen Aufwertung verbunden
sind, wiirden deshalb zu einer Uberbewertung der emittelten historischen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten fuhren.
Aus diesem Grunde ist bei der Ermittlung der Ausgangswerte des DDR-
Altanlagevermégens von den Werten auszugehen, die in der DM-Eréffnungsbilanz
ausgewiesen sind. Dies ergibt sich eindeutig aus dem Wortlaut des § 6 Abs.3 S.3
StromNEV:

.Im Falle der Elektrizitatsversorgungsnetze [...] kénnen fir jene

Anlageguter, deren Errichtung zeitlich vor ihrer erstmaligen

Bewertung in Deutscher Mark liegt, die Anschaffungs- und Her-

stellungskosten unter Verwendung zeitnaher tblicher Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten und einer Riickrechnung mittels

der anwendbaren Preisindizes ermittell werden.” [Anmerkung:

Hervorhebungen und Kiirzung durch den Verfasser]
§ 6 Abs. 3 S. 3 StromNEV nennt zwei mdgliche Zeitpunkte als Referenz fiir die Be-
wertung des DDR-Altanlagevermégens. Es wird die ,Errichtung" und die ,erstmalige
Bewertung in Deutscher Mark” erwahnt. Die ,Errichtung” scheidet jedoch ersichtlich
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als Bewertungszeitpunkt aus, da vielfach nicht einmal Naherungswerte des DDR-
Sachanlagevermdgens oder Informationen tUber die sonstige vorhandene Infrastruk-
tur bekannt waren. Insoweit verbleibt die Zeitnahe zur erstmaligen Bewertung des
Sachanlagevermdgens in deutscher Mark als méglicher Referenzpunkt. Eindeutig
wird in der Formulierung des § 6 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht auf eine Zeitndhe der
Bewertung des Sachanlagevermogens zu der erstmaligen Entgeltgenehmigung ab-
gestellt und somit kein Gegenwartsbezug hergestellt. Hatte der Verordnungsgeber
eine entsprechende Regelung treffen wollen, so wére es ein Leichtes gewesen die
Verordnung entsprechend unmissverstandlich zu fassen:

W[...] unter Verwendung im Antragszeitpunkt (iblicher Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten [...]" [Anmerkung: Kiirzungen und

hervorgehobene Ersetzung durch den Verfasser!]
Eine solche Formulierung hat der Verordnungsgeber aber gerade nicht gewahlt, so
dass ersichtlich nicht auf einen Gegenwartszeitpunkt abgestellt werden darf. Viel-
mehr soll die groftmégliche Zeitnahe zur tatsachlichen Erstellung des Anlagengutes
gewahrleistet werden.
Die DM-Eroffnungsbilanz enthalt auf Basis der seinerzeit zeitnah ermittelten Tages-
neuwerte und der handelsrechtlich angesetzten Nutzungsdauern Restwerte. Die An-
schaffungs- und Herstellungskosten sind daher aus den, den Restwerten zu Grunde
liegenden Tagesneuwerten unter Heranziehung der anwendbaren Preisindizes um-

zurechnen.

2.1.1 Ubergang von Netzen

Gemal §6 Abs. 2 5. 2 Nr. 2 StromNEV ist bei der Emittlung der kalkulatorischen
Abschreibungen fir den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gem. § 6 Abs. 4
StromNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung
erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten ( historische Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten") auszugehen. § 6 Abs. 6 StromNEV untersagt eine
Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte,
insbesondere auch im Falle einer Veranderung der urspringlichen Abschreibungs-
dauer. Nach der ausdriicklichen Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV gilt das Verbot
der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Anderung der Eigentumsverhaltnisse
oder der Begriindung von Schuldverhéaltnissen. In den genannten Vorschriften
kommt die eindeutige gesetzliche VVorgabe zum Ausdruck, dass ein Netzkauf oder
vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erh6hung der bericksichtigungsfahigen
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Netzkosten fiihren darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer
an moglichst geringen Netzkosten den Vorrang eingerdaumt. Ihre sachliche Grundla-
ge findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der Energieversor-
gungsnetze als natlrliche Monopole, die den Netznutzern regelmafig keine wettbe-
werblichen Ausweichmdglichkeiten lassen. Die Vorschrift geht auch schon aufgrund
ihrer systematischen Stellung den Ubergangsregelungen des § 32 StromNEV vor.
D.h. unabhéngig von den zugrunde gelegten Nutzungsdauern, unabhangig von der
Anderung von Eigentumsverhaltnissen oder der Begriindung von Schuldverhaltnis-
sen, darf kein Vermbgensgegenstand mehr als genau einmal in Ansatz gebracht

werden.

Flr den Fall von Netzkaufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch
eines Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kauf-
preis fir erworbene Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW
Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 StromNEV dirfen die Abschreibungs-
grundlagen nicht verdndert werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt
nur einmal und ohne Erhéhung der Kalkulationsgrundiage abgeschrieben werden
kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV stellt (iberdies ausdriicklich klar, dass
das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Falle eines Eigentimerwechsels
gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veranderung der Abschreibungsgrundlage
explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen  Kaufering"-
Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit fir die
StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.)

2.1.2 Verdnderung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs-
und Herstellungskosten den Ausgangspunkt fir die Wertbestimmung des Sachanla-
gevermogens, insofern die in Rede stehenden Vermbgensteile betriebsnotwendig
sind, Zum betriebsnotwendigen Vermogen gehdren alle Vermdgenswerte, die dem
Ablauf des Geschéftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige

Vermdégensteile sind nicht anzusetzen.

Entscheidend bei den fiir die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermogens
relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist es, dass
sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6
Abs. 3 und 4 StromNEV). MaRgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Be-
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griindung der erstmalig aktivierten origindren Anschaffungs- und Herstellungskosten.
Neubewertungen und Umbuchungen sind fir die kalkulatorische Bewertung in der
StromNEV unzulassig, um das Abschreibungsverbot unter Null nach § 6 Abs. 5 und
§ 6 Abs. 7 sicherzustellen. Dementsprechend werden in der StromNEV-Kalkulation -
dem Gedanken des Ersatzes der HGB-Regeln durch die Kalkulationsvorgaben fol-
gend - samtliche Veranderungen, z.B. aufgrund erlaubter degressiver oder anderer
Sonderabschreibungen, grundsatzlich unzuléssig. Lediglich wenn ein Wirtschaftsgut
die Sphare der Regulierungsbasis durch Ausscheiden aus dem Anlagevermégen
verlasst, ist die Berechnungsgrundlage originarer Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten auller Ansatz zu bringen. Analog sind auch samtliche nachtragliche Verande-
rungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht beriicksichtigungsfahig.
Diese gelten als neue origindre Anschaffungs- und Herstellungskosten der jeweiligen
Anlagengruppe im Jahr der erstmaligen Aktivierung. Die einmal gewéhite Nutzungs-
dauer und das urspriingliche Zugangsjahr sind unverandert fortzufilhren, um das in §
6 Abs. 5 und § 6 Abs. 7 vorgegebene Verbot von Abschreibungen unter Null umzu-

setzen.

Neben den originaren Anschaffungs- und Herstellungskosten sind nach Maligabe
des § 6 Abs. 5 S. 2 die jeweils flir eine Anlage in Anwendung gebrachte betriebsge-
wohnliche Nutzungsdauer flir die Restdauer ihrer kalkulatorischen Abschreibung un-

verandert zu lassen.

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2006 mit
den zum damaligen Zeitpunkt gewahlten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den
jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rahmen Beschlusses BK8-07/260 bereits
gepriift und festgestellt und sind grundsatzlich unverandert fortzufiihren, es sei denn
Anlagenabgange mindern den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den Anla-
gengruppen oder Veranderungen in den Zugangsjahren sind laut StromNEV-
Vorgaben insofern nicht nachzuvoliziehen und unzuldssig, da durch die entspre-
chenden Veranderungen bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte erneut in
Ansatz gebracht werden kénnten. Die Beschlusskammer ergénzt Zugénge im Anla-
gevermagen der Jahre 2007 - 2011 um die betriebsnotwendigen Anschaffungs- und

Herstellungskosten.
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2.1.2.1 Abginge im Anlagevermégen Altanlagen

Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig aufler Betrieb genommener Vermo-
gensgegenstande sind nicht zeitgleich mit dem Ersatzvermégensgegenstand be-
riicksichtigungsfahig. Anlagengiter, die vorzeitig aulter Betrieb genommen werden,
fuhren insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten im Zeitpunkt der Errichtung und Begriindung der erstmalig aktivierten
Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese verlassen den Netzbetrieb. Die kalku-
latorische Nutzungsdauer endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und fiihrt zu
einer Sonderabschreibung in Hohe des kalkulatorischen Restwerts des Anlagengu-
tes, etwaige Erlose aus der Verdullerung des Anlagengutes sind dabei Kosten min-
dernd anzusetzen. Die Beschlusskammer beriicksichtigt insofern die Anlagenabgan-
ge in den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die korrespondierende Sonder-
abschreibung in Hohe des kalkulatorischen Restwerts, insoweit diese im Basisjahr
auftritt. Schlieflich sind auch Minderungen des Anteils des Stromnetzes an Anlagen-
gutern des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Versorgungsunternehmens

als Anlagenabgang zu klassifizieren.

2.1.2.2 Zugédnge im Anlagevermégen Altanlagen

Als nachtragliche Anschaffungskosten ist zu verstehen, dass die Anschaffungskosten
einer Anlage z.B. durch Erweiterung oder Erneuerung nachtraglich erhéht werden,
Hierbei werden handelsrechtlich im Regelfall die nachtraglichen Anschaffungs- und
Herstellungskosten im Zugangszeilpunkt der Errichtung und Begriindung der ur-
springlichen Anlage erfasst. Kalkulatorsich soliten diese jedoch aufgrund der oben
geschilderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten im Jahr der erstmaligen Aktivierung erfasst werden.

2.2. Tagesneuwerte

Gemdal § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV ist fur die Ermittlung der kalkulatorischen
Abschreibungen des eigenfinanzierten Anteils der Altanlagen — ausgehend von dem
jeweiligen Tagesneuwert nach § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV - die Summe aller
anlagenspezifisch ermittelten Abschreibungsbetrage zu Grunde zu legen. Nach § 6
Abs. 3 S. 1 StromNEV ist der Tagesneuwert der unter Berlicksichtigung der techni-
schen Entwicklung maRgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewertungszeit-

punkt. Die Umrechnung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der
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betriebsnotwendigen Anlagegiiter auf Tagesneuwerte hat unter Verwendung von
Indexreihen des Statistischen Bundesamtes zu erfolgen (§ 6 Abs. 3 S. 2 StromNEV).

Die Anwendung von Indexreihen dient dazu, Kosten der anlagenspezifischen Inflati-
on bei der Netzentgeltkalkulation zu beriicksichtigen. Indexreihen geben wieder, in-
wiefern sich Kosten der Wiederbeschaffung bestimmter Anlageguter im Zeitablauf
entwickeln. Damit soll dem Netzbetreiber erméglicht werden, das Anlagevermogen
zu erhalten. Nicht zuletzt im politischen Kompromisswege sind unterschiedliche Be-
wertungsmalfstabe flir Altanlagen (vor dem 01.01.2006 aktiviert, Nettosubstanzerhal-
tung) und Neuanlagen (Realkapitalerhaltung) vorgegeben worden.
Fur den eigenfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine
Indizierung maRgeblich (§ 6 Abs. 1, Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 StromNEV). Der Tages-
neuwert wird von der Verordnung selbst definiert als der "unter Berlicksichtigung der
technischen Entwicklung maBgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewer-
tungszeitpunkt" (§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Dieser aktuelle Anschaffungswert ist, so
die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung der historischen Anschaf-
fungs- und Herstellungekosten zu ermitteln.

Nachdem die Verordnung zur Anderung von Verordnungen auf dem Gebiet des

Energiewirtschaftsrechts vom 14.08.2013 in Kraft getreten ist (BGBI. 1 2013 Nr. 50,

21.08.2013, S. 3250 ff.) sind gemalt § 6 Abs. 3 S. 2iV.m. § 6a Abs. 1 StromNEV

folgende Indexreihen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen:

1. fur die Anlagengruppe der Grundstiicksanlagen und Gebaude der Anlage 1
die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebaude , Bauleistungen am Bauwerk,
ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fir
die Bauwirtschaft);

2. fur die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1
a) die Indexreihe Ortskanale, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne
Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamti, Fachserie 17, Preisindizes fur die
Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 70 Prozent und
b) der Index Andere elektrische Leiter flr eine Spannung von mehr als 1
000 Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 30 Prozent,

3. fur die Anlagengruppe der Freileitungen der Anlage 1
a) die Indexreihe Ortskanale, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne
Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes flr die
Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 50 Prozent,
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b) der Index Andere elekirische Leiter fir eine Spannung von mehr als 1
000 Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 15 Prozent und

c) der Index Turme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl (Statistisches
Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkie)
mit einem Anteil von 35 Prozent;

4. fir die Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1
a) die Indexreihe Ortskanéle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne
Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fiir die
Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 35 Prozent und
b) der Index fur Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mi-
neralblerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeu-
gerpreise gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 65 Prozent;

5. fur alle Ubrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe |.1.
Grundstiicke der Anlage 1, ist die Indexreihe fiir Erzeugerpreise gewerblicher
Produkte gesamt (ohne Mineraldlerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt,
Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte).

2.3. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Restwerte

Die jahrlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der
Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem
01.01.2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterschei-
den. Alt- und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass fiir Altanlagen — im Ge-
gensatz zu den Neuanlagen — eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemafi
§ 6 Abs. 2, 3 und 4 StromNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibun-
gen sind gem. § 6 Abs, 5 S. 3 StromNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafiir ist nach
§ 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Tag des Ge-
schaftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die Anschaffung erfoigte.

Grundstlicke kénnen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV
folgt zudem (s. auch zur Eigenkapitalverzinsung), dass Grundsticke im Rahmen der
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen Anschaffungskosten anzu-
setzen sind. PlanmafRige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur fur
solche Vermégensgegenstande zulassig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei
sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermégensgegen-

standes ergeben muss, was bei Grundstiicken gerade nicht der Fall ist. In der Kon-
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sequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S, 1 StromNEV flir Grundstlicke keine
begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfahigen Positionen, wie
z. B. Bauten, Grundstiicksanteile enthalten sind, miissen diese Positionen um die

Grundstiicksanteile gekirzt werden.

2.3.1 Kalkulatorische Jahresabschreibung fiir Altanlagen

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Beriicksichtung der
Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2
S. 1 StromNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu
Grunde zu legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapital-
quote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte
Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten multipliziert mit der Fremdkapi-
talquote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1
.V.m.§6Abs. 3S.1und2 StromNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV).

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist fur die Kalkulation nach
StromNEV durch § 6 Abs. 2, 5i.V. m. § 32 Abs. 3 und §6 Abs. 6 S. 5 StromNEV
geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender

Formel zu ermitteln:

3 Restwert Restwert .,
A xEKQuote + ————— %" FKQuote

|Kalk. Jahresabschreibung, = - Restnutzungsdauer,
stnutzu Ier,

| Restn utzungsdauer

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes | (Restnutzungsdauer;) gleich der
Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und
der Anzahl der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel
beschreiben der Restwert TNW./ den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Ta-
gesneuwerten und der Restwert AK/HK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i
zu Anschaffungs- und Herstellungskosten.

2.3.2 Kalkulatorische Jahresabschreibung flir Neuanlagen

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den je-
weiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Ab-
schreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt
sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNLCV gewahiten Nutzungs-
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dauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfallt fir Neuanlagen gemai
§ 6 Abs. 4 StromNEV.

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist fur die Kalkulation nach
StromNEV durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 StromNEV geregelt. Der kalkulatorische
Abschreibungsbetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel
zu ermitteln:

AK/HK,
ND,

Kalk. Jahresabschreibung, =

2.3.3 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermoégens

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2011 ermittein sich auf Basis der histori-
schen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr
bis zum Jahr 2011 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen.

Flr die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach § 32 Abs. 3 Satz 1
StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermogens fur den eigen-
finanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach § 6 Abs. 3 StromNEV, fiir den fremd-
finanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu doku-

mentieren.

Dabei sind nach § 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sachan-
lagegiter der kalkulatorischen Abschreibung tatséchlich zu Grunde gelegten Nut-

zungsdauern heranzuziehen.

Fur die Falle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern
Uber Jahrzehnte hinweg mdoglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungs-
geber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die Heranziehung der
tatsachlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) méglich ist.

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bun-
destarifordnung Elektrizitat (vom 18.10.1989, BGBI. | S. 2255, BTOEIt) Kosten des
Elektrizitdtsversorgungsnetzes zu beriicksichtigen waren und von Dritten gefordert
wurden, wird nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach den Ver-
waltungsvorschriften der Lander zur Darstellung der Kosten- und Erléslage im Tarif-
genehmigungsverfahren jeweils zulassigen Nutzungsdauern der Ermittiung der Kos-

ten zu Grunde gelegt worden sind.
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Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet, bei der Restwertermittiung zu beriicksichti-
gen, in welchem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strom-
preiskalkulation nach der Bundestarifordnung Elektrizitat eingeflossen sind. Denn die
Netzkosten sind bei den friiher Ublichen integrierten Versorgungsunternehmen not-
wendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation gewesen. Dabei wurden im Rahmen
der den Landern obliegenden Anwendung der BTOEIt in der Vergangenheit durch-
aus unterschiedliche Abschreibungszeitraume anerkannt. So waren in einzelnen
Landern vergleichsweise kurze steuerliche Abschreibungszeiten zulassig. Die Rege-
lungen des § 32 Abs. 3 StromNEV schreiben vor, dass diese Abschreibungszeiten
bei der Netzentgeltkalkulation beriicksichtigt werden miissen. Soweit also wahrend
der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kirzere Abschreibungszeitraume
in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauern, die fortan nach der
Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind, so sind diese insoweit getatigten Ab-
schreibungen Uber die Strompreise regelmafig bereits erhoben worden. Diesen Um-
stand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu berlcksichtigen, wirde zu unberechtigten
erhéhten Abschreibungen flhren. Es kédme zu einer Mehrfachverrechnung von Ab-
schreibungen bzw. zu sog. "Abschreibungen unter Null", die nach § 6 Abs. 6 und 7
StromNEV verboten sind. Uberdies wirde die unvolistiandige Beriicksichtigung be-
reits erfolgter Abschreibungen zu einer Uberhdhung des betriebsnotwendigen Kapi-
tals und mithin der zulassigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs.
1 Satz 2 Nr. 1 und 2 StromNEV flhren.

Sind Uber Anlageguter hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informationen ver-
flgbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht erfiillt,
ist § 32 Abs.3 S.4 anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet, dass der kalkulatori-
schen Abschreibung des Sachanlagevermégens die unteren Werte der in Anlage 1
zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern zu Grunde
gelegt worden sind.

Fur die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im Ein-
zelnen:

Wird im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Anderung der
angesetzten Nutzungsdauer gegenuber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer vor-
genommen, so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten Nut-
zungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert auf die neue Restnutzungsdauer zu

verteilen.
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In der Vergangenheit vorgenommene Anderungen der angesetzten kalkulatorischen
Nutzungsdauern (z. B. Wechsel von steuerlich zuldssiger Nutzungsdauer auf be-
triebsgewohnliche Nutzungsdauer) sind zu beriicksichtigen. Dabei ist ausschlieflich
der kalkulatorische Restwert im Zeitpunkt des Nutzungsdauerwechsels auf die ver-
anderte Restnutzungsdauer zu verteilen.

Ist eine Anderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergan-
genheit vorgenommen worden oder nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu vermuten,
ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig vorzunehmen (bei
mehr als einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend mehrstufig).

Zu ermitteln ist daher, ob der dem Antrag zugrunde liegende kalkulatorische Rest-
wert des Sachanlagevermogens den Vorschriften des § 32 Abs. 3 StromNEV ent-

spricht.

Fir eine Plausibilisierung der von der Antragstellerin ihrem Netzentgeltantrag zu-
grunde gelegten kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene
Ermittlung (Priifrechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des § 32
Abs. 3 StromNEV durchgefihrt.

Ausgangspunkt dieser Prifrechnung sind die seitens der Antragstellerin in dem Blatt
.B2" des Erhebungsbogens mitgeteilten Anschaffungs- und Herstellungskosten.
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Auf Grundlage dieser Informationen hat die Beschlusskammer folgende Nutzungs-

dauern zu Grunde gelegt:
Untergrenze | Obergrenze

Aageharpre StromNEV | StromNEV
Kabel 220 kV 40 50
Kabel 110 kV 40 50
Kabel Mittelspannungsnetz 40 45
Kabel 1 kV 40 45
Kabel Abnehmeranschiisse 35 45
Freileitungen 110-380kV 40 50
Freileitungen Mittelspannungsnetz | 30 40
Freileitungen 1 kV 30 40
Freileitungen Abnehmeranschlisse | 30 39
Stationseinrichtungen und Hilfsanla- | 35 45
| gen inklusive Trafo und Schalter

Schutz-, Mess- und Uberspan- | 25 30
nungsschutzeinrichtungen, Fern-

steuer-, Fernmelde-, Fernmess- und

Automatikanlagen sowie Rundsteue-

rungsanlagen einschlieflich Kopp-

lungs-, Trafo- und Schaltanlagen

Sonstiges 20 30
380/220/110/30/10 kV-Stationen 25 35
Hauptverteilerstationen 25 35 -
' Ortsnetzstationen 130 40 o
Kundenstationen 30 40
‘Stationsgebaude 30 50
Allgemeine  Stationseinrichtungen, | 25 30
Hilfsanlagen

ortsfeste Hebezeuge und Lastenauf- | 25 30
zlige einschlieftlich Laufschienen,
Aussenbeleuchtung in Umspann-
und Schaltanlagen

Schalteinrichtungen 30 35
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmel- | 25 30
de-, Fernmess-, Automatikanlagen,

Strom- und Spannungswandler,
Netzschutzeinrichtungen

Ortsnetz-Transformatoren, Kabelver- | 30 35
teilerschrénke

Zahler, Messeinrichtungen, Uhren, | 20 25
' TFR-Empfanger

Fernsprechleitungen 30 40
Fahrbare Stromaggregate 15 25
Grundsticksanlagen, Bauten for |25 35
Transportwesen

Betriebsgebdude 50 60
Verwaltungsgebaude 60 70
Geschéftsausstattung (ohne EDV, | 8 10
Werkzeuge/Gerate) -
Werkzeuge/ Gerédte 14 18
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Untergrenze | Obergrenze
Aniagenaruppe StromNEV | StromNEV
_Lagereinrichtung 14 25
‘Hardware 4 8
“Software 3 5
Leichtfahrzeuge 5 5
| Schwerfahrzeuge 8 8

2.3.4 Beriicksichtigungsfidhige kalkulatorische Abschreibungen und kalkulato-
rische Restwerte des Sachanlagevermdégens

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermégens zu Anschaffungs-
und Herstellungskosten (fiir Alt- und Neuanlagen) — gegliedert nach Anlagengruppen
- und zu Tagesneuwerten fiir Altanlagen — ebenfalls gegliedert nach Anlagengrup-
pen — wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsatzen ermittelt und ergeben
sich — jeweils gesondert fiir den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfallt — aus
Anlage 3. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermo-

gens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3.

Die Anfangs- und Endbesténde der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagever-
mégens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (fiir Neuanlagen) wurden nach
den vorstehend dargesteliten Grundsatzen ermittelt und ergeben sich — gegliedert
nach Anlagengruppen — aus Anlage 3. Bezogen auf die kalkulatorischen Restwerte
Sachanlagevermégens zu Tagesneuwerten (fir Altanlagen) — gegliedert nach Anla-
gengruppen - finden sich die Werte ebenfalls in Anlage 3.

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (originare Anschaffungs- und
Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) ergeben sich aus

Anlage 3.
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3. Eigenkapitalverzinsung

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gem. § 7
Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund-
lage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital
ergibt sich gem. § 7 Abs. 1 StromNEV unter Beriicksichtigung der Eigenkapitalquote
nach § 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der

i kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendi-
gen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV

2. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendi-
gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigen-
kapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV

3. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendi-
gen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten und

4. Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be-
triebsnotwendigen Umlaufvermégens unter Abzug des Steueranteils der Son-
derposten mit Riicklagenanteil

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals.

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatori-
schen Restwerte des Sachanlagevermdgens gemal § 7 StromNEV zu erfolgen. Bei
Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermogens gemai §
7 Abs. 1 8. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl! auf Tagesneuwertbasis, als auch auf
Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. Fir Neuanlagen
erfolgt die Restwertbestimmung gemafl § 7 Abs.1 5.2 Nr. 3 StromNEV ausschliefs-
lich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundstiicke sind hierbei
gemal § 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel-

lungskosten anzusetzen.

Gemal § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten
des Sachanlagevermdgens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen
Finanzanlage- und Umlaufvermogens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und
Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen

Restwerte des Sachanlagevermdgens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der
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Restwerte des Sachanlagevermégens zum Jahresende 2011 und der Jahresab-
schreibung 2011 errechnet.

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfolgt
keine Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des
Sachanlagevermégens, da dieser grundsatzlich Null betragt. Gemal § 7 Abs.
18S. 3 StromNEV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand
und der Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidenti-
tat gemal § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB miissen die Wertansatze der Eréffnungsbilanz
des Geschaftsjahres im Basisjahr i, S. d. § 6 Abs. 1 ARegV mit denen der Schiussbi-
lanz des vorhergehenden Geschaftsjahres (bereinstimmen. Da in der Schlussbilanz
des vorhergehenden Geschaftsjahres die erst im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV
aktivierten Neuanlagen denklogisch noch nicht vorhanden sein ktnnen, betragt der
anzusetzende Jahresanfangsbestand fur im Basisjahr aktivierte Neuanlagen Null.
Zur Festlegung der Basis fiir die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige
Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Die
Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der
StromNEV in finf Schritten zu erfolgen:
(1.)  Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote
(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV),
(2.) Emmittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§7 Abs. 1 S. 2
StromNEV),
(3.) Emmittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote (ibersteigenden Ei-
genkapitalanteils (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV),
(4.) Ermmittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei-
genkapital (§ 7 Abs. 3 StromNEV) und
(5.) Emmittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen
(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV).
Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2 aufgefiihrien
Vermogenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Ubersicht (iber die
Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in An-

lage 2.
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3.1. Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemé&f § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV

Gemal § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote
rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und
den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermégens zu
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV /). Dabei wird auch das
betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Ver-
mdgens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet.

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 Strom-
NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen:

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermogens
zu historischen AK/HK

Betriebsnotwendige Finanzanlagen

Betriebsnotwendiges Umlaufvermoégen

Grundstlicke zu historischen AK/HK

Betriebsnotwendiges Vermdgen | (BNV 1)

- Steueranteil der Sonderposten mit Ricklageanteil

- Abzugskapital

- Verzinsliches Fremdkapital

+ + +

Betriebsnotwendiges Eigenkapital | (BNEK 1)

GemaR § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist fir jede einzeine Position, die in die Berech-
nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einflielt, der Mittelwert aus dem Jah-
resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen.

3.1.1 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermtgens zu historischen
Anschaffungs- und Herstellungskosten

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermoégens zu his-
torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegiiter des Sachanla-
gevermogens mit denjenigen Restwerten zu berlicksichtigen, die bei der Bestim-
mung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darliber hinaus fin-
den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegiiter des Sachan-
lagevermogens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berlick-
sichtigung, z. B. immaterielle Vermogensgegenstande des Anlagevermbgens sowie
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Die beriicksichtigungsfahigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach-
anlagevermogens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten fur Altania-
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gen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens
zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten fiir Neuanlagen ergeben sich

aus Anlage 2.

3.1.2 Betriebsnotwendige Finanzanlagen und betriebsnotwendiges Umlauf-
vermogen

Voraussetzung fiir die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermégen ist
gem. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. fir die
Durchflhrung des Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heilt, beideri. S. d. §§ 4 ff.
StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebs-
notwendigkeit mafigeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermégens kann
nicht mit dessen bilanzieller Berlicksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellen-
den Jahresabschlusses begriindet werden. Klirzungen bei Finanzanlagen und beim
Umlaufvermoégen haben keine Kiirzung des abschlieBend in § 7 Abs. 2 StromNEV
definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann ein hoheres Abzugskapitals ein
héheres Umlaufvermogen rechtfertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (val.
BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 44, 32f). Bilanzrechtliche Ausgleichs-
buchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten sind fir die vorliegen-
de Betrachtung ebenfalls nicht maligebend (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR
6/08, Rn. 45).

Darliber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvermé-
gens schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um
Bestandsgrofen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine
zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unver-
anderte Beriicksichtigung dieser Stichtagswerte fiihit im Rahmen der kalkulatori-
schen Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapital-
verzinsung -, die bezogen auf ein vollstandiges Jahr ermittelt werden. Flr den Ge-
schéftsbetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass
der Bestand des Umlaufvermogens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der
Bestand zum Bilanzstichtag — in der Regel zum 31.12. des Kalenderjahres — auf ei-
nem hohen Niveau befindet. Soweit ein Gestaltungsmissbrauch vorliegt und die
Sachzielorientierung der kalkulatorischen Kostenposition Eigenkapitalverzinsung
nachhaltig gefahrdet wird, ist die Erhthung der kostenmindernden Erlése durch eine
Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. Wird die Verzinsungsba-
sis um nicht sachzielorientierte Umlaufvermogenswerte bereinigt, so wird der Vorwurf

einer ineffizienten Verzinsung zunachst lediglich formell bei einer anderen Koslenpo-
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sition berlcksichtigt. Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende Verzin-
sungsfunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wird. Durch Bilanzverlangerung kann
das Gesamtkapital erhéht werden, die Eigen- und Fremdkapitalrelationen veréndern
sich. Im Ergebnis wiirde die Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals ins Leere
laufen. Dies liefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschrift des § 7 StromNEV zu-
wider.

Dartiber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bi-
lanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als
sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent-
sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent-
scheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermdgen er als effizient fir seinen
Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber
orientieren. Des Weiteren sind gem. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbe-
standteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestelit
hatten.

Hieraus folgt die Prufung, ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa kos-
tenmindernde Erlose in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch Vertrage, die einem
Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt wurden). Ist
z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewahrirager zinslos tiberlassen
worden, ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe
durch die Erhéhung der kostenmindernden Erldse gutzuschreiben.

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht
dem wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Da-
mit wiirde, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus-
fuhrt, ,das mit der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte
Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf héchstens 40% zu begrenzen, weil
sich eine hohere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen
wiirde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen wirde
vielmehr dazu fuhren, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also
ein Ergebnis entstinde, das sich noch weiter von dem Leitbild des
§ 21 Abs. 2 EnWG entfernen wiirde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche
Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Um-
laufvermégen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukinftige Investitionen
bildet [...] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen Uber das Anlagevermégen"
(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 26f.).
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Solite die Zahlungsfahigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufiuss aus
verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewahrleistet sein, kann dieser sich
auch kostengiinstig Kreditlinien einrdumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungs-
verpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizien-
ten ,Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher Vermdgensgegenstande
bedarf es hierfur nicht. Schlieflich ist auch ein langfristiges und damit kostenintensi-
ves Ansparen geldnaher Vermdgensgegenstdnde fir Re-Investitionen unter Effi-
zienzgesichtspunkten nicht akzeptabel.

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermégen wirde dazu fih-
ren, dass der urspriingliche Investitionsbetrag 40 Jahre und langer in voller Héhe zu
verzinsen ware, wahrend die tatsachliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so
hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind geman § 4
Abs. 1 StromNEV nicht zu berlicksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der
Netznutzer widersprache den Grundsatzen einer effizienten Betriebsflhrung. Nach
diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des
Sachanlagevermogens (Abschreibungen) zuziiglich einer angemessenen Verzinsung
des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflisse dagegen an-
teilig oder sogar vollsténdig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop-
pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers.

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen fir die verdienten Abschreibungen in
Einzelfallen nicht immer fristenkongruent verfugbar sind, kann nicht abgeleitet wer-
den, dass der Netzbetreiber die Kapitalriickflisse im Umlaufvermoégen vorhalten
muss. In solchen Fallen sind die Kapitalriickflisse — weil sie nicht mehr betriebsnot-
wendig sind — an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zuriickzufihren, damit diese die
Mittel fiir rentableres Drittgeschaéft als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufver-

moégen verwenden konnen.

3.1.2.1 Finanzanlagen

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital-
verzinsung nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen.
Finanzanlagen sind vielmehr nur beriicksichtigungsfahig, wenn diese fur den Betrieb
des Netzes notwendig sind, § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der Netzbetreiber hat
nachvollziehbar darzulegen, weshalb die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanla-
gen flur den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009,

EnVR 79/07, Rn. 8 ff.).
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Betriebsnotwendiges Vermogen eines Netzbetreibers ist zunachst das Sachanlage-
vermogen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschéftsbetrieb nicht ausiben
kann. Das Vermdgen eines Netzbetreibers ist somit grundsétzlich in Form des Sach-
anlagevermogens anzulegen, auf welches die StromNEV eine adaquate Verzinsung
vorsieht.

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als
Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 Strom-
NEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl, v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn.
28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen fir die ausgewiesenen Forderun-
gen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese fiir den Betrieb des Netzes

nicht notwendig sind.

3.1.2.2 Umlaufvermdgen

Das Umlaufvermtgen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermdgensgegen-

stande. Der Bestand dieser Vermégensgegenstande andert sich haufig durch Zu-
und Abgénge. Im Gegensatz zum Anlagevermégen, welches dauerhaft dem Ge-
schéftsbetrieb dient, befindet sich das Umlaufvermégen nur kurze Zeit im Unterneh-

mern.

Bei im Wetthewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass
diese in der Regel moglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw.
Forderungsbestande somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den
Betreibern von Elektrizitatsversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im
Wettbewerb stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht
gegeben sein kann.

Ein pauschal erhohter Liguiditatsaufbau ist ineffizient. Grundsatzlich verursacht vor-
gehaltenes Umlaufvermégen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel
auch. Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufver-
mégen in Gestalt von Vorraten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Ertrage

erwirtschaftet und auch kurz- und langerfristige Bankguthaben ebenfalls nur duRerst
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geringe Ertrage erbringen, die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer
Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer fithren.

Die Investitionsfahigkeit des Unternehmens wird u. a. durch den Finanzmittelzufluss
aus verdienten Abschreibungen gewéhrleistet. Sollte die Zahlungsfahigkeit des Un-
ternehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen
nicht gewahrleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einrdumen
lassen, mit denen kostenglnstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet
werden kann. Einer kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfiir nicht.
SchlieBlich ist auch eine langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammiung
fiir Re-Investitionen unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. Investitionen
sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind.

Sofern aus dem Umlaufvermbgen keine Zinseinnahmen entstehen, kénnen diese
nicht einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 StromNEV unter-
worfen werden (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn, 28), Wer-
den durch den Netzbetreiber keine Zinsen fur das ausgewiesene Umlaufvermégen
geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass dieses fiir den Betrieb des Netzes nicht
notwendig ist.

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetrei-
ber regelmalig Umlaufvermdgen in Hohe von jedenfalls 1/12 eines Jahresumsatzes
vorhélt; vor diesem Hintergrund ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetrei-
bers grundsétzlich beriicksichtigungsfahig, sofern entsprechende Nachweise vorlie-
gen. Bei der Bewertung der Jahresumsatze des Netzbetriebs stellt die Beschluss-
kammer insoweit auf die beriicksichtigungsfahige Erlésobergrenze des Jahres 2009
ab. Dabei ist berlicksichtigt, dass der Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungs-
strome erhalt. Macht der Netzbetreiber hingegen Umlaufvermégen von mehr als 1/12
eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes geltend, hat der Netzbetreiber nachzu-
weisen, dass der gesamte Bestand an Umlaufvermdgen betriebsnotwendig ist und
der MaRgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl.
BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 29 ff.). Dabei ist insbesondere zu be-
riicksichtigen, dass es sich beim Netzbetrieb regelméaBig um eine sehr kapitalintensi-

ve Wirtschaft handelt, die einer intensiveren Vorhaltung von liquiden Mittel nicht be-
darf (s.0.).
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3.1.3 Grundstiicke zu historischen AK/HK

Grundstiicke kénnen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV
folgt zudem, dass Grundstiicke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin-
sung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. PlanmaRige Abschrei-
bungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur fur solche Vermdgensgegenstande
zulassig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der
Nutzung aus der Eigenart des Vermogensgegenstandes ergeben muss, was bei
Grundstlicken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu §
6 Abs. 5 S. 1 StromNEV fiir Grundstiicke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. So-
weit daher in abschreibungsfahigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grundstiicksanteile
enthalten sind, missen diese Positionen um die Grundsticksanteile gekiirzt werden.

3.1.4 Steueranteil der Sonderposten mit Riicklageanteil, Abzugskapital und
das verzinsliche Fremdkapital

Das kalkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapital wird durch die abzugfahigen Positio-
nen des Steueranteils der Sonderposten mit Riicklageanteil, des Abzugskapitals und

des verzinslichen Fremdkapitals gemindert.

3.1.4.1 Steueranteil der Sonderposten mit Riicklageanteil

Rechtsgrundlage war § 247 Abs.3 HGB a. F.: Passivposten, die fiir Zwecke der
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zulédssig sind, dirfen in der Bilanz gebildet
werden. Sie sind als Sonderposten mit Riicklageanteil auszuweisen und nach Maf-
gabe des Steuerrechts aufzulosen. Einer Ruckstellung bedarf es insoweit nicht. Nach
Art. 66 Abs. 5 EGHGB durften letztmals fir das vor dem 1. Januar 2010 beginnende
Geschaftsjahr Sonderposten mit Ricklageanteil im handelsrechtlichen Jahresab-
schluss gebildet und Wertansétze, die auf nur steuerlich zuldssigen Abschreibungen
beruhten, in die Handelsbilanz Ubernommen werden. Der darin enthaltene Steueran-
teil mindert die nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 bei der Ermittlung der kalkulatorischen Ei-
genkapitalverzinsung in Ansatz gebrachten betriebsnotwendigen Bilanzwerte der

Finanzanlagen und des betriebsnotwendigen Umlaufvermdgens.

3.1.4.2 Abzugskapital

Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinslos zur Verfligung
stehende Fremdkapital. Zum Abzugskapital zahlen z.B. Kundenanzahlungen, Rlck-
stellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz), zinslose Gesell-
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schafterdarlehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. Es ist nach § 7 Abs. 2. 5. 2
StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung
jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der folgenden Positio-

nen zu bilden:

3.1.4.2.1 Riickstellungen

Rickstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer
Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschlieffend erfullt
sind. Hierzu zdhlen, dass Art, Héhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung
mit genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden kénnen (Beispiel: Ge-
wabhrleistungsanspriiche). Rickstellungen dienen nicht der Korrektur von Bilanzan-
sdtzen, sondern sollen einen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung auswei-
sen. Dabei ist jedoch die mégliche Nutzung bilanzpolitischer Spielrdume zu hinterfra-

gen. Im Einzelnen:

3.1.4.2.2 Erhaltenc Baukostenzuschiisse einechlielllich passivierter Leistungen
der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschiisse und Netz-
anschlusskostenbeitrage. Kalkulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische
Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulassig. Es sind zwin-
gend Passivposten zu bilden, die gemall § 9 Abs. 1S.2 und § 9 Abs. 2 StromNEV
Uber eine Dauer von 20 Jahren linear aufzultsen sind.

3.1.5 Betriebsnotwendiges Vermogen gemal § 6 StromNEV (BNV |) und be-
triebsnotwendiges Eigenkapital gemaR § 6 StromNEV (BNEK )

Unter Beriicksichtigung der zuvor aufgefiihrten beriicksichtigungsfahigen kalkulatori-
schen Restwerte des Sachanlagevermogens zu historischen Anschaffungs- und
Herstellungskosten, der beriicksichtigungsfahigen Finanzanlagen und des beriick-
sichtigungsfahigen Umlaufvermégens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermdgen
nach § 6 StromNEV (BNV [) aus Anlage 2.

Abziiglich des Steueranteils der Sonderposten mit Ricklageanteil, des Abzugskapi-
tals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigen-
kapital nach § 6 StromNEV (BNEK [) aus Anlage 2.

Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemal § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt

sich aus Anlage 2.



3.2, Betriebsnotwendiges Vermégen gemdfl § 7 StromNEV (BNV Il) und be-
triebsnotwendiges Eigenkapital geméR § 7 StromNEV (BNEK I1)

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital,
wie es in § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist.
Im Uberblick:

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendigen Aﬂan!ag&T
zu Tagesneuwerten * Eigenkapitalquote (max. 40 %)
+ Kalk. Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendigen Altanlagen
zu historischen AK/HK * Fremdkapitalquote (min. 60 %)
+ Kalk. Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendigen Neuanlagen
zu historischen AK/HK
Grundstiicke zu historischen AK/HK
betriebsnolwendige Finanzanlagen
betriebsnolwendiges Umlaufvermogen
Betriebsn ndiges Ve n Il (BNV I,
- Steueranteil der Sonderposten mit Riicklageanteil
- Abzugskapital
- Verzinsliches Fremdkapital
= Betriebsnolwendiges Eigenkapital Il (BNEK 1)

+ + 4+

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermégens nach § 7 StromNEV (BNV 1)
sind somit die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens der betriebs-
notwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegiter des
Sachanlagevermogens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu beriicksichti-
gen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gem. § 6 Strom-
NEV anerkannt wurden. Darliber hinaus finden bei der Berechnung des betriebsnot-
wendigen Vermogens ggf. weitere Anlagegiter des Sachanlagevermdgens, soweit
deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berlicksichtigung, z. B. immateri-
elle Vermogensgegenstande des Anlagevermdgens sowie Geleistete Anzahlungen

und Anlagen im Bau.

Grundstiicke sind gem. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulatori-
schen Restwerte des Sachanlagevermoégens zu historischen Anschaffungs- und

Herstellungskosten anzusetzen.

GemaR § 7 Abs. 1 8.2 Nr.1,21. V. m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im Rah-
men der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote

der Altanlagen auf hochstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dirfen die kalkula-
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torischen Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendigen Altanlagen
zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis
der Eigenkapitalzinsen einflieBen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen
100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV), missen die kalku-
latorischen Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendigen Altania-
gen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend mit min-
destens 60 % gewichtet werden.

Ubersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 2 ergibt, einen Anteil
von 40% so ist diese gemal § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen.
Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige
Vermogen gemal § 7 StromNEV (BNV I) aus Anlage 2 Das betriebsnotwendige
Eigenkapital gemaB § 7 StromNEV (BNEK Il) ergibt sich aus Anlage 2.

3.3. Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 %
tibersteigenden Eigenkapitalanteils

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma-
ximal 40 % Ubersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver-
zinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Ei-
genkapital (BNEK Il) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs-
notwendigen Vermogens (BNV If) betréagt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigen-
kapital (BNEK i) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunéachst der Anteil
des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht iberschreitet (BNEK
Il = 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapitalquote
Ubersteigt (BNEK Il > 40 %).

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapital-
quote nicht Ubersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK Il = 40%) wie folgt zu ermitteln:

BNEK Il < 40% = BNV 11 * 0,4

Der die zugelassene Eigenkapitalquote Ubersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne
von § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK Il > 40%) errechnet sich dann nach folgender

Formel:

BNEK Il > 40% = BNEK Il - BNEK Il < 40% = BNEK |l - (BNV ]I * 0,4)

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen-
kapital (BNEK If) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs-
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notwendigen Vermdgens (BNV /) betragt, hat demgegeniber keine Aufteilung des
BNEK Il zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote libersteigender
Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben.

3.4. Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei-
genkapital

Zur Festlegung der Basis fir die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige
Eigenkapital (BNEK 1) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom-
NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maligaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3
StromNEV vorgegeben ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla-
gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem
Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs-
und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachan-
lagevermégens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW)
der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu).

Kalk. RW des Sachanlagevermdgens der Neuanlagen zu AK/HK
/ [ Kalk. RW des Sachanlagevermogens der belnebsnolwendigen Altanlagen zu
Tagesneuwerten * Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (max. 40 %)
+ Kalk. RW des Sachanlagevermégens der betriebsnolwendigen Altanlagen zu
historischen AK/HK * Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 SlromNEV (min. 60 %)
+ Kalk. RW des Sachanlagevermdégens der Neuanlagen zu historischen AKMHK |

= Anteil SAV,

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermégen (Anteil SAValt) ergibt sich aus
der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermogens der Neu-
anlagen (Anteil SAVneu).

Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2.

Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2.

3.5. Ermittlung der Zinsen fiir die beiden Eigenkapitalanteile

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.10.2011,
unter dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapitalzinssatz fir den Anteil des
Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht Ubersteigt, fir Neuanla-
gen auf 9,05 % und fur Altanlagen auf 7,14 % nach Gewerbesteuer und vor Kérper-

schaftsteuer festgelegt.



Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht
Ubersteigt, errechnet sich demnach wie folgt:

BNEK Il <40% * Anteil SAVheu * 9,05% + BNEK Il <40% * Anteil SAValt *
7,14 %

Verflgt der Netzbetreiber hingegen nicht iber Sachanlagevermégen sind die Bilanz-
werte mit dem flir Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen.

Der die zugelassene Eigenkapitalquote (bersteigende Anteil des Eigenkapitals wird
gem. § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt
sich gem. § 7 Abs. 7 §.1 StromNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz-
ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch
die Deutsche Bundesbank vergffentlichten Reihen. Im Einzelnen ergeben sich die
Werte aus der ,Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inlandischer Emittenten
- Anleihen der offentlichen Hand®, aus ,Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere
inlandischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)" sowie aus der
JUmlaufsrendite inlandischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbric-
fe".! Weitere Zuschlage sind gem. § 7 Abs. 7 S. 2 StromNEV unzulassig.

ﬁﬂenﬂiﬂhe'Hypnthaken-}:ljntarnehmensa!
| Hand  ipfandbriefe | anleihen @ Relhen

|| (BBKO1. |1 (BBKOT, || (BBKOA:
[ WUQ004) | wuo018) L.i wuoozz) |
| Il | 1

2002 4,61 4,74 5,99
2003 e | R AT 498
2004 3,73 3,55 4,00
2005 | 347 3,06 3,70
2006 3,74 3,78 4,15
2007 | 426 | 442 5,04
2008 4,04 4,46 6,27
2009 308 | 328 5,54
2010 243 2,45 403

- 2011 2,42 2,74 426

@10Jahre| 353 | 362 480

' Diese Reihen kénnen auf der Internetseite des Stalistischen Bundesamtes
hitp:/fwww bundesbank.de, unter dem Pfad. ,Geld- und Kapitalmarkle > Zinssatze und
Renditen > Zeitreihen: Zinssatze und Renditen > Umlaufsrenditen festverzinslicher Wertpa-
piere inlandischer Emittenten” abgerufen werden. Link:
hitp:/iwww.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekon
omische_Zeitreihen/its_list_node_htmi?listid=www_s140_it01
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Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt fiir alle Papiere als Monatswerte
geflihrt werden, wurde zunéachst ein Jahresmittelwert jeweils fir die Jahre 2002 bis
2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet. Aus den Mittelwerten der einzelnen
Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Durchschnitt gebildet. Es leitet sich fir
die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnittliche Rendite von
3,98 % ab. Hierbei wurden die ungerundeten Werte verwendet.

3.6. Berlcksichtigungsfidhige Eigenkapitalverzinsung

Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2.

Die Eigenkapitalverzinsung flr die (Uberlassene Netzinfrastruktur (berkompensiert
die negative Eigenkapitalverzinsung des Netzbetreibers. Die negative Eigenkapital-
verzinsung stellt somit lediglich einen rechnerischen Zwischenschritt” dar.

Dabei ist zu beachten, dass auch dieser Rechenschritt dem Algorithmus fiir die Er-
mittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung unterfallt. Da die negative Ei-
genkapitalverzinsung insoweit eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals unterhalb
der nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV zulassigen Eigenkapitalquote in Héhe von 40
Prozent darstellt, sind die Eigenkapitalzinssatze nach § 7 Abs. 4 Stom NEV anzu-
wenden.

Innerhalb der Vermogenswerte dominiert das Umlaufvermodgen. Dazu gehotren aus-
schlieBlich Vermogenswerte, deren Bestand sich durch Zu- und Abgénge haufig an-
dert. Es ist daher gerade kein dauernd dem Betrieb dienender Vermdgensgegen-
stand, sondern ein Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient (vgl. die stan-
dige Rechtsprechung des BFH: Urteil v. 31.05.2001, IV R 73/00, Rn. 10; Urteil v.
28.05.1998, XR 80/94, Rn. 30). Insoweit handelt es sich mafgeblich um Vermé-
genswerte die mit Neuanlagen vergleichbar sind, und daher mit dem fiir Neuanlagen
mafgeblichen Zinssatz in Hohe von 9,056 % verzinst werden.

In der Gesamtschau der dem Netzbetreiber zugute gebrachten Eigenkapitalverzin-
sung aus Pachter und Verpachter wird dem Netzbetreiber (iber den in Ansatz ge-
brachten (geklrzten) Pachtzins das Eigenkapital des Netzeigentimers zugute ge-
bracht (BGH, EnVR 79/07 — ,SWU Netze GmbH", S. 18).
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4. Gewerbesteuer

Geméal §8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem
Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten-
position in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird da-
her ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung beriicksichtigt. Bei dem von der Bundes-
netzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz
nach Gewerbesteuer und vor Korperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30).
Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfahige Gewerbesteuer ist allein nach den kal-
kulatorischen MaRstaben der StromNEV zu ermittein. Die in der netzspezifischen
Gewinn- und Verlustrechnung als zusétzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwi-
schen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen
(sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage fir
den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der hochstrichterlichen
Rechtsprechung bestatigt worden (siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW
Speyer, Rn. 86 ff.).
Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusatzliche Berlick-
sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kirzungen bei der Bemessungsgrundia-
ge verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10).
Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel

[BNEK I11<40% * Anteil SAValt * 7,14 % + BNEK Il <40% * Anteil SAVneu *

9.05% +BNEKII>40% * 3,98 %] * Hebesatz * Messzahl

berechnet, Die zu beriicksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anla-

ge 2 ausgewiesen.
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5. Kostenmindernde Erlése und Ertridge

Die oben stehenden Ausfilhrungen (insbesondere im Abschnitt 1.) mussen, dem
Sinn und Zweck der Regelung entsprechend, auch fir Erlése gelten; dies verdeut-
licht systematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer ,Kosten-
prifung” spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prifung von
Erlésen nach § 9 StromNEV mit einbezogen ist. D.h. netzbezogene Erlése bei-
spielsweise sind ggf. hinzuzurechnen. Aber auch die anderen Ausfihrungen sind

analﬁg anzusetzen.

5.3.1. Ertrage aus der Auflosung von Netzanschlusskostenbeitragen

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlusskostenbeitrdge, die im Zu-
sammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses fir die Entnahme elektrischer
Energie entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 S. 1 StromNEV (iber
die Dauer von 20 Jahren linear aufzulésen. Die Position z&hit gem § 11 Abs. 2
ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen.

5.3.2. Ertrage aus der Auflésung von Baukostenzuschiissen

Die von Anschlussnehmern entrichteten Baukostenzuschiisse, die im Zusammen-
hang mit der Errichtung eines Anschlusses fiir die Entnahme elektrischer Energie
entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 S. 1 StromNEV (ber die
Dauer von 20 Jahren linear aufzulésen. Die Position zéhlt gem. § 11 Abs. 2 ARegV
dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen.

5.3.4. Ertrdge aus Blindstrom

Ertrage aus Blindstrom stellen Umsatzerlése dar und sind im Rahmen der Verpro-

bungsrechnung zu beriicksichtigen. Die Erlésposition wird aus diesem Grunde mit

Null angesetzt.

5.6. Sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage
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5.7. Umsatzerlose (nicht aus Netzentgelten)

5.7.4. sonstige Erlose (nicht aus Netzentgelten)

5.7.5. Erlése aus § 19 Abs. 3 StromNEV

Erldse aus singuldr genutzten Betriebsmitteln stellen Umsatzerldse dar, die bei der
Verprobung der Netzentgelte zu beriicksichtigen sind. Der jahrliche Abgleich erfolgt
tber das Regulierungskonto.
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6. Pacht- und Dienstleistungsverhiltnisse

Die in dieser Zwischendokumentation insgesamt enthaltenen aufgefiihrten Stand-
punkte und Rechtsauffassungen gelten gleichermafen fir die nachstehenden Positi-
onen. Die sich hieraus ergebende Konsequenz ist stichpunktartig unter den nachste-
henden Positionen getrennt nach den unterschiedlichen Leistungserbringern aufge-

fahrt.
6.1. Aufwendungen fiir iiberlassene Netzinfrastruktur|

Die aus der Uberlassung des Anlagevermdgens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultie-
renden Kosten (,Pachtzins") sind nur bis zu der Héhe anerkennungsfahig, wie sie
anfielen, wenn der Netzbetreiber Eigentlimer der Anlagen ware. Mafligeblich sind
somit die Kapitalkosten des durch den Verpachter eingesetzten Kapitals (Abschrei-
bungen, Zinsen und Gewerbesteuer). Fir die Kalkulation ist damit die Kapitalstruktur
und der Gewerbesteuerhebesatz des Verpachters maRgeblich, Fremdkapitalzinsen
und Baukostenzuschiisse sind zu beriicksichtigen. Grundlage der Prifung und damit
einer Anerkennung von Kosten ist der eingereichte Verpachterbogen. Die genaue
Berechnung ist in der Anlage 1a dargestellt. Im Folgenden werden die einzelnen

Kirzungsbetrage erlautert:

Zinsen und dhnliche Aufwendungen (Position 1.3.)
Fir die Berlicksichtigungsfahigkeit von Fremdkapitalzinsen gelten die Ausflihrungen
unter Ziffer 1.3. in gleicher Weise, Die beriicksichtigungsfahigen Betrage sind in der

folgenden Tabelle dargestellt:

Hr Giublger fiezahiangs: E:';ﬁm 119 3014 Zinssate 2011 angewende| Zinsen 2011
. dalum I-EURT -[EijI Netzbatreiber I Zinssale BhatzA

S o oo i e s s i | ==
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Die anerkennungsfahigen Zinsen errechnen sich dabei aus dem Mittelwert der Rest-
schuld zum 01.01.2011 und der Restschuld zum 31.12.2011 multipliziert mit dem
maximal zuldssigen Zinssatz, soweit die vom Netzbetreiber angegebenen Zinsséatze

dartber liegen.

Sonstiges (Position 1.5.13.)

Kalkulatorische Abschreibungen
Der Netzbetreiber hat kalkulatorische Abschreibungen gel-

tend gemacht.
Die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolgt analog zu den Ausfih-
rungen unter Ziffer 2. Anerkennungsfahig ist ein Betrag . Die

genaue Berechnung ist in der Anlage 3a dargelegt.

Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung
Die vom Netzbetreiber angegebenen kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen in Hoéhe
| Die Ausfiihrungen

unter Ziffer 3 geltend entsprechend. Wie bereits dargelegt, ist im Hinblick auf das fur
Liquiditatszwecke vorzuhaltende Umlaufvermoégen grundsatzlich davon auszugehen,
dass ein effizienter Netzbetreiber als betriebsnotwendiges Umlaufvermégen nicht

mehr als 1/12 eines Jahresumsatzes vorhalten muss. Mindestens ein weiterer Mo-
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natsumsatz aus der laufenden Vereinnahmung von Netzentgelten steht fir Liquidi-
tatszwecke erganzend zur Verfigung. Die ferner monatlich aufwachsenden nicht
zahlungswirksamen Anteile der monatlichen Netzentgelteinnahmen erhdhen ferner
die Liguiditat wahrend des Jahres.

Der aus dieser Rechtsauffassung fiir den Netzbetreiber resultierende Wertansatz
findet in Bezug auf das vorhandene Umlaufvermégen mit Ausnahme evil. Vorrats-
vermogen eines Verpachters keinen Ansatz. Verpachter erhalten eine Vergltung, die
den korrespondierenden eigenen Aufwendungen entsprechen sollite. Werden die
Vergutungen vorgangsbezogen weiterbelastet, ist diesen Weiterbelastungen lediglich
der Charakter eines durchlaufenden Postens beizumessen. Nicht der Selbstorgani-
sation geschuldete Zahlungsschwankungen sind dariiber hinaus fur einen Verpéch-
ter generell nicht erkennbar. Notwendige liquide Mittel sind somit nicht betriebsnot-
wendig. Da der Netzbetreiber aufgrund seiner Betriebsverantwortung die im Ubrigen
benttigte Liquiditatsreserve im originaren Netzbetrieb vorhalt, kann im Gesamtkon-
text beim Verpéchter daher auferhalb eines Vorratsvermogens kein betriebsnotwen-

diges Umlaufvermégen anerkannt werden.

Die genaue Berechnung ist in der Anlage 2a dargelegt.

Kalkulatorische Gewerbesteuer
Die vom Netzbetreiber angegebene kalkulatorische Gewerbesteuer

4 geltend entsprechend. Die genaue Berechnung ist in der Anlage 2a dargelegt.

Ertrage (Position 5.3.5.

Andere sonstige betriebliche
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6.2 Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Betriebsfiihrung

Wie oben ausgefiihrt sind samtliche in dieser Zwischendokumentation aufgefthrten
Standpunkte und Rechtsauffassungen auf den Erbringer der Dienstleistungen eines
Netzbetreibers iibertragbar. Nur so kann sichergestellt werden, dass ein Entgelt fur
durch Dritte erbrachte Betriebsfilhrung nicht die Kosten der Selbsterbringung der
Leistung libersteigt. Die genaue Berechnung ist in der Anlage 1b dargestelit. Im Fol-

genden werden die einzelnen Kirzungsbetrage erlautert:

Zinsen und dhnliche Aufwendungen (Position 1.3.)

Sponsoring, Werbung, Spenden (Position 1.5.7.)

Aus der natlrlichen Monopolstellung des Netzbetrei-
bers ergibt sich, dass solche Aufwendungen ihren im wettbewerblichen Umfeld be-
stehenden Zweck in der Monopolsituation von vorneherein nicht erreichen kénnen,
da die Netznutzer regelmalig keine Wahlmoglichkeit zwischen konkurrierenden
Netzbetreibern haben. Der mit Werbeaktivitaten verbundene Imagegewinn ist — be-
dingt durch das Monopol eines Netzbetreibers — fur den Elektrizitatsnetzbetrieb nicht
erforderlich. Die Vorteile, sofern sie nicht ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher

beim assoziierten Vertrieb.

Bewirtung und Geschenke (Position 1.5.9.)
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Sonstige betriebliche Aufwendungen (Position 1.5.13.)

Der Netzbetreiber macht in dieser Position insgesamt Kosten in Héhe von
€ geltend. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um zugeschlisselte Aufwendungen
fir Dienstleistungen fur Personal, Datenverarbeitung, Fahrzeugkosten und Grund-

stiicksdienstleistungen.

Kalkulatorische Abschreibungen

Der Netzbetreiber hat kalkulatorische Abschreibungen gel-
tend gemacht.

Die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolgt analog zu den Ausfih-
rungen unter Ziffer 2| " Die
genaue Berechnung ist in der Anlage 3b dargelegt.

Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung
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Kalkulatorische Gewerbesteuer

Die Ausfilhrungen unter Ziffer 4

geltend entsprechend. Die genaue Berechnung ist in der Anlage 2b dargelegt.

Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage (Position 5.6.)
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- & Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile i.S.d. § 11
Abs. 2 ARegV

Auf Grundlage der Daten, die die Beschlusskammer 8 mit Beschluss v. 14.05.2012
zur Durchfihrung der Datenerhebung fir die Kostenpriifung zur Bestimmung des
Ausgangsniveaus der Betreiber von Elektrizitdtsversorgungsnetzen i S. d. § Nr. 2
EnWG flr die zweite Regulierungsperiode nach § 6 Abs. 1 ARegV erhoben hat, wer-
den die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV im
Basisjahr bestimmt. Es wurden dabei die nachfolgend aufgefiihrten Kostenanteile

berlcksichtigt:

1. Gesetzliche Abnahme- und VergGtungspflichten (S. 1 Nr. 1)

Unter gesetzlichen Abnahme- und Vergltungspflichten sind finanzielle Verpflichtun-
gen aus dem EEG und KWKG zu verstehen. Die hieraus entstehenden Kosten und
Erliése sind gemal § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare

Kostenanteile.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung
aus dem nach dem aufgenommenen und vergiteten Strom aus Anlagen, die dem
EEG unterfallen, bundesweit gleichmalig verteilt wird. Dies wird durch den EEG-
Walzungsmechanismus sichergestelit. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der
EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergitet ihn nach den im Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Satzen. In der zweiten Stufe leitet der
Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen
Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) und erhélt von diesem einen finanziellen Aus-

gleich.

Das KWK-G férdert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge-
setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwarme. Zur bundesweiten Vergleich-
maBigung der KWK-G-Forderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes
Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet,
KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschlieBen und den in diesen Anlagen erzeugten
KWK-Strom abzunehmen. Die Vergitung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich
aus dem Preis fir den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei-
gentlichen KWK-Férderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor-
gelagerte Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK-

Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Ertrdge des Verteilernetzbetreibers aus
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dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird
vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der
KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft
wurde. Geringfiigige Uber- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf
aus. Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an ei-
nen Dritten (z. B. Stromhandler) verkaufen. In diesem Fall erhalt er vom Netzbetrei-
ber lediglich den KWK-Zuschlag vergltet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber
vorgelagerte Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK-
Zuschlags verpflichtet.

2. Konzessionsabgaben (S. 1 Nr. 2)

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen fir die Ein-
raumung des Rechts zur Benutzung 6ffentlicher Verkehrswege fiir die Verlegung und
den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern
im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position
ist ertrags- und aufwandsseitig relevant (Ansatz in jeweils gleicher Hohe). Bei Kon-
zessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfluss-
bare Kostenanteile gemal § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV.

3. Betriebssteuern (S. 1 Nr. 3)
Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 5.1 Nr.3 ARegV sind alle Steuern, die in

der Steuerbilanz abzugsfahige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, S.51). Dem-
entsprechend unterfallen etwa Grundsteuern, die Kiz-Steuer oder Energiesteuern
dem Grunde nach der Regelung des § 11 Abs.2 5.1 Nr.3 ARegV. Die kalkulatorische
Gewerbesteuer gemalt § 8 StromNEV stelit keine Betriebssteuer nach § 11 Abs.2

S.1 Nr.3 ARegV dar.

4. Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (S. 1 Nr. 4)

Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich dem Grunde nach
um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemaR § 11 Abs. 2 S.1 Nr.4. Zu den
vorgelagerten Netzkosten zahlen neben den Kosten fir Leistung, Arbeit, Messung,
Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen:

e Aufwendungen fir Netzreservekapazitat
» Aufwendungen gemal § 14 Abs. 2 StromNEV
¢ Aufwendungen fir unterspannungsseitige Messung
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o Aufwendungen fur Blindstrom
o Aufwendungen flr singuldr genutzte Betriebsmittel

5. Nachriistung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 der Systemstabilitatsverord-
nung (S. 1 Nr. 5)
Kosten fiir die Nachriistung von Wechselrichtern geméafR § 10 Abs. 1 SysStabV.

8. Genehmigte Investitionsmaflnahmen (S. 1 Nr. 6 und 6a)
Kosten aus genehmigten Investitionsmaflinahmen sind gema § 11 Abs. 2 5.1 Nr. 6

und 6a ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile.

7. Mehrkosten fiir die Errichtung, den Betrieb und die Anderung von Erdkabeln nach
§ 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach Nr. 6 beriicksichtigt werden
und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb entstehen (S. 1 Nr. 7)

In dieser Position sind die Mehrkosten fiir die Frrichtung, den Betrieb und die Ande-
rung von Erdkabeln nach § 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach
Nr. 6 berlicksichtigt werden und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb ent-

stehen zu verbuchen. Soweit diese Kosten vorliegen, handelt es sich um dauerhaft
nicht beeinflussbare Kostenanteile nach S. 1 Nr. 7 ARegV.

8. Vermiedene Netzentgelte i.S.v. § 18 StromNEV, § 35 Abs. 2 EEG und § 4 Abs. 3

KWEKG (5. 1 Nr. 8)
Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom

Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegenilber den vorgelagerten Netz- oder Um-
spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht.
Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge-
schlossenen Geschéftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten
zu beriicksichtigen. Bei Aufwendungen fiir Stromeinspeisung durch Betreiber dezent-
raler Erzeugungsanlagen nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um
dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemaf § 11 Abs. 2 S.1 Nr.8 ARegV.

8a. Erweiterter Bilanzausgleich gem. § 35 GasNZV
Fiir Betreiber von Elektrizitatsversorgungsnetzen nicht relevant.
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8b. Zahlungen an Stadte und Gemeinden nach MaRgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV
(S. 1 Nr. 8b)

In dieser Position sind die Zahlungen an Stadte oder Gemeinden nach Mafigabe von
§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handelt es sich dem Grunde
nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemaR § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 8b

ARegV.

9. Tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatz und Versorgungsleistungen (S. 1
Nr. 9)

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile werden zwar nicht dem Effizienzver-
gleich zugefihrt, missen aber dennoch — wie alle Kostenanteile — gem. § 4 Abs. 1
StromNEV effizient sein. Zur Prifung des Effizienzgebots sind FremdvergleichsmaB-
stabe heranzuziehen, die insbesondere die Angemessenheit von betrieblichen Zu-

satzvereinbarungen im Blick haben.

Kosten aus betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und
Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 abge-
schlossen worden sind, sind geméaR § 11 Abs.2 S.1 Nr.9 ARegV dauerhaft nicht be-
einflussbare Kostenanteile. Diesbezlglich geht die Beschlusskammer davon aus,
dass von dieser Regelung nur jene Mitarbeiter erfasst werden, die auf Grundlage
eines Arbeitsvertrages direkt bei dem Netzbetreiber tatig sind.

Da die Uberleitung von Arbeitnehmern auf den rechtlich selbstandigen Netzbetreiber
zum 31, Dezember 2008 aus den verschiedensten Griinden noch nicht vollstandig
abgeschlossen war, wurde filr die erste Regulierungsperiode eine Ubergangsrege-
lung akzeptiert. Es war danach zuldssig, die Kosten flr betrieblich und tarifvertraglich
geregelte Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen von Mitarbeitern als dauerhaft
nicht beeinflussbare Kostenanteile auszuweisen, die noch nicht unmittelbar beim
Netzbetreiber beschaftigt waren, deren Tatigkeit aber ausschlieflich fir den jeweili-
gen Netzbetreiber erfolgte und deren endgiiltige Uberleitung in ein arbeitsvertragli-
ches Beschaftigungsverhaltnis beim Netzbetreiber angestrebt war.

Wollte der Netzbetreiber von der Ubergangsregelung fiir die erste Regulierungsperi-
ode Gebrauch machen,

welche

Mitarbeiter ausschlieflich fir das Netz tatig waren und bis zum Abschluss der ersten

Regulierungsperiode auf den Netzbetreiber im oben genannten Sinne Ubergeleitet
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werden sollten. Die Umstrukturierung ist der Beschlusskammer in Form eines recht-
lich verbindlichen personenscharfen Nachweises vorzulegen, der belegt, dass der
einzelne Arbeitnehmer in der zweiten Regulierungsperiode aufgrund eines Arbeits-
vertrages direkt bei der Netzgesellschaft tétig ist. Dieser personenscharfe Nachweis
ist spatestens mit Ablauf der Stellungnahmefrist, soweit nicht bereits erfolgt, zu
ubermitteln. Ergénzend zu dem personenscharfen Nachweis missen auch die PZK
mitgeteilt werden, die zu den (bergeleiteten Mitarbeitern gehéren. Eine weitere
Ubergangsregelung fir die zweite Regulierungsperiode ist nicht vorgesehen.

Mit Beginn der zweiten Regulierungsperiode werden daher nur noch die Versor-
gungsleistungen derjenigen Mitarbeiter als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan-
teile nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV beriicksichtigt, die auf Grundlage eines un-
mittelbar mit dem Netzbetreiber geschlossenen Arbeitsvertrages ausschlielich dort
tatig sind. Lohnzusatzleistungen derjenigen Arbeitnehmer, die aufgrund von Dienst-
leistungsvertragen oder Mitarbeiteriiberlassungen fiir die Netzgesellschaft tatig sind,
gelten ebenso nicht als dauerhaft nicht heeinflussbar.

10. Betriebs- und Personalratstatigkeit (S. 1 Nr. 10)
Kosten der im gesetzlichen Rahmen ausgeiibten Betriebs- und Personalratstatigkeit
sind gemal § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan-

teile.

11. Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und Betriebskinder-
tagesstatten (S. 1 Nr. 11)

Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von Betriebs-
kindertagesstatten fur Kinder der im Netzbereich beschaftigten Belriebsangehorigen
sind nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 11 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenantei-

le.

12. Pauschalierter Investitionszuschlag nach § 25 ARegV (S. 1 Nr. 12)
Gem. § 34 Abs. 4 ARegV ist der pauschalierte Investitionszuschlag gem. § 25
ARegV nur bis zum 31.12.2013 anzuwenden und ist insofern nicht mehr relevant fir

die zweite Regulierungsperiode (Strom).
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13. Auflésung von Netzanschlusskostenbeitrdgen und Baukostenzuschiissen (S. 1

Nr. 13)

Auflésungen von Netzanschlusskostenbeitrdgen und Baukostenzuschiissen nach § 9
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 i.V.m. Satz 2 StromNEV sind als dauerhaft nicht beein-
flussbare Kostenanteile gem. § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV zu bericksichtigen.

14. Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 Energieleitungsausbaugesetz (S. 1 Nr.
14)

Die Kosten aus dem bundesweiten Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 EnLAG
sind als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 Nr. 14 ARegV zu

berucksichtigen.
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8. Vergleichbarkeitsrechnung

Die Kapitalkosten sollen gemaR § 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 ARegV zur Durchfiihrung des
Effizienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit méglichst ge-
wahrleistet ist und Verzerrungen berlcksichtigt werden, wie sie insbesondere durch
unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprak-
tiken entstehen kénnen.

Die Kapitalkosten umfassen gemaR § 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 3 ARegV die Fremdkapital-
zinsen gemal § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorische Abschreibungen gemaR § 6
StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemaf § 7 StromNEV.

Zur Gewabhrleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist gemaR § 14 Abs. 1 Nr.
3i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur Ermittlung von Kapitalkos-
tenannuitaten durchzufuhren. Die Standardisierung der Kapitalkosten stellt sicher,
dass die Durchfihrung effizienter Ersatzinvestitionen nicht zu einer verschlechterten
Effizienzbewertung des Netzbetreibers fuhrt.

Die Kapitalkostenannuitat wird fur jede Anlagengruppe der Anlage 1 der StromNEV
mit Hilfe des Annuitatenfaktors wie folgt gebildet:

dn = TNW» g » 471
1 I

o

An; = Annuitéat der Anlagengruppe
i

TNW; =  Tagesneuwert der
Anlagengruppe i

Q 1 + Zinssatz

Nutzungsdauer der Anla-
gengruppe i

3
nou

Die Summe der Annuitaten aller Anlagengruppen und die standardisierte Verzinsung
der von diesen Annuitaten nicht erfassten, aber zu verzinsenden Bilanzwerte bilden
die standardisierten Kapitalkosten gemaR § 14 Abs. 1 Nr. 3i. V. m. Abs. 2 ARegV.

Durch die Kostenannuitiaten werden die Abschreibungen und die Verzinsung des

Sachanlagevermégens standardisiert. Neben der Verzinsung des Sachanlagever-
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mogens sieht § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV auch die Verzinsung weiterer Bilanzwerte
vor. Diese Verzinsung wird von den Annuitaten nicht erfasst. Die Kapitalkosten hier-
fur werden berucksichtigt, indem die Bilanzwerte mit dem gewichteten Zinssatz mul-
tipliziert werden. Hinsichtlich des Zinssatzes findet insoweit auch § 14 Abs. 2 ARegV
Anwendung. Einer besonderen Berlicksichtigung des Abzugskapitals bedarf es nicht,
da im Rahmen der Standardisierungsrechnung hierfir ein Pauschalansatz in der

Form des gewichteten Zinssatzes herangezogen wird.

Die Vergleichbarkeitsrechnung hat gemaR § 14 Abs. 2 S. 1 ARegV auf Grundlage
der Tagesneuwerte (TNW) des Anlagevermdgens des Netzbetreibers zu erfolgen.
Zur Berechnung der TNW wurden die im Rahmen der Bestimmung des Ausgangsni-
veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV fir die zweite Regulierungsperiode zu Grunde geleg-
ten historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) und die Indexreihen
gemal § 6 StromNEV verwendet.

Far die Ermittlung von einheitlichen Nutzungsdauern fir jede Anlagengruppe sind
gemal § 14 Abs. 2 S. 2 ARegV die unteren Werte der betriebsgewohnlichen Nut-
zungsdauern in Anlage 1 der StromNEV zu verwenden. Der zu verwendende Zins-
satz bestimmt sich gemal § 14 Abs. 2 S. 3 ARegV als gewichteter Mittelwert aus
Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzinssatz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit
40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 60 Prozent zu gewichten ist. Von den
60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfallen gemall § 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25

Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital.

Fur das Eigenkapital sind gemaR § 14 Abs. 2 S. 5 ARegV die nach § 7 Abs. 6
StromNEV fur Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzinssatze anzusetzen. Es wurde
der Eigenkapitalzinssatz fur Neuanlagen in Hohe von 9,05 Prozent gemaR § 7 Abs. 6
StromNEV fir alle Anlagen zu Grunde gelegt, da es Sinn und Zweck der Vergleich-
barkeitsrechnung ist von der spezifischen Investitionshistorie des einzelnen Netzbe-

treibers zu abstrahieren.

Fur das verzinsliche Fremdkapital richtet sich die Verzinsung gemalk § 14 Abs. 2 S. 6
ARegV nach dem auf die letzen zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen
Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veréffentlichten Umlaufrendite fest-
verzinslicher Wertpapiere inlandischer Emittenten. Die nachstehende Tabelle stellt
die entsprechenden Jahresdurchschnittswerte seit 1999 dar.
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Tabelle 1: Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere inlandischer Emittenten

Jahr Umlaufrendite [%] 10-jahres-Mittel [%)]
1999 43

2000 54

2001 4,8

2002 4,7

2003 3.7

2004 3.7

2005 3.1

2006 3.8

2007 4,3

2008 4.2

2009 3,2 4,08
2010 25 3,80
2011 26 3,58

Quelle: Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank®

Fir den hier relevanten Zeitraum 2002 bis 2011 leitet sich hieraus flr die genannten
festverzinslichen Papiere eine durchschnittliche Rendite von 3,58 % ab.

Der Eigenkapital- und der Fremdkapitalzinssatz sind geman § 14 Abs. 2 S. 7 ARegV
um den auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahie bezogenen Durch-
schnitt der Preisdnderungsrate nach dem vom Statistischen Bundesamt veroffentlich-

ten Verbraucherpreisgesamtindex zu ermafigen.

Tabelle 2: Verbraucherpreisgesamtindex fiir Deutschland (Jahreswerte)

Jahr | Index | Verdnderungsrate | 10-jahres-Mittel [%] |
1999 | 845 )
2000 85,7 0,014 |
2001 | 874 0,020 3
2002 88,6 __0,014

2003 89,6 0,011 |
2004 | 91,0 0,016

2005 | 925 | 0,016

2006 93,9 0,015

2007 96.1 0,023

2008 986 | 0,026

2009 98,9 0,003 N
2010 100,0 0,011

2011 1021 0,021 1,57

Quelle: Statistisches Bundesamt *

i

hitp:iwww bundesbank de/Navigation/DE/Statisliken/Zeitreihen_DatenbankenMakrocekonomische_Zeilraihen/its_list_node ht

mi7listid=www_s140_it01 (Stand:20.11.2012)

3

htlps:fiwww, destatis de/DE/ZahlenF aklen/GesamiwirnschafiUmwelt/Preise/Verbraucherpreisindizes/Tabellen_/erbraucherpreis

eXategornien himi7oms_glp=145110_slo1%253D28htps=1 (Stand.26.04.2013)



In Tabelle 2 sind die entsprechenden Werte seit dem Jahr 1999 dargestelit. Hieraus
leitet sich fiir den Verbraucherpreisgesamtindex fir den relevanten Zeitraum 2002
bis 2011 ein durchschnittlicher Wert von 1,57 % ab. Die ErmaBigung der Zinssatze
erfolgt anhand der nachstehenden Formel:

Zins =Zins —VPI
reie! N

Daraus folgt ein Wert fir den realen Eigenkapitalzinssatz (EK-Zins qa) in Hohe von
7,48 % und fir den realen Fremdkapitalzinssatz (FK-Zins rea) €in Wert von 2,01 %.

Der zu verwendende Zinssatz (Zins wue) bestimmt sich gemall § 14 Abs. 2 S. 3
ARegV als gewichteter Mittelwert aus Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzins-
satz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit
60 Prozent zu gewichten ist. Von den 60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfal-
len gemal § 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdka-

pital.
Der gewichtete Zinssatz wird nach folgender Formel ermittelt:

Zins miter = 40 % * EK-ZInS (a1 + 35 % * FK-ZINS 1001 + 25 % " 0

Hieraus ergibt sich ein gewichteter Zinssatz in Hohe von 3,70 %.
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9, Vergleichsparameter

Die Vergleichsparameter gem. § 13 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 ARegV, die dem Effi-
zienzvergleich zu Grunde gelegt werden, sind in Anlage 7 aufgefuhrt.

Aus den beigefiigten Anlagen 1 bis 7 sind die Ergebnisse im Einzelnen ersichtlich.
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Ariage 1 Gesamtkostenbiatt

Gesamtkostenblatt
vom Netzbetreiber
pizpe Kostenart angegebene Kosten
[EUR]
1. leiche Kosten
1.1. Materialkoston
1.1a davon im gesetzlichen Rahmen ausgelble Betriebs- und Personalratstatigkeit
110 davon fur Berufsausbildung und Weiterbildung im Unlernehmen
1.1 daven fir Belriebskindertagesstatten fir Kinder der im Netzbateich beschaftigten Belriebsangehbrigen
1.1.1. Autwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betriebssioffe
1.1.1.1, Autwendungen fir die Beschalfung von Verdustenergie
1.1.1.2 fir Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsaniagen
1.1.1.2.1.  |nach EEG (exklusive Einspeisemanagemeni-Mainahmen)
1.1.122  |nach KWK-G
1.1.1.2.3.  |nach § 18 StromNEV
1.1.1.24  |Einspeisemanagement-Malnahmen
1.1.1:3 Betriebgverbrauch
T Autwendungen fur Differenz-Bilanzkreise baw, Aufwendungen fir den Ausgieich von Abwalchungen bei
Tk Standardlastprofilan
1.1.1.5 Sonstges
1.1.2. Autwendungen fur bezogens Lestungen
1.1.2.1. Autwendungen an vorgelaganen Nelzbetreiber
1.1.21.8. davon Aufwendungen fiir Netzreservekapazitat
1.1.21b. davon Autwendungen gemat § 14 Abs. 2 SromNEV (Pancaking)
1.121.c davon Autwendungen fiir unierspannungsseitige Messung
1122, .ﬁa.rl'wmduﬂln fir Bindstrom
1.1.2.3. Aul'l.nundur!lnn fir Oberlassena Netzinfrastruktur
1.1.2.4. Autwendungen fur singuldr genutzte Belriebsmitiel
1.1.25. Autwendungen fur durch Dnitte erbrachte Betriebsfuhrung
1.1.26. Autwendungen fir durch Dritte erbrachte Warungs- und instandhaltungsieistungen
1.12.7.
1.2, Personalkosten
121 Lohne und Gehdlter
1.2.1.a davon im gesetziichen Rahmen ausgeibie Betriebs- und Personairatsiatighei
1.2.1.b. davon for Berufsausbidung und Weidterbildung im Unternehmaen
121c. davon fir Betriebskinderiagesstitian flr Kinder der im Metzbereich beschaftiglen
— " |Bevievsangendnigen _
1214 davon betriebliche und tanfveriragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatzieistungen, soweil diese in der
Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschiossen worden sind
122 Soziale Abgaben und Aufwendungen fur Altersversorgung und fur Untersiatzung
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Aniage 1. Gesamtkostenblatt

vom Netzbetreiber e
122a davon betriebliche und tarifveriragliche Vereinbarungen zu Versorgungsleistungen, soweit diese in der
ki Zeit vor dem 31, Dez. 2008 abgeschiossan worden sind
1.2.2.1 Allersversorgung
1222 soziale Abgaben und sonstige Aulwendungen
1.3. Zinsen und ahnliche Aufwendungen
13.1. gegeniiber verbundenen Untemnshmen
132 gegeniber Unternehmen. mit denen ein Betedigungsvernaiinis besteht
1.33 gegeniber Kredimstituten
1.3.4. Sonstges
1.4 Sonstige Steuern
1.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen
1.5.1. Konzessionsabgaben
1.5.2. Mieten, sonstige Pachizinsen, sonstige Leasingraten, Goblnhren und Beitrage
1.5.3. Versicherungon
1.54. Birobedar!, Drucksachen und Zeitschriftan
1.5.5. |Postkosten, Frochikosten und &hnliche Kosten
156 Rechts- und Beratungskosten
157 Sponsoring. Werbung. Spenden
1.5.8. Reisekosten und Auslésungen
159, Bewirtung und Geschenke
1.5.10. Wartung und Instandsetzung
1511, Einzelweribenchiigungen und Abschreibungen auf Forderungen
1.5.12. Zahlungen an Stadle oder Gemeinden nach Maligabe von § § Abs. 4 StromNEV
1.5.13. Sonsliges
1.5.14. im gesetzlichen Rahmen ausgeible Betriebs- und Personalratstatiokeit
1.5.15. fiur Berufsausbildung und Weiterbildung im Untermnehmen
1518 fir Betriebskindertagesstitien f0r Kinder der im Netzbareich beschaftglen
A8, 8 "
2. Abschreibungen
2.1 Abschreibungen Immataneles Aniagevermagen
21.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechie und dhnliche Rechte und Werle sowie Lizenzen an soichen
212 Sonstiges
22 |Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermogen
23 Abschreibungen Umlautvermogen
2.4, Abschreibungen auf Finanzaniagen und aul Wortpapiere des Umlaufvermagens
3. Kalk. Eigenkapitalzinsen
4. Kalk. Gewerbestouer
la Netzkosten |a. vor Abzug der kostenmindernden Erlose
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Aniage 1 Gesamtkostsnblat

Position st nom o Kiirzungen anerkannte Kosten
5, Kostenmindernde Erlése und Ertriige
5.1, Bestandsveréinderungen
52, Aktivierte Eigenleistungen
5.3. sonstige betriebliche Ertrige
5.3.1. Erirdge aus der Auflosung von Netzanschiussbeilragen
532 Ertrage aus der Aufldsung von Baukostenzuschissen
53.3. Ertrige aus Aufidsungen von Rickstellungen
534 Erirage aus Bindsirom
535 andere sonstige betnebliche Ertrage
5.4. Ertrlll aus Beteiligungen
5.4.3. davon aus verbundenan Untemehmen
5.5. Ertrige aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermigens
5.5.a davon aus verbundenan Uniernehmen
5.6. Sonstige Zinsen und dhnliche Ertrige
56.1. Erréige aus Finanzaniagen
5.6.1.8. davon Ertriige aus verzinslichen Finanzanlagen
5.6.1.b. davon Enrége aus Cash-Pooling
562 |Errage aus Forderungen und sonstigen
56.2.1. Ertrage aus Forderungen aus Lieferungen und Lewstungen
5622 Errdge aus Forderungen gegen verbundene Unlemehmen (2. B. Cash-Pooling)
5623 Ertrage aus Forderungen gegen Untemehmen. mil denen &in Beteiigungsverhaiins besteh!
5624 Ertrage aus sonstigen Vermégensgegenstanden
56.3. Ertrage aus Wenpapieren
5.6.4 Ertrige aus Kassenbestand, Gulhaben bai Bundesbank und Kreditinstituten
5.6.5. andere sonstige Zinsen und hnliche Ertrage
5.7. Umsatzeridae (nicht aus Netrentgelten)
5.7.1, erhobens Konzessionsabgaben
57.2 Eridse aus EEG
5728 davon aus Weilergabe des aufgenommenen EEG-Stroms
5.7.3. Eridse aus KWK-G
57.3.a davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWK-G)
5.7.3b. davon aus Ausglechszahlungen von UNB (§ 8 Abs. 1 KWK-G)
574 isonstige Erldse (nicht aus Netzenigetten)

Eritsa aus § 10 Abs. 3 StromNEV

Lb. Netzkosten L.b. nach Abzug kostenmindernder Erlose

Sedte 3 von 3




I







Antage 3. Berechnung oer kakulaionschen Hestwerie und der kafudmionscnen Abschredengen

Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen

fdr die Ermittlung | Restwerte der | Restwerte dor : Abschreibungen | Abschrebungen
der kalk. Abschr, | NOEwandete RS AKIHK AKMK . |Restwertezu TNW| zuTNWXEK- | AKMKxFK. | Abichreibungen |  Summe
Anlagengrappe ‘varwendate AKHK Nutzungsdauer: | Faktormaine [EUR] -Atantagen- | -Neuantagen- (EUR] i Chite Neusnagen ME:I“W
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bl F20 KV
Bl 110 KV
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Aripge 13 Gesamiiostenblatt

Position octartaet il Kosten Kilrzungen anerkannte Kosten
1. Aufwandsgleiche Kosten
1.1, Matorialkosten
11.a. dawon im gesatzlichen Rahmen ausgelbte Betriebs- und Personalratstétighail
1.1.b. davon fir Berufsausbildung und Weilerbiddung im Untermehmen
11¢ davon fir Betnebskindenagessiatien flr Kinder der im Netzbereich beschafiiglen Betrnebsangehbrigen
1.1.1. Autwendungen fir Roh-, Hilfs- und Betrebsstoffe

1:1:1.1. Aufwendungen fir die Beschaffung von Verlustenergie

1.1.1.2. Aufwendungen fir Stromainspeisung durch Batreiber dezentraler Erzeugungsaniagen
11121 |nach EEG (exklusive Einspeisemanagemeni-Mafinahmen)

11122  |nach KWK-G

1.1.1.23. [nach § 18 StromNEV

1.1.1.2.4 Emnspaisemanagemant-Malnahmen
Betriebsverbrauch

1.1.1.3

1194 Aufwendungen fir Differanz-Bilanzkreise baw. Autwendungen fir den Ausgleich von Abweichungen bei
T Standardlasiprofilen

11.1.5. Scnsliges

11.2 Aufwendungen fir berogene Leistungen

1.1.21. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreibar
1.1.2.1.a | davon Aufwendungen fir Netzreservekapazitat
11.21b. | davon Autwendungen geméfl § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking)

13121 davon Autwendungen fir unterspannungsseitige Messung
11.2.2. Aufwendungan fir Blindstrom

1.1.2.3. Autwendungen fir Obefassene Netzinfrastrukiur

1.1.2.4. Aufwendungen fur singuiar genutzie Betriehsmittel

1.1.2.5. Autwendungan fur durch Dritte erbrachte Beinebsfuhrung

1126 |Auwendungen fur durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instandhaungsieistungen

1.1.2.7. Sonstiges

1.2 Personalkosten

1.2.1. Lohne und Gehalier

1.2.1.4a. davon im gesetzlichen Rahmen ausgelble Belnebs- und Personalratstatigheit

1.2.1.b, davon fir Berufsausbildung und \Weilerbildung im Unternahmen

1216 ﬁmMBﬂuﬁMﬂmﬂmﬁrWﬂrmmm
Betrebsangehorigen

1214 davon betnigbliche und tanfvertiragiiche Versanbarungen zu Lohnzusatzieistungen, soweil diese in der

e Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschicssen worden sind

1.2.2, Saziale Abgaben und Aufwendungen fur Allarsversorgung und for Unterstlitzung

Sexe 1von



Anlage 1a. Gosamthostantiatt

Position R SR Netabetrelber, Kilrzungen anerkannte Kosten
[EUR)
1228 WWMWWWWW.MMHW
Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschiossen worden sind
1221 Allersversorgung
1232 soziale Abgaben und sonstige Autwendungen 3
1.3. Zinsen und dhnliche Aufwendungen
131 varbundenen Untemetmen
1.3.2. uber Untemehman, mit denen ein Betellgy sverhilinis besteht
1.3.3, gegeniber Kreditinatitisten
1.3.4. Sﬂlﬂa_e’
1.4, Sonstige Steuemn
1.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen
1.5.1, Knna:nllum&ﬁﬂn
152 Miaten, sonstige Pachtzinsen, Sonstige Leasingraten. Geblhren und Beitrage |
1.5.3. Versicherungen ]
1.54 Birobedarf. Drucksachen und Zeltschriften
1.5.8, Postkosten, Frachtkosten und ahnliche Kostan
1.5.8, Rechts- und Berlttm_ﬂl_kuaban
157 Sponsoring. Werbung, Spenden
1.5.8. Resekoslen und
1.5.8. Bewirtung und Geschenke
1.5.10. Warung und !nshndwhung
1.5.11 Erl-'.mmbemr_mm i WMMFEEM
1.5.12 Mmsmmmmmmpm‘w
1.5.13 Sonstiges
1.5.14. im hichen Rahmen ausgedble Betriebs- und Personalratistdtiokeit
1.5.15. fibr Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen
15,18 lﬁmmmmummummmm
Betnebsangehbrigen
X Abschreibungen
2.1 Abschreibungen Immaterielies Anlagevermogen
A9, M.QWMMWWIHMHWWMMMMW
: Rechien und Weren
232 Sons
12 Halk. Abschreibungen Sachanlagevermagen
13 Abschraibungen Umlaufvermogen
24, WWMFWMMWEMWWW
3. |Kalk. Eigenkapitalzinsen
4 Kalk. Gewerbestouer
[La. Netzkosten La. vor Abzug der kestenmindernden Erlose
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Aniage 18 Gesamiuostenbiat

Position vom Netzbetreiber :
im BAB Kostenart angegebene Kosten anerkannte Kosten
" [EUR] [EUR]
5. Kostenmindernde Erlése und Ertrage
5.1. Bestandsverinderungen
5.2 Aktivierto Eigenieistungen
5.3, sonstige betriebliche Enrage
531 aus der von
532 Ertrage aus der Aufidsung von Baukostenzuschussen
5353 Errage aus Aufidsungen von Rickstellungen
534, Errdge aus Blindsirom
5.5 andere sonslige betnebliche Errage
5.4, Ertrage aus Beteiligungen
S4a. davon 3us verbundenen Untemehmen
5.5. Ertrdge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermégens :
5.5.a. davan aus verbundenen Untermehmen
5.6. Sonstige Zinsen und shnliche Ertréige
5.6.1 Ertrage aus Finanzanlagen
56.1a davon Errage aus verzinshichen Finanranlagen
561b davon Errage aus Cash-Pooling
56.2 age aus F und sonsfigen Vemm n
56.2.1 Ertrage aus Forderungen aus Lisferungen und Leislungen
5622 Ertrage aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (2.8, Cash-Pooling)
5623 Ertrage aus Forderungen gegen Unlemehmen, mit denen ein Beteiligungsverhaitnis besteht
5624 Ertrage aus sonstigen Vermégensgegenstanden
56.3. Ertrage aus Werlpagéeren
564, aus Kassenbestand, Guthaben be: bank und Kreditingtituten ]
565, andere sonstige Zinsen und Ahnliche Errige
5.7, Umsatzeritse (nicht aus Netzentgelten)
5.7.1. erhobene Konzessionsabgaben
57.2 |Endse aus EEG
5128 davon aus Weitergabe des aulgenommenen EEG-Stroms
5.7.3, Erldse aus KWK-G
5.7.3.8. davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWK.G)
5.1.3b. davon aus Ausgleichszahlungen von UNB (§ 9 Abs_ 1 KVWiK-G)
814, sonstige Erdse (nicht aus Netzanigelien)
|Eridse aus § 19 Abs_ 3 StromNEV
Lk Metzkosten |.b. nach Abzug kostenmindernder ErlGse
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#riage Ja_ Berechnung der kaliudaterschen Reshwsrts und Ser abulmonschen Abichinbungan

fir die Ermittiung Restwerto dor Restworte dor Abschreibungen | Abschrelbungen
: Anschaf- | derkalk Abschr, | SnOSwendete | Tageaneuwarta  AKHK AKMK Restwerte mu THW| 2 THIW x EX- AKIHK % FK-
Anlagengruppe fungsjahr | verwendets AKIHK Hmnmm Fakiorreihe [ELR] ~ Altmnlagen - ,w mﬂ? Cucte Cusoite Mrdhm
[EUR] [EUR) [EUR] [EUR] [Jahre]

Faital 1 &y
Kabsl Abnenmeransciiuiss

HaDH Abnehmeranschigsss

Fredetungen 110-380kY

Sene Iwon 10



Ariage’la Serechrung der halulaseaichen Festwerte ond der ieulaonschen Abschimbungen

Frisiledungan Abrahmeranscni
Stabarmemnciiungen und Hits
Scnutr-, Mess- Lnd USersaann
Songes

: i die ErmitHung Rostwerte dor Restwerte der Abschreibungen | Abschreibungen -
. Anschaf- | der kaik. Abschr. AKIHK ©AKHK Restwirte zu THW| zu TNWxEK- | AKHK»FK- | ‘Dschrelbungen | Summe
Aniagengruppe fungsjahr | verwendete AKHK - Altanlagen - | - Neusniagen - [EUR] Quote Cucts Neusniagen = | Abschreitamgen
[EUR] [EUR] [ELR] [EUR] [Jahre] ki i)
P Vs
Frewilungen 1 kY

Serle 3 won 10
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Anlage b Gesamthostenbiat

Gesamtkostenblatt
im BAB Sestnen R [EUR] [EUR]
1. Autwandsgleiche Kosten
1.3, Materialkosten
1.1.a davon im gesetziichen Rahmen ausgedbte Betriebs- und Personalratstatigkedt
115 davon fir Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen
11.e davon fir Batnebskindertagesstatien flr Kinder der im Netzbereich beschafigien Betriebsangehorigen
111 fir Roh-, Hilfs- und Betriebssiote
1.1.1.1. Autwendungen fir die Baschattung von Verusienergie
1.1.0.2. Aufwendungen fir Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsaniagen
11121,  |nach EEG {exklusive Einspeisemanagement-Malnahmen)
1.11.22  |nach KWK-G
11123, |nach & 18 StromNEV
11124  |Emspeisemanagement-Malinahmen
1.4.1.3 Betrisbsverbrauch
1114 Aufwendungen fir Differenz-Bilanzkreise bzw. Autwendungen fiir den Ausgleich von Abweichungen bel
Standardlastprofilen
1.11.8 Sonstiges
1.1.2 Aufwendungen fur bezogene Leistungan
1.1.2.1 Aufwendungen an vorgelagenen Netzbeireiber
1.1.21.a | davon Autwendungen fir Netzreservekapazitat
1.1.21.b. | devon Autwendungen gemat § 14 Abs. 2 SiromNEV (Pancaking)
11216 davon Autwendungen 1ir unterspannungssediige Messung
1122 Autwendungen fur Biindstrom
1.1.2.3, Aufw&r'm.lnﬂen fur Oberlassene Netzinfrastrukiur
1.1.24 Aufwendungen fir singuldr genutzte Beiriebsmittel
1125  |Autwendungen fur durch Dritle erbrachie Betriabsfihrung
1.126 Aufwendungen Hir durch Dnitte erbrachte Warlungs- und Instandhafiungsieistungen
1127 Sonshiges
1.2 Personalkosten
1.2 Lohne und Gehalter
1214 daven im gesetziichen Rahmen ausgedbte Betrebs- und Personalratstatigheil
1.21b. davon fur Berufsausbildung und Weiterbildung im Untemehmen
fdta davon fiir Betriebskindertagesstatien fir Kinder der im Netzbereich beschaftigten
Betriebsangehtngen
194 daven betrisbliche und taritvertragliche Verainbarungen 2u Lohnzusatzleistungen, soweil diese in der
RELARR Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschiossen worden sind
1.2.2 Soziale Abgaben und Autwendungen fidr Altersversorgung und fur Unterstitzung
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Aniage 1t Gesamiwosienblatt

Pasition o e Koson | Kurzungen | anerkannte Kosten
Im BAB UR] [EUR] [EUR]
[EUR]
1222 davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Versorgungsleistungen, soweit diese in der
Zeit vor dem 31, Dez. 2008 abgeschiossen worden sind

1221 Allersversorgung

1222 soziake Abgaben und sonstige Aufwendungen

1.3 Zinsen und Shnliche

1,31, gegendber verbundenen Unternehmen

132, gegeniber Unlemahmen, mit denen gin Bluiligu_ngwerh&ilm- bestaht

1.3.3. gegeniber Kraditinstituten

1.34. Sonstiges

1.4, Sonstige Stewern

1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

1.5.1 Konzessionsabgaben

152 Meeten. sonstige Pachizinsen. sonstige Leasingraten. Gebohren und Beitrage

153 “ersicherungen

1.54 Borgbedar!, Drucks achen und Zeitschriften

1.8.5 Posthosten. Frachikosten und §hnlicha Kosten

1.8.8. Rechis- und Baralungskosien

157 Sponsaring. Warbung, Spenden

1.53 Reisekosien und Ausldsungen

1.53 |Bewirtung und Geschenke

1.5.10 Wartung und Instandsetzung

1.5.11 Einzelwertbenchtigungen und Abschreibungen auf F

1512, Zahlungen an Stadie oder Gemeinden nach Malgabe von § 5 Abs. 4 StromNEY

1.5.13. Sonstiges

1.5.14. im geselzlichen Rahmen ausgeible Belriabs- und Personalratsiatigkeil

1518, fir Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen

1848 fiir Betriehskindenagesstatien fir Kinder der im Metzbereich beschaftigten
: Betriebsangehdrigan

2. Abschreibungen

21 Abschrpibungen Immatensies Anlagevermbgen

211 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechie und ahnliche Rechite und \Werte sowie Lizenzen an solchen

Rechten und Wenen

212 Sonstiges

22 Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermbgen

23 Abschreibungen Umlautvermégen

2.4 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Werpapiere des Umlautvermogens

3. Kalk. Ewm

4. Kalk. Gewerbesteuer

La. Hetzkosten La. vor Abzug der kestenmindernden Eriose
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Anlage 1o Gesamticoatenblatt

Pasition

im BAB Kostenart
5. Kostenmindernde Erlose und Errdge
5.1, Bestandsverdnderungen
52 Aktivierte Eigenleistungen
5.3. sonstige betriebliche Ertrige
5.3.1, Erirage aus der Auflosung von Netzanschiussbeitragen
532 Erirge aus der Auflésung von Baukostenzuschissen
533 |Errage aus Aufiésungen von Ricksiellungen
534 Ertrage aus Bhindstrom
535 andere sonstige betrebliche Ertrage
5.4. Ertrige aus
544 davon aus verbundenen Untemehmen
5.5, Ertrige aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermagens
5.5, davon aus verbundenen Unigrnehmen
5.6, Sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage
581 Errdge aus Finanzanlagen
5618 davon Ertrige aus verzinslichen Finanzaniagen
5610 davon Erirage aus Cash-Pooling
562 Ertrge aus Forderungen und sonstigen
5821 Ertrage aus Forderungen aus Lieferungen und Lesstungen
5622 Errage aus Forderungen gegen verbundans Lintemehmen (z B. Cash-Pooling)
5.62.3 Ertrage aus Forderungen gegen Untemehmen. mit denen ein Beleiligungsverhalinis besioht
5624 Ertrage aus sonstigen Vermagensgegenstanden
563 Ertrage aus Weripapieren
564, Ertrage aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten
585, andere sonstige Zinsen und dhnliche Erirage
5.7, Umsatzerise (nicht aus Netzentgelten)
LHAF erhobene Konzessionsabgaben
572 Erdse aus EEG
5.72a davon aus Weitergabe des aulgenommenan EEG-Stroms
573 Ertise aus KWH-G
5733 davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWK-G)
5735 davon aus Ausgieichszahlungen von UNB (§ 9 Abs. 1 KWK-G)
574 sonstige Erigse (nichl aus Netzenigeiten)

Erdse aus § 18 Abs. 3 StromNEV

b Netzkosten L.b. nach Abzug kostenmindernder Erlose

Kirzungen

anerkannte Kosten
[EUR]
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Berechnung der
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Afiage B Berezhnundg oo Kalvalatorachen Reshwent und der Lilulassichen Abschmibungen

]

Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen

Faabal Abranmoranschiusse
Freiletungen 110-3800

Frmlsturgen Willelsnsn g
Frodetungen 1 kY
Freils ADnahreranschiul
5 wured Hilf
Schutr- Mess- und Uberspanm)

[Sansiges
300 1 330F 1 10000 O Ky Saatiory
Hauptvirtedarstabonan

COHEENMIEIBONEN
KunderslatSnen
Stationsgebaude
| Aliparenne SUILGNSEN CHLN0Y
[ H-EDE!EE unid Lasis]
Sthatemnhchiunann
|

Rungsinunr- Femshiuar- Faem)
Oriacelz- Trarmlorinaloren. Kal
| Zafier. Messmnnehtungen. Litd

Lafel Masseannoniungen Ly

fiir die Ermittlung Restworte dor | Rostwens der Abachraibungen | - .
angewendetn : Abschreibungen Summea
J Anschaf- | dor kalk, Abschr. i Tagesnouwerte ARHE AKHL Rastwerte zu THW|  zu THW x EK- AKHK x FK- by
Anlagengruppe fungsjahr | verwendete AKHK mu::?’” dests bl [EUR) -Altanlagen - | -Neuanlagen - [EUR] Guate ‘Quote w "‘“‘E&"m
[EUR] [EUR] [EUR] [EUR) [Hahra]

Ranel 220 kY

Kabel 110 RY

Fanel Mitiel Epannungsnot
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Ariage § Autwardiparamite

anerkannte Kosten f0r :;:;:r;ﬁ:g:::: Aufwandsparameter Autwandsparametor
Posliien Kosts die Bestimmung der ik gemaR § 11 Abs, 2 gemal § 14 Abs. 1 Nr. 1 gemat § 14 Abs. 1 Nr, 3
Aufwandsparameter £ ARegY & u. 2 ARegV IAV.m. Abs. 2 ARegV
[EUR] [EUR] [EUR] [EUR)
1.4 Sonstige Steuern
1.5, Sonstige betricbliche Autwendungen
133, Konzessiongabgaben
152 Mieten, sonstine Pachizinsen, sonstige Leasingraten, Gebuhren und Beirage
1.53 Versicherungen
154 Birooedar, Drucksachen wnd Zeitschriften
1545 Posteosten, Frachkasten und dhnliche Koslen
1.5.6 Rechis- und Beratungskosion
157 , Werbang, Spanden
1.5.8 Remsekosien und Ausiésungin
1569 Bewirtung und Geschenke
1.518 Wirtung und Instandselzung
1590 Einzebvenberchiqungen und Abschreibungen auf Forderungen
15192 Zahlungen an Siadte oder Gemeindan nach Madgabe von § 5 Abs. 4 SiromNEY
1514 Sonsliges
1574 im gesetzlichen Rahmen ausgedble Batriebs- und Personalratstatighen
1,515 fur Berufsausbildung und Waiterbiidung im Untemehmen
1518 filr Betriebskindertagesstatten fir Kinder der im Netzbereich beschafigten
Belnebsangehanigen
2. Abschreibungen
2.1 Abschreibungen Immaterielles Anlagevermbgen
210, Ronzessonen, gewerbliche Schutzrechia und shnliche Rechte und Were sowie Lizénzen an
soichen Rechten und Weren
212 Sonstiges
2.2, Kalk. Abschreibungen Sachaniagevermdgen
2.3, Abschraribungen Umlaufvermogen
2.4 Abschreibungen aul Finanzaniagen und auf Weripapiere des Umlaulvermogens
3. Falk. Eigenkapitalzinsen
4, Kalk. Gewerbesteusr
La. |Netzkosten 1.a. vor Abzug der kostenmindernden Eridse
3. [Kostenmingemde Eridse und Enrége
5.1, |Bestandsverinderungen
52, Aktivierie Eigenlaistungon
5.3, sonslige betriebliche Errage
5.3.1 Enrage aus der Aulldsung von Netzanschlussbeitrig
583 Erirge aus der Aulidsung von Baukostenzuschissen
533 Erriige aus Aufiasungen van Ricksteliungan
534 Enrage aus Bindstrom
5358 andere sonstige belrebhche Errlige
5.4, Ertrige aus Betelligungen
Sda davon aus verbundenen Untematmen
5.5, Ertrdge aus anderen Wertpapieren und Auskzgihungen des Finanzanlagevermégens
551 davan aus verbundenen Untemehmean

Bt 3 von 3



582

|56.21

|Ertrage Bus Forderungen Sus Lchenungsn und Lestungen

|se2z

[Ertrage aus Forgerungen gegen verbundens Urdemonenen [z B Casn-Pocing)

[ss2s

Ertrage aus FOrderungen JEgen UnIEmenmen, mi denen ein
Beteiligungsvernalinis beslent

Enrage aus sonstigen Vermogensgegenstanten

Erirsge aus Werpagharan

Errage aus Kassenbestand, Guihaben bei Bundesbank und Kregitinstituten

Bnoere sonstige Jinsen und ahnkche Errage

Umsateriose (nicht aus Netzentgeltan)

M BEne KEnsesamriaigaien

Erose aus EEG

aivon s Wederpabe det ulgesdmmenen EEG-Siroms

Eriose aus KAM-G

Gavon aus KWK-Siromverkau! (§ 4 Abs. 2 KWK-G)

davon Bus Ausgleichszahiungen von UNE (§ 9 Abs. 1 KWH-G}

sonstige Erdse (nicht aus Natzenigehen)

Erigse aus & 18 Abs. 3 StramMEY

Zusdtzliche Zinsen gem. § 14 Abs. 2 ARegV
anuititische Kosten

Menrosien fir due Emchtung, den Betrieh ond gie Andenung von Erdiabein
I ST TR LT

Auvtwandsparameter

__davon OPEK

davon CAPEX]
davon kostenmindernde Erose und Errage|
davon kalk, Gewsrbestauer|

anerkannte Kosten fur SRS rcw Autwandsparameter
. ik die Bestimmung der | |xaow Wm gem3R§14AbS. 1Nr. 1| | gemas § 14 Abs. 1N 3
Autwandsparameter « M. ARegV u. 2 ARegV LV.m. Abs. 2 ARegV
[EUR] [EUR] [EUR])
5.5, Sonstige Zinsen und Ahnliche Ertrige
561 |Enrége aus Finanzanlagen
5618 gavon Ertrage aus versnshenen Finanzaniagen
5818 | davon Errdge aus Cash-Poaling
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Antage & Vorglectbact ssethmsg

Abschreibungsdouer
Untergrenze

Kabel

| Kabel 230 KV

Kbl 110 &Y

[Kabel Mitwisparrungerets

Kabel 1 kY

Kabal Avnehmeranschiusse

Freilsitungon

Fredaitungan 110-380kV

Fredaitungen Mdtelspanmungsnalz

Frafalungen 1 k¥

Fradailungan Abnshmeranschiusse

Ubiiga Netraniagen fir HochspannungsObertragung

g |giniglsl lziziaalal

Statiosennchiungen wid Hillsaniagen inkusive Trafo und Sehaltor

Sehutz-. Mass- und Uberipannungaschulzennchiungen. Fernsieuer- Fernmeida-.
Fermmass: und Addomatkanipgen sows Rundstousnungsoniagen ginschhelllch
HKopplurgs-. Trafo- una Schallankagen

a
i

Son

(]
=3

| Statlonen mit elekirischen Eindchiungen
360 32001 10/301 0 kV-Siatonen

Haupivenedar stationan

Ourtanetzsiativgen

Fundenstalionon

Stationegobiude

Al Statonsencichiungen. Hig

orisfosio Hebezauge wund Lasienaitzige enschisdbch Laufschianon
Aussenbateuchiung in Umspann- und Schatanisgan

Schallsinhchiungen

Rundstauer- Fornsteusf- Fammelde-, Farnmess- Automalikaniagoen, Sirom- und
Spannungswandior. Nelrschulsginthchlungan

Ubrige Natzaniagon des Verlsilungsbetriohs

| Ot it~ T mtuernateran, Kobelverederachrsnhe

|Zahiar_ Messerichiungen Unren TFR-Emptanger

=101 I I - e A e A

Fednaprachimbungan

Fatwbans Shomaggregse

Aligemeine Anlagen

Bandon fur Transpoitvesen

|Briretsgebaude

Versatungsgebaucs
Gaschafisausstall EOV.

Werhzaugel Gerale

EDV-Anlagen

Hardwae

Solviare

Fahrzeuge

|Lechelatvzougn

Schuerahreesg

Tagesneuwert
[EUR]

Annultatische Kostan
[EUR]
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Anlage & Voigires b aibinnchang

Berschnung der zusiiziichen Zinsen

Pasition

(EUR]

L1, Kalkulalorische Restwerle Anlagevermogen (e Altanlagen

1.1 e Wermogensgen ] des Anlagovarmigeng

2 Gulasiole Anziabiungin und Anlagen im Bau

4. Grungslucks fu AKHE

& Sonstgos

1.2, Malkudatorische Resbwens Anlagovermbgaon fir Newanlage

1 lmmaiecobo ¥ gegenitande das Anlage '

2 mwluuﬁmnam

4 Grundsick pu ARHE

A, Bllanzwerte der Fi

5. Bitangwortn des Umlaufvermigans

ausiitrliche Zmsan

Haorfoltung des Zinssatres far die annulistischen Kosten (§14 Abs. 2 ARegV]

Bezaichnung Anteil Zinssatz
Meltogns dar rtzien Penode lur Neuaniagen abegl dar 2ehnjahiesdun rschadisindasan 40% ]
F lzins dor belrien Porode abzgl dor Zehnah herig it F 2.01%
Sonslige Zingen 5% 0.00%
Gewlchioler Zinssats A,T0%
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Arlage T WngEcmipaneTeis

Vergleichsparameter
Allgemaeine Angaben
Bazelchnung H&S | HeEMS I HE I HEMS Ms MEMNE NS
Belrabene Nel:- oded Unipsnnelons
|Betrebsminel im Umapannobena ches Trala
|Botogenhni der Ha- oder Umspannatons
Allgemeine Angaben
Mutrung eines
Unterjahriger | geegrafischan Batreiber
Hutsibergang | Infarmations- '"“1 :h"” o Mossung
syslems
Batrbebone Nelze des Nelzbelreibers [ohne Stromnets)
Gaspoicher: | Formwiirme- i | Tetakemmuni. | Stradenbelesch-
Ll I anlage | rote [""' i |u|mm |unm|"'"“""“"
Matzgebiet
A Goografische | Geografische | Geagralische | Honrossiens- | Versorgla
Fliche Flsche Flicha goblat Flache
“"m Hos HS MS NS NS
[k’ [’y ] [km2] fum']
Strombergiskinge
won NS: Haus. Strafion-
Hak HE Ms HE
Besictonnd:| gy el ol g ||/ nsiean | —"
Kbl
Fi g |
Trassaniinge
HES HS M5
i fhon] ) o)
Fasbt
davin et Leilungen nachgelagensr Nele
Fredeitungon
| davan mil Lollungen nachgelageter Notae
Leitungemasten
Bereichrung [ nes T w8 | ws | ws
Lsungmunilen [Asnzani]
davon Fremadnutzungsaniad |]
Dacratandor [Anzaii
Hatrhomplesitat
Netuat Sirmhba st Ringnotz Mazchannetr
| [kml k] [km]
WS 5
NS
Zihipunkie
H&s HASME HE HSME M5 MESME NS
Banichning {Anzahi [Anzshi] __l_tm-nu [Anzati] [Anzahi] [anzshi]) [Anzahi]
Summa
dawon progentunier Antsl des Zahlounise
il Lesasradan
wom Matbeireibes beltebenan
wioum Metzb ol 1
o) Ciniltasty b sty
worl Deillsn adpelasen
sullamah das Varogungsgebiotes
= yorn Nelrbwinoibar batrapen
auflarhait dies Versangungsgebioies
- vom Kelzbetredier sbgeiesn
Stationen
Hes HESMHS HS HEME M5 MEME NS
Haxyichatiing {Arzahi] [Anzahi] [Anzahi] [Anzahi] {#inzahi] [Anzaht] [hnizahi]
Lrnsgannaimimnen = 3
dawan Fremdruloungsaniss
Schatstalonen |
| garvan Fremanultungsared sk
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

Berechnung der Zu- und Abschldge auf die Erlésobergrenzen der

zweiten Regulierungsperiode zum Ausgleich des Regulierungskontosaldos

im Regelverfahren
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

g Vorbemerkungen

Zur Ermittlung der Erlésobergrenzen fiir die zweite Regulierungsperiode sind gemal
§§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV Zu- bzw. Abschlage zu ermitteln, die sich aus dem
Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 ergeben und diesen ausgleichen.
Die Zu- und Abschlage sind gemaR § 5 Abs. 4 S. 3 und Abs. 2 S. 3 ARegV zu ver-
zinsen.,

Fur die Berechnung der Zu- und Abschiage auf die Eridsobergrenzen der zweiten
Regulierungsperiode wird zunachst der Saldo zum 31.12.2012 ermittelt. Dieser wird
sodann um ein Jahr aufgezinst, um zu berlicksichtigen, dass die Aufiésung des Re-
gulierungskontosaldos erst am 01.01.2014 beginnt.

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2012 erfolgt in 5 gleichmaRigen
jahrlichen Raten ab dem 01.01.2014. Zusatzlich erfolgt eine Verzinsung des im je-
weiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV.
Der Zinssatz fiir die Aufzinsung im Jahr 2013 und den gesamten Auflésungszeitraum
entspricht dem 10-jahrigen Durchschnitt der von der Bundesbank veréffentlichten
Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inlandischer Emittenten" der Kalen-
derjahre 2003 bis 2012 in H6he von 3,25 %.

2. Positionen im Regulierungskonto

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV.
Fiir den Strombereich sind dies im Einzelnen:

1. die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulassigen Erldésen und den vom
Netzbetreiber unter Beriicksichtigung der tatséchlichen Mengenentwicklungen
erzielbaren Erlosen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV),

2. die Differenz zwischen den tatsdchlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 2
S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV und den in der Erlésobergrenze diesbezlig-
lich enthaltenen Ansatzen (§ 5 Abs.1 S.2 ARegV i.m. V. §11 Abs. 2 S. 1
Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV) sowie

3. die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden
Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlosober-
grenze diesbeziglich enthaltenen Ansétzen, soweit diese Differenz durch An-
derungen der Zahl der Anschiussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

Messung durch den Netzbetreiber durchgefiihrt wird, oder durch MaRnahmen
nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b StromNZV verursacht
wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV).

Gemal § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5
Abs. 4 ARegV fiir die ersten vier Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die
jeweils in den Jahren 2009, 2010, 2011 und 2012 entstandenen Differenzen sind An-
lage A2 zu entnehmen.

2.1.  Differenz zwischen zuldssigen Erlésen und erzielbaren Erlésen

Gemal § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zuldssigen Erlése und der vom
Netzbetreiber unter Beriicksichtigung der tatsachlichen Mengenentwicklung erzielba-
ren Erlése im Regulierungskonto zu erfassen.

21.1. Zuladssige Erlose

Die zulassigen Erlése bestimmen sich gemal § 4 ARegV. Dabei ist die gemal § 4
Abs. 1 und 2 ARegV bestimmte Erlésobergrenze nach Mafigabe von § 4 Abs. 3 bis 5
ARegV jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres vom Netzbetreiber anzupassen.
Dies umfasst die zuldssige Anpassung der jeweiligen kalenderjéhrlichen Erlésober-

grenze in Folge von:

= Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3
S. 1 Nr. 1 ARegV),

* Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S.
2 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV)

Weiterhin kénnen Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlésen nach §

34 Abs. 1 ARegVi. V. m. § 11 StromNEV (Periodeniibergreifende Saldierung)

sowie einer Mehrerlésabschopfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 Strom-

NEV in analoger Anwendung erfolgen.

Zudem konnen jeweils auf Antrag des Netzbetreibers geméaR § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1
und 2 ARegV Anpassungen der Erlésobergrenze in Folge von beschiedenen An-

tragen
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

* nach MaRgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und
= einer nicht zumutbaren Harte (Hartefall)

gewahrt werden.

2.1.1.1. Z2ulassige Erlose 2009

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlosober-
grenze findet sich in Anlage A1 der genannten Erlésobergrenzenfestlegung. In der
Anlage A3 zu diesem Dokument wird die festgelegte Erlésobergrenze des Jahres
2009 den diesbezliglichen Angaben des Netzbetreibers gegeniibergestellt. Eine An-
passung der Erlésobergrenze gemal § 4 Abs. 3 ARegV erfolgte in der ersten Regu-
lierungsperiode nach § 4 Abs. 3 5. 3 ARegV i. V. m. § 34 Abs. 4 S. 2 ARegV erstma-
lig zum 01.01.2010 (§ 4 Abs, 2 S. 2 ARegV).

Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehreriésabschépfung nach § 34 Abs. 1 ARegV
i. V. m. § 11 StromNEYV in analoger Anwendung stattgefunden haben, sind diese erst

ab dem Jahr 2010 relevant.
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

Damit ist hinsichtlich der zulassigen Erlése des Jahres 2009 auf die von der Be-
schlusskammer festgelegte kalenderjéhrliche Erldsobergrenze des Jahres 2009 ab-

zustellen.

2.1.1.2. Zuldssige Erlose 2010

Die gemaflt § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlos-
obergrenze flr das Jahr 2010 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden

Wert des Netzbetreibers gegeniibergestelit.

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlosobergrenze wird in An-
lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlésobergrenze gegeniibergestellt. Die
ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlosobergrenze gegen-
tiber dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige

Differenzen werden nachfolgend erlautert:

Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen

Der Netzbetreiber hat bei der Meldung der zulassigen Erlése nach § 28 Nr. 1 ARegV
angesetzt. Die Beschluss-

kammer hat die angesetzten Kosten gepriift
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

Betriebs- und Personalratstatigkeit

Berufsausbildung und Weiterbildung

Baukostenzuschiisse / Netzanschlusskostenbeitrége

Die Korrekturen der zulassigen Erlése des Jahres 2010 sind in der nachfolgenden
Tabelle zusammengefasst:
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

Auswirkung auf
zulassige Erlo-
se

korrigierte Wer-
te

Werte aus ur-
springlichem EHB

Kapitalkosten aus genehmigten
Investitionsbudgets nach § 23
ARegV__

Betriebliche und tarifvertragliche
Vereinbarungen zu Lohnzusatz-
und Versorgungsleistungen (Ab-

schluss vor 31.12.2008)

Betriebs- und Personalratstatig-
keit

Berufsausbildung und Weiterbil-
dung im Unternehmen und von
Betriebskindertagesstatten fiir
Kinder der im Netzbereich be-
schaftigten Betriebsangehorigen

Auflosung von BKZ / Netzan-
schlusskostenbeitragen

Summe

2.1.1.3. Zulassige Erlose 2011

Die gemall § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlos-
obergrenze fir das Jahr 2011 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden

Wert des Netzbetreibers gegeniibergestelit.

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlésobergrenze wird in An-

lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlésobergrenze gegeniibergestellt. Die
ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlésobergrenze gegen-
liber dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige

Abweichungen werden nachfolgend erlautert:
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21.1.4. Zulassige Erlose 2012

Die gemaR § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlds-
obergrenze fir das Jahr 2012 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden
Wert des Netzbetreibers gegentibergestelit.

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlésobergrenze wird in An-
lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlésobergrenze gegeniibergestellt. Die
ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlésobergrenze gegen-
Uber dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige

Abweichungen werden nachfolgend erlautert:
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Aufwendungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

2.1.2. Erzielbare Erlose

GemaRl § 5 Abs. 1S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu-
lassigen Erlésen und den vom Netzbetreiber unter Beriicksichtigung der tatsachli-
chen Mengenentwicklung erzielbaren Erlésen im Regulierungskonto zu erfassen. Die
erzielbaren Erlose ermitteln sich als Produkt der tatsachlich im jeweiligen Jahr
durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten und den zuvor im Rahmen der
Verprobungsrechnung gemal § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Die erzielbaren
Erlése ergeben sich aus dem Produkt der tatsachlich physikalisch durchgeleiteten
Mengen und den in Anspruch genommen Leistungen und den vom Netzbetreiber

jeweils angesetzten Preis, unabhangig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren.
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

2.2.  Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjahrlichen Er-
losobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Anderung von
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 5. 1 Nr. 4 bis 6, 8
und 15 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlésobergrenze Anwen-
dung finden soll. Die diesbezlglich in dem jeweiligen Erlésobergrenzenjahr enthalte-
nen Anséatze sind den in diesem Kalenderjahr tatséchlich entstandenen Kosten ge-
geniberzustellen. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemal

§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berlcksichtigen.

Gemal seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber fur die
Kalenderjahre 2009 bis 2012 die tatsachlich entstandenen Kosten gemall § 11 Abs.
2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV Ubermittelt.

In der Anlage A2 werden diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten

Werten gegeniibergestellt.
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

2.3. Differenz aus volatilen Kostenanteilen

Flr die Jahre 2009 bis 2012 sind keine volatilen Kostenanteile nach § 11 Abs. 5
ARegV gegeben. Eine Differenz i. S. d. § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV kann diesbeziiglich

somit nicht vorliegen.

2.4, Differenz zwischen den fiir das Kalenderjahr entstehenden Kosten des

Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erldsobergrenze
diesbeziiglich enthaltenen Ansdtzen

Gemall § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusatzlich die Differenz zwischen den flr das
Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstel-
lenbetriebs oder der Messung und den in der Erlésobergrenze diesbeziiglich enthal-
tenen Ansétzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch
Anderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Mes-
sung durch den Netzbetreiber durchgeflihrt wird, oder Mafinahmen nach § 21b
Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b StromNZV verursacht wird.

Gemal seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber fiir
die Kalenderjahre 2009 bis 2012 die Kostenveranderung fir die Messung bzw. den
Messstellenbetrieb inklusive der Maltnahmen gemal § 21b EnWG Ubermittelt. Diese
Werte werden in der Anlage A3 den von der Beschlusskammer gepriften Werten

gegenibergestellt.
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

3. Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperio-
de

3.1.  Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2012

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 wird durch die kalender-
jahrlichen Einzelbetrage flr die Jahre 2009 bis 2012 hinsichtlich

» der Abweichung zwischen zulassigen und erzielbaren Erlésen gemafll §5
Abs. 1S. 1 ARegV,

» der Abweichung zwischen den tatsachlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr.
4 bis 6, 8 und 15 ARegV und den in der kalenderjahrlichen Erlésobergrenze
enthaltenen Ansatzen gemal § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV sowie

» der veranderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des

§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV
bestimmt. Diese Differenzbetrage werden gemafk § 5 Abs. 2 AReaV verzinst.

Der Anlage A2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2012 zu ent-

nehmen.

Die Verzinsung erfolgt gemal § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jahrlich
durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jah-
resanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf
die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von
der Deutschen Bundesbank verdffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wert-
papiere inlandischer Emittenten. Flr das Jahr 2009 betragt der Zinssatz 4,09 %, fur
das Jahr 2010 3,80 %, fiir das Jahr 2011 3,58 % und fiir das Jahr 2012 3,25 %.

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2012 ergibt sich aus den Diffe-
renzen der Jahre 2009, 2010, 2011 und 2012, die gemaRl § 5 Abs. 2 ARegV zu ver-
zinsen sind. Der Anlage A2 ist fir die Jahre 2009 bis 2012 der Vorjahressaldo, der
Gesamtsaldo vor Verzinsung, die Hohe der Verzinsung sowie der jeweilige Ge-
samtsaldo nach Verzinsung zum 31.12. flr das entsprechende Jahr zu entnehmen.
Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 kann ebenfalls der Anla-

ge A2 entnommen werden.
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

3.2.  Bestimmung der Bemessungsgrundlage fiir die Berechnung der Zu- und
Abschldge

Grundlage fiir die Bestimmung der Zu- und Abschlage auf die Erlésobergrenzen der
zweiten Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2012 (vgl.
Anlage A2). Dieser ist fur das Jahr 2013 aufzuzinsen, da die Auflésung des Regulie-
rungskontosaldos erst im Jahre 2014 beginnt.

Bei einem Zinssatz von 3,25 % ergibt sich die in Anlage A5 dargestelite Verzinsung
flr das Jahr 2013.

Die Bemessungsgrundlage fir die Berechnung der Zu- und Abschlage auf die Erlos-
obergrenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Re-
gulierungskonto nach Verzinsung, der in der Anlage A2 dargestellt ist.

3.3. Berechnung der Zu- und Abschlage

Die Ermittlung der Zu- und Abschldage auf die Erlésobergrenzen der Jahre 2014 bis
2018 erfolgt in 5 gleichméaBigen Raten zuzlglich der jahrlichen Verzinsung der jewei-
ligen durchschnittlichen Kapitalbindung.

Der dabei anzuwendende Zinssatz betragt konstant 3,25 %, was dem 10-jahrigen
Durchschnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inldndischer Emitten-
ten" der Jahre 2003 bis 2012 entspricht. Eine Fixierung des Zinssatzes flr zukiinftige
Jahre ist erforderlich, da in der Verordnung kein Anpassungsmechanismus wahrend

des Auflésungszeitraums vorgesehen ist.

Entsprechend der oben dargestellten Ausfihrungen ergeben sich die in Anlage A5
aufgefithrten Zu- oder Abschlage fir das Regulierungskonto fiir die Jahre 2014 bis
2018. Zuschlage auf die Erlosobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden
hierbei mit einem positiven Vorzeichen dargestellt, Abschldge sind mit einem negativen

Vorzeichen versehen.
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Ankage A1

Strom - Requlierungskonto 2009

- Ubersicht Gber afle Teilnetze -

Metzbetrelber:

Aktenzelchen der BNetzA:

Betriebsnummer;

Anpassung der Netzentgelle gem. § 5 Abs, 3 ARegV (Differenzen des Jahres 2005)

Gesamisatdo
Nach § 4 ARegV zulissige Anpassung der Netzentgelte gem. Knino Ay e Ragullerungskonto
Erlése des Jahres 2009 § 6 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2011 HRANpRSEINg] nach Verzinsung for
alle Netzo
Gesamto Differenz Filr das Jahr 2009 anzuwendender 2008
|(unverzinst) des Jahres 2009 Zinssalz gemal § 5 Abs, 2 ARegV
Anteil der Différenz an der Anpassung der zu verprobenden Erliise
Ertdsobergrenze in 5% des Jahres 2011 flir alle Netze
1
Nach § 4 ARegV des| Vorjahressaldo Gesamtsaldo Anzuwendender Mithelwert aus Gesamtsaldo
otz Jahres 2008 {Jahresanfangs- Regulierungshkonta Zinssatz Jahresanfangs. und | Yerzinsung des Regulierungskonto
nUmmer \ssie Erlése bestand) g% vor Verzinsung gemal Ak mn&"“" el Saldos nach Verzinsung
g ' (Jahresendbestand) | § 8 Abs. 2 ARegV Je Notz
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Anlage A3

Daten zur Berechnun Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2008
Angesetzte Werte | Abweichungen
Angaben des
Bundesnatz- Zu angesotrien
Netzbetreibers agentur Werten
Kalkulationsperiode 2003

1 |Erdsobergrenze gemal § 4 ARegV

|nach § 4 ARegV zulassige Erise

aerzielbare Erldse

§ 11 Abs, 2 Satz 1 Nr, 4 ARegV/

» |Erfardertiche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemal tatsdchlich entstandene Kosten

in ECG enthalleng Ansalze

3 Vermiedens MNetzentgelte im Sinne von §18 StromNEWY,
§ 35 Abs, 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G

tatsachlich entstandene Kosten

in EQG enthaltene Ansdtre

4 Kostenveranderung Messung / Messtellenbetrieb
inkl. MaBnahmen gem. § 21b EnWG

bel effizienter Leistungserbringung entstehende
Kostenveranderung
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Anlaga A1

Strom - Requlierungskonto 2010
- Ubersicht dber alle Tellnetze -

Netzbetrelber:

Aktenzelchen der BNetzA:

Betricbsnummer:

Anpassung der Netzentgelte gem. § 5 Abs. 3 ARegV (Differenzen des Jahres 2010)

Goesamisaldo
HNach § 4 ARegV zuldssige Anpassung der Netzenlgelte gem. Regulierungskonto
Erlbse des Jahras 2010 § 6 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2012 nach Verzinsung fir
alle Netre

Gesamie Differenz Flr das Jahr 2010 anzuwendender 2040
(unverzinst) des Jahres 2010 finssalz gemib § 5 Abs. 2 ARegV
Anteil der Differenz an der Anpassung der zu verprobenden Erldse
Erlisobargrenze in % fes Jahres 2012 flr alle Netzre

; Gesamisaldo Gosamisaldo

Netz- Hach § 4 ARagV U:ilzhrmidn Regulierungskonto A;m.lmndln_:h; 4 hlﬂmth:art aus = Varzinsung des Regulierungskonto
nummer zuli!ﬁﬂ'?e Eﬂz.g:: L h““mnﬁ" vor Verzinsung ZE";EIEQEM v ; hmm :‘E:’;;d Saldos nach Verzinsung
Ak Shand) (Jahresendbestand) | 32 APS-2ARegV | Jahresendbestar e Netz

Smiba 1 won 1







Anlage A3

Daten zur Berec Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 AReqV des Jahres 2010
Angeselzte Werte Abwelchungen
Kalkulationsperiode 2010 m ‘Bundesnetz- zu angesetzten
agentur Werten
nach § 4 ARegV zulassige Eriose
1] B§a v
Ernésobergrenze gemal § 4 AReg — i
2 Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerier Netzebenen  |tatsachlich enistandene Kesten
ge-rnaﬂ § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ﬁ.Reg"u" in EQG enthaliens Ansatze
3 Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, tatsachlich entstandens Kosten
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EQG enthaltens Ansitze
4 Kostemveranderung Messung / Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbnngung entstahande
inkl, MaBnahmen gem. § 21b EnWG Kostenveranderung
a) Differenzen bei der Ermittiung der nach § 4 ARegV zulassigen Erlose gemaB Anpassung der Erlosobergrenze 2010
Angaben des Angesetzte Werte :
Position Netzbetreit BNetzA Abweichung

Veranderung der daverhaft nicht beeinflussbaren Kosten

Annuitat der penodenibergretfende Saldierung 2006

rsumrne der Abweichungen aus a)
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Vergleich Erlésobergrenzenbestandteile

Anpassung VPL I VPL, - PFy

Anpassung der Erldsobergrenze gem, EWF-Beschluss

Q-Eloment

Hartefall

Sonstigoes

PUS 2006

PUS 2007

PUS 2008

MEA

Netzveranderungen gemall § 26 ARegV

Sonsliges

Notzbotraibor BNetzA “Abweichung
2010 2010 absolut I"hﬂq
Erlésobargrenze
Formolbestandloile
KA dnb
KA b
KA b
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Anlage A4

Ermittlung der Kostenverdnderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb

A Rbas s Angesetzte Werte Abweichungen
Ermittiung der Differenz gemafl § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV g Bundesnetz- zu angesetzten
agentur Werten

in 2010 tatsachlich entstandene Kosten der Messung

in 2010 tatsachlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs
in der EOG enthaltene Kosten der Messung

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs
Differenzbetrag

(tatsdchliche Kosten 2010 - in der EOG enthaltene Kosten)

davon Malnahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG
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Anlage A1

Strom - Requlierungskonto 2011

< Obersicht tiber alle Tailnetze -

Netzbetrelber;
Aktenzelchen der BNetzA:
Betriebsnummer:
Anpassung der Netzentgelte gem. § 5 Abs. 3 ARegV (Differenzen des Jahres 2011)
Gesamtsaldo
Nach § 4 ARegV zuldssige .|Anpassung der Netzentgelle gem. T (LR Regulierunaskonto
Erltse des Jahres 2011 ‘|6 5 Abs. 3 AReqV zum 01.01.2013 MBANGARING nach Verzinsung fir
. alle Netze
Gesamte Differonz |Fiir das Jahr 2011 anzuwendender
(unverzinst) des Jahres 2011 ‘|Einssatz gamis § 5 Abs. 2 ARegV
Anteil der Differenz an der Anpassung der zu verprobenden Erfbse L
Erlésobergrenze in % des Jahres 2013 f0r allo Netzo g
Gesamisaldo oot Gesamtsaldo
Netz- IH“lII § “E:'RW: jﬂ:;]lhm:fuldu Regulierungskonto '; st ; i gy Verzinsung des Regulerungskonto
aumpar| 21220 briken tes | | ((Jahresantaiigss vor Verzinsung nERat: m!ﬁ, Wahrasanfangs- und Saldos nach Verzinsung
Jahres 2011 bestand) (Jahresondbestant) 55 Abs, 2 AReg Jahresendbestand Je Netz

Beibe 1 won 1
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Anlage A3

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 AReqV des Jahres 2011
Angesetzte Werte Abweichungen
Kalkulationspericde 2011 Angaben des Bundesnetz- Zu angesetzten
nach § 4 ARegV zulassige Eribse
1 |Eridsobergrenze gemall § 4 ARegV
$ erzietbare Erose
2 Erforderiche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen | tatsachiich entstandene Kosten
gem&l § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaliene Ansitze
3 Vermiedene Nelzentgelte im Sinne von §18 StromNEY, tatsachlich entstandene Kosten
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthallene Ansatze
4 Kostenveranderung Messung / Messiellanbetriab bei effizienter Leistungserbringung entstehende
inkl, Mainahmen gem. § 21b EnWG |Kostenveranderung
&) Differenzen bei der Ermittiung der nach § 4 ARegV zulassigen Eﬁﬁ'sﬁ-‘gm'éﬁ-ﬁnpauung der Eﬂbs_ub-ergmn:a 2011
Posit Angaben des Angesetzte Warte Abweict
dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten

Annuitat der penoden(bergredfende Saldierung 2007

[Summe der Abweichungen aus a)
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Vergleich Erlsobergrenzenbestandteile

Anpassung VPL T VP - PRy

Anpassung der Erldsobergrenze gem, EWF-Baschiuss

Q-Element

{Hamefall

Sonstiges

PUS 2006

PUS 2007

PUS 2008

MEA

Nelzveranderungen gemall § 26 ARegV

Sonstiges

_ Netzbotraibor BNozA Abwolchung
201 201 sbsolat | reatlv |
Erlsoborgrenze
Formelbostandteils
KA dnb
KA vnb
KA b
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Anlage A4

Ermittiung der Kostenveranderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb

Angaben des Angesetzte Werte Abweichungen
Ermittiung der Differenz gemaB § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV HEE Bundesnetz- zu angesetzten
Netzbetreibers i
agentur Werten

in 2011 tatsachlich entstandene Kosten der Messung

in 2011 tatsachlich entstandene Kosten des Messstelienbetriebs
in der EOG enthaltene Kosten der Messung

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs
Differenzbetrag

(tatsdchliche Kosten 2011 - in der EOG enthaltene Kosten)

davon Malnahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG
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Anlage AY

Strom - Regulierungskonto 2012

- Obersicht Uber alle Teilnetze -

Netzbetraiber:

Aktenzeichen der BNetzA:

Betriebsnummer:

Anpassung der Netzentgeite gem. § 5 Abs. 3 ARegV (Differenzen des Jahros 2012)

Gesamisaldo
MNach § 4!}&09'-" zulassige Anpassung der Netzentgelte gem. Regulierungskonto
Erltise des Jahres 2012 & 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2014 nach Verzinsung fir
alle Netze
|Gesamte Differenz Fir das Jahr 2012 anzuwendender
{unverzinsl) des Jahres 2012 [Zinssalz gemis § 5 Abs. 2 ARegV
Antell der Differenz an dor Anpassung der zu verprabenden Erlbse
[!nmhemmnza In% des Jahres 2014 fir alle Nelze
Gosamisaldo | Gesamisaldo
MNetz- :::;h § E::“: :anm:njdn Regulierungskonta ; ::tle::i:; 4 hﬂlﬂﬂv;ert AL d Verzinsung des | Regulierungskonta
nummer| ™ N Eﬂ 20:’; o8 | wakas B t:“n:"ﬂ" vor Verzinsung 6“:::. 1“' W _IB hr“.‘" ;:”' "::’ Saldos nach Verzinsung
s maand) (Jahresendbestand) | 3 RO [EvATIoscrdsata e Netz
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Anlage A3

Daten zur B d ifferenzbet em.§ 5 Abs. 1 ARegV d ah 2012
Angesetzte Werte Abweichungen
Kalkulationsperiode 2012 lml o ﬂdes Bundesnetz- Zu angesetzten
egentur ] Werten
nach § 4 ARegV zulassige Erlose
1 |Eridsobergren mat § 4 A v
i e erzielbare Erlose
2 |Erfordesfiche Inanspruchnahme vorgelagerier Netzebenen  |latsachiich entstandene Kosten
gemat § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enhaltene Ansatze

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV.
§35Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G

tatsachlich entstandens Kosten

in EQG enthaltens Ansdtze

Kostenveranderung Messung [ Messtellenbetrieb
inkl. MaBnahmen gem. § 21b EnWG

bei affizienier Laistungserbringung entstehende
Kostenverandarung

a) Differenzen bei der Ermittiung der nach § 4 ARegV zulassigen Erlose gemaR Anpassung der Erosobergrenze 2012

Position Angaben des Angesetrte Werle ;
Netzbetreibers BNetzA e
dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten
Sonstiges ohne Mehrerigsabschopfung
b} Verglaich der Netzbetreiberangaben
EHB Regklo. 2012 Elﬂﬁzaﬂr.‘llﬂq\l'l Abweichung

Summe der Abweichungen aus a) und b)
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Anlage A

Vergleich Erlésobergrenzenbestandteile

Erlosobergranze

Formalbestandtaila

KA dnly

| KA ynb

KA b
Anpassung VPl / VPl - PF,

Anpassung der Erlosobergrenze gem. EWF-Beschiuss
Q-Eloment

Hartefall

Sonstigos
PUS 2006

PUS 2007

PUS 2008

MEA

Netzveranderungen gemal § 26 ARegV
Sonstiges
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Anlage A4

Ermittlung der Kostenveranderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb

Ermittlung der Differenz gemai § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV/

Angaben des
Netzbetreibers

Angesetzte Werte
Bundesnetz-
agentur

in 2012 tatsachlich entstandene Kosten der Messung

in 2012 tatsachlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs

in der EOG enthaltene Kosten der Messung

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs

Differenzbetrag
(tatsdchliche Kosten 2012 - in der EOG enthaltene Kosten)

davon Malnahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG

Abweichungen
zu angesetzten
Werten
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Anlage AS

Auflosungsplan des Saldo des Regulierungskontos

Salde des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31.12.2012:

Zinssatz 2013:

Zinsen 2013;

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31.12.2013:

EOG Anfangsbestand Aufidssungsbetrag

Endbestand

Zingsatz

Zinsen

2014
2015
2016
2017
2018

Zu- oder Abschlige auf
die Erlésobergrenze

Seite 1 von 1



	Beschlusskammer 8 BK8-12-1870-11
	Beschluss
	GRÜNDE
	I. Sachverhalt
	II. Rechtliche Würdigung
	III. Meldepflichten
	IV. Netzübergänge
	VI. Gebühren
	VII. Anlagenverweis
	Rechtsmittelbelehrung
	Zwischendokumentation
	o. Vorbemerkung
	1. Aufwandsgleiche Kosten
	2. Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen
	3. Eigenkapitalverzinsung
	4. Gewerbesteuer
	5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge
	6. Pacht-und Dienstleistungsverhältnisse
	7. Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV
	8. Vergleichbarkeitsrechnung
	9. Vergleichsparameter
	Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012



